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Editorial

Die seit Herbst letztes Jahres herrschende Finanz- und Wirtschaftskrise hat die nicht minder
schwere Nahrungsmittelkrise in den Hintergrund gedrängt. Sie hatte ihren Höhepunkt im ersten
Halbjahr 2008, als die Preise für Grundnahrungsmittel um 180 Prozent stiegen und die Zahl der
Hungernden von 854 auf 963 Millionen anwuchs. Zwar sind die Preise seither um die Hälfte ge-
fallen, doch werden sie mittelfristig wieder steigen und damit die Nahrungsmittel zu teuer sein
für die Armen dieser Welt. Von Entwarnung kann also keineswegs die Rede sein. 

Die schlechte Nachricht ist, dass die Nahrungsmittelkrise nur Teil eines größeren Krisen-
komplexes ist, der von Klima, über Wasser und Energie bis zu den Finanzen reicht. Jede dieser
Krisen einzeln anzugehen, wird zu keiner nachhaltigen Lösung führen. Die gute Nachricht ist,
dass verschiedene maßgebliche Akteure des UN-Systems dieses Problem erkannt haben und for-
dern, dass die Weltgemeinschaft konzertiert, kohärent und mit Weitblick handeln muss. 

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) sollte, so Andrea Liese, wenn sie
wieder die Führungsrolle bei der Ernährungssicherung übernehmen will, ihre komparativen
Vorteile, vor allem ihre breite Legitimationsbasis, in die Waagschale werfen. Solange die FAO
diese Führungsrolle nicht übernehmen kann, werden andere Organisationen, wie die Weltbank,
oder Zweckbündnisse, wie die ›Globale Partnerschaft‹ der G-8, es tun. Wer auch immer die
Führung übernimmt, feststeht, dass neben der bereits angelaufenen Nothilfe die langfristigen
Maßnahmen für eine nachhaltige Nahrungsmittelsicherheit in den Mittelpunkt gerückt werden
müssen. Sie sollten sich vor allem auf die finanzielle Förderung und soziale Absicherung der
Kleinbauern konzentrieren, so Hansjörg Strohmeyer, Leiter des Unterstützungsteams der UN-
Arbeitsgruppe für die weltweite Nahrungsmittelkrise. 

Der so genannte Weltagrarrat (IAASTD) unterstützt diese Linie, fordert aber, wie es sein stell-
vertretender Vorsitzender Hans Rudolf Herren nennt, einen »radikalen Kurswechsel« in der
Agrarpolitik: weg von der Massenproduktion mit hohem Einsatz an Düngemitteln, Pestiziden
und genmanipulierten Pflanzen hin zu lokaler, umweltschonender und nachhaltiger Produktion.
Das im Rahmen der UN entwickelte ›Recht auf Nahrung‹ kann den Regierungen im Zuge der
Krise Orientierung bieten, so Michael Windfuhr. Auch wenn es noch nicht eingeklagt werden
kann, steht in Kürze ein quasi-gerichtliches Beschwerdeverfahren zur Verfügung. Dies wird es
Personen ermöglichen, Verletzungen ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
darunter das Recht auf Nahrung, durch ein UN-Gremium überprüfen zu lassen. Wie dies funk-
tioniert, erläutert Valentin Aichele.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Anja Papenfuß, Chefredakteurin
papenfuss@dgvn.de

Die Nahrungsmittelkrise als Chance 
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Liese |  Die Nahrungsmittelkrise

Konkurrenzdruck, Ineffizienz und mangelnde Un-
terstützung seitens der Mitgliedstaaten haben die
Welternährungsorganisation (FAO) in eine schwere
Krise gebracht. Vor dem Hintergrund der gegen-
wärtigen Nahrungsmittelkrise geht der Beitrag der
Frage nach, ob es der FAO durch ihr Krisenmanage-
ment gelungen ist, ihre Position unter den vielen er-
nährungspolitischen Institutionen zu stärken. Nach
einer Darstellung der zentralen Aufgaben, Probleme
und Strategien der Organisation gelangt der Beitrag
zu der Einschätzung, dass die FAO weiterhin nicht
genügend Vertrauen genießt. Ihre komparativen
Vorteile in den Vordergrund zu stellen, vor allem ih-
re breite legitimatorische Basis, könnte der FAO je-
doch einen Weg aus der Krise weisen.

Seit dem drastischen Preisanstieg für Agrarerzeug-
nisse in den ersten Wochen des Jahres 2008 und den
folgenden Unruhen in fast 40 Staaten sind die Ursa-
chen der Nahrungsmittelkrise in aller Munde. Die
Preise für Dünger, Saatgut und Tierfutter waren um
98, um 72 beziehungsweise um 60 Prozent gestie-
gen.1 Der Weltmarktpreis für Mais erhöhte sich im
Jahr 2008 um 36 Prozent gegenüber dem Jahresmit-
telwert von 2007.2 Mehr als ein Dutzend Staaten,
darunter Ägypten, China, Indien, Kirgisistan und
Thailand, verhängten Exportbeschränkungen. Nach
Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (Food and
Agriculture Organization – FAO) stieg die Anzahl
der Hungernden in Folge erhöhter Preise um 75
Millionen auf weltweit 923 Millionen Menschen. Für
2008 ging die FAO von einem zusätzlichen Anstieg
um weitere 40 Millionen aus. Betroffen sind vor al-
lem der Asien-Pazifik-Raum und Afrika südlich der
Sahara.3 Die Erreichung des ersten Millenniums-Ent-
wicklungsziels, die Halbierung des Anteils der Hun-
gernden zwischen 1990 und 2015, auf 420 Millio-
nen Menschen ist somit in unerreichbare Ferne ge-
rückt. Die FAO schätzt, dass jährlich 30,5 Milliar-
den US-Dollar zur Erreichung des Zieles bereitge-
stellt werden müssten.4

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über
die Tätigkeit der FAO und fragt, warum sie die Ver-
schlechterung der Welternährungslage nicht verhin-
dern konnte. Da der politische Problemdruck der
FAO zwar negative Schlagzeilen eingebracht hat,
aber auch Potenzial zur Veränderung birgt, fragt der
Beitrag zudem nach den Auswirkungen der Nah-
rungsmittelkrise auf die ohnehin krisengeschüttelte
Organisation. Kann sie die sich bietende Chance nut-

Die Nahrungsmittelkrise: 
Chance oder Krise der Welternährungsorganisation?*

Prof. Dr. 
Andrea Liese,
geb. 1969, ist Junior-
professorin für Inter-
nationale Politik an
der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. 

zen und zusätzliche politische und finanzielle Unter-
stützung für ihre Aufgaben mobilisieren?

Aufgaben der FAO 

Die FAO war im Jahr 1945 mit dem Ziel gegrün-
det worden, zu besserer Ernährung und höherem
Lebensstandard beizutragen, die Herstellung und
Verteilung von Nahrungsmitteln und landwirtschaft-
lichen Produkten effizienter gestalten zu helfen, die
Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung zu
verbessern und somit Weltwirtschaftswachstum zu
ermöglichen.5 Seit einer Verfassungsergänzung im
Jahre 1965 ist die FAO zudem beauftragt, die Mensch-
heit von Hunger zu befreien. Art. 1 der Verfassung
legt drei wesentliche Aufgaben fest:

1. Das Sammeln, Auswerten und Verbreiten von
Informationen über die Landwirtschaft.6

2. Die Förderung verschiedener nationaler und in-
ternationaler Bemühungen zur Entwicklung der
Landwirtschaft, zum Schutz natürlicher Ressour-
cen und der verbesserten Verarbeitung und Ver-
teilung von Nahrungsmitteln und landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen.

3. Die Einrichtung und Durchführung von Entwick-
lungsprogrammen und Programmen der techni-
schen Hilfe.

Andrea Liese

* Ich danke Heike Mewes und Philip Schleifer für ihre Unterstützung

bei der Recherche zu diesem Beitrag.

1 Jacques Diouf, Rede zur Eröffnung der Hochrangigen Konferenz

über Nahrungsmittelsicherheit (High-level Conference on World

Security. The Challenges of Climate Change and Bioenergy), Rom,

3.6.2008.

2 Diese und weitere Zahlen zum Anstieg von Grundnahrungsmit-

teln finden sich in: World Bank, Commodity Market Review, Washing-

ton, D.C. 2009.

3 FAO, The State of Food Insecurity in the World 2008. High Food Pri-

ces and Food Security – Threats and Opportunities, Rom 2008, S. 4, 10. 

4 FAO, The World Only Needs 30 Billion Dollars a Year to Eradicate

the Scourge of Hunger, Rom 2008. http://www.fao.org/newsroom/

EN/news/2008/1000853/index.html 

5 Vgl. die Präambel in: FAO, Basic Texts of the Food and Agriculture

Organization, Vol. 1, Rom 2008.  

6 Der Begriff Landwirtschaft schließt stets die Fischerei- und Forst-

wirtschaft mit ein.
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Bis Anfang der siebziger Jahre war die FAO die inter-
national führende Landwirtschaftsorganisation. Sie
hatte keine institutionelle Konkurrenz und verzeich-
nete einen steten Mittelzuwachs. In ihren ersten Jah-
ren wirkte sie vor allem als agrarpolitische Beratungs-
organisation. Sie legte einen Schwerpunkt auf die
Ausbildung von Bauern und stellte diesen Technolo-
gie zur Verfügung. Zugleich sammelte sie die bis
heute unter dem Kürzel FAOSTAT erfassten Daten
zu (mittlerweile über 1000) land-, forst- und wald-
wirtschaftlichen Rohstoffen und Produkten. Zudem
unterstützte sie die internationale Standardsetzung. 

In den sechziger Jahren leistete die Organisation
Pionierarbeit beim integrierten Pflanzenschutz durch
Schädlingsbekämpfung und rief die internationale
Gemeinschaft zu mehr Engagement bei der Beseiti-
gung des Hungers auf. Im Jahr 1961 schufen die
FAO und die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
die Kodex-Alimentarius-Kommission, um Qualitäts-
standards für Nahrungsmittel festzulegen. Mit fi-
nanzieller Unterstützung der internationalen Finanz-
institutionen berät sie im Rahmen des ›Investment
Center‹ (TCI) seit 1964 Regierungen bei der Formu-
lierung von Programmen zur Förderung landwirt-
schaftlicher Investitionen. Hohe Zuwendungen des
UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), die zwei Drit-
tel der außerbudgetären Zuwendungen der FAO aus-
machten, ermöglichten zudem eine starke Präsenz der
Organisation im Feld. 

Durch die Welternährungskrise (1972–1974) ge-
riet die FAO erstmals in die Kritik. Zwar warnte der
damalige Generaldirektor Addeke Boerma im Febru-
ar 1973 vor der bevorstehenden Krise, doch wurde

der Organisation vorgeworfen, die Krise nicht vor-
hergesehen und nicht adäquat auf sie reagiert zu ha-
ben. Die 1974 einberufene Welternährungskonferenz
fand unter Schirmherrschaft der UN, nicht der FAO,
statt. Sie beauftragte zwei neu zu gründende Institu-
tionen mit Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft
(den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche
Entwicklung – IFAD) beziehungsweise der Ernäh-
rungssicherung (den Welternährungsrat). Deren Ent-
stehen und damit auch die zunehmende Konkurrenz
in der Agrar- und Ernährungspolitik sind bereits ei-
ner frühen Unzufriedenheit der Mitgliedstaaten mit
der FAO geschuldet. 

Im Anschluss an die Welternährungskonferenz er-
richtete die FAO ein weltweites Informations- und
Frühwarnsystem für Ernährung und Landwirtschaft
ein (Global Information and Early Warning System
on Food and Agriculture – GIEWS), das Daten zur
Ernährungssicherheit sammelt und Gebiete identifi-
ziert, in denen Nahrungsmittelknappheit zu befürch-
ten ist. Trotz Kritik wuchs die Organisation bestän-
dig an. Nach dem Amtsantritt Edouard Saoumas, der
1976 das Programm für technische Zusammenar-
beit einrichtete, entwickelte sie sich zunehmend zu ei-
ner Entwicklungsorganisation, die Projekte der tech-
nischen Hilfe plant und durchführt. Sie legte verschie-
dene Programme zur Ernährungssicherheit auf und
verstärkte ihr Engagement vor Ort. 

In den neunziger Jahren knüpfte sie an ihre frühe
Tätigkeit als Themensetzer an, die sich bereits in
der ›Freedom from Hunger Campaign‹ (1960–
1970) gezeigt hatte: Sie verstärkte ihre Bemühun-
gen zur Verwirklichung des Konzepts der Ernäh-
rungssicherheit und des Rechts auf Nahrung.7 Als
Ergebnis des Welternährungsgipfels im Jahr 1996
verpflichteten sich die Regierungen auf das heutige
erste Millenniums-Entwicklungsziel, die Halbierung
der weltweit Hungernden bis 2015. Zudem wurde
ein ›Food Insecurity and Vulnerability Information
and Mapping System‹ (FIVIMS) eingerichtet, für das
die FAO das technische Sekretariat stellt und in dem
sie in enger Zusammenarbeit mit den anderen bei-
den in Rom ansässigen Organisationen, IFAD und
Welternährungsprogramm (WFP), Informationen als
Grundlage für Frühwarnung und Politikberatung
bereitstellt. 

In jüngerer Zeit hat die FAO globale Instrumente
(weiter-)entwickelt: die FAO-Konferenz verabschie-
dete im Jahr 1995 den Verhaltenskodex für verant-
wortungsvolle Fischerei, im Jahr 2001 den Interna-
tionalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft, ein Jahr später ei-
ne revidierte Fassung des Internationalen Verhaltens-
kodex für das Inverkehrbringen und die Anwendung
von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln nebst technischen Richtlinien und im Jahr
2004 die Freiwilligen Richtlinien für das Recht auf
Nahrung.

Durch die
Welternährungs-
krise (1972–1974)

geriet die FAO erst-
mals in die Kritik.

Quelle: FAO, März 2009
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Nur noch eine unter vielen 

Die in Rom ansässige FAO mit 191 Mitgliedstaaten
ist zwar die derzeit älteste internationale Organisation
zur Förderung der weltweiten Ernährungssicherheit
und eine der großen UN-Sonderorganisationen; spä-
testens seit den siebziger Jahren ist sie jedoch nur noch
eine unter vielen: Über 30 multilaterale Institutionen
sind im Bereich der Ernährungssicherung tätig.8 Die
FAO verlor ihre herausgehobene Stellung und ihr
politisches Gewicht. Allein in Rom sind zwei weite-
re UN-Institutionen ansässig. 

1. Das Welternährungsprogramm 
(World Food Programme – WFP)

Das WFP wurde 1963 als zunächst dreijähriges Pro-
gramm der Nahrungsmittelhilfe ins Leben gerufen.
Es sollte Ernteüberschüsse aus den Industrieländern
zur Abwehr und Linderung von Hungerkatastrophen
verteilen. Was als Unterabteilung der FAO begann,
wurde im Jahr 1965 in eine ständige und mittler-
weile in die größte UN-Hilfsorganisation überführt.
Während des Kalten Krieges betätigte sich das WFP
vor allem in Entwicklungsprojekten; seit den neun-
ziger Jahren ist es dagegen vorrangig in der Nothilfe
aktiv. Neben den Hilfsprogrammen in Katastrophen-
gebieten, bei denen das WFP Nahrungsmittel verteilt
und Hilfsmaßnahmen koordiniert, führt es Schul-
speisungen durch und gewährt finanzielle Hilfen für
Regierungen in Entwicklungsländern, die Projekte
zugunsten von Frauen in ländlichen Gebieten durch-
führen. Anders als die UN-Sonderorganisationen
wird das WFP ausschließlich aus freiwilligen finanzi-
ellen Zuwendungen, vor allem aus den USA und den
EU-Staaten, finanziert und erhält zudem Sachleistun-
gen, zumeist in Form von Transport- und Nahrungs-
mitteln. Der Mittelbedarf stieg durch Preisanstiege
und Katastrophen in den letzten Jahren stark an. Das
WFP war in dieser Situation beim Einwerben von
Geldern sehr erfolgreich. Von 2007 auf 2008 ver-
doppelte sich sein Haushalt fast, nämlich von 2,71
auf fünf Milliarden US-Dollar.9 Damit übersteigt es
den Haushalt der FAO um das Sechsfache.

2. Der Internationale Fonds für landwirtschaftliche
Entwicklung (International Fund for Agricultural
Development – IFAD)

Der IFAD wurde im Jahr 1977 als Antwort auf die
weltweite Ernährungskrise (1972–1974) und im
Nachgang der Welternährungskonferenz von 1974
gegründet. Ziel war, Gelder für landwirtschaftliche
Projekte zu mobilisieren, die der Nahrungsmittel-
produktion in Entwicklungsländern dienen. Bis heu-
te vergibt der Fonds sowohl niedrigverzinste als auch
rückzahlungsfreie Kredite für Projekte, die vor allem
der armen Landbevölkerung und Kleinbauern zugute
kommen. Die Organisation erstellt und veröffentlicht
zudem Analysen zu ländlicher Armut, engagiert sich

im Aufbau von Partnerschaften, kofinanziert den
Globalen Mechanismus zum Übereinkommen zur
Bekämpfung der Wüstenbildung und betätigt sich
als Ausführungsorganisation der Globalen Umwelt-
fazilität. 

Der Konkurrenzdruck, dem die FAO ausgesetzt
ist, hat seither weiter zugenommen. 

■ Mitte der sechziger Jahre avancierte die Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen (UNCTAD) zum Zentrum der Verhand-
lungen über den internationalen Handel mit Roh-
stoffen und eine neue Weltwirtschaftsordnung.
Seit Gründung der Welthandelsorganisation
(WTO) im Jahr 1995, ist das Thema Handel von
Agrarprodukten von der WTO besetzt. 

■ Programme zur Agrarentwicklung und ländlichen
Entwicklung wurden zunächst vom IFAD, aber
auch von Organisationen der bilateralen Entwick-
lungszusammenarbeit und der Weltbank finan-
ziert. In den sechziger bis achtziger Jahren stie-
gen die Kredite für die Landwirtschaft von 150
Millionen US-Dollar pro Jahr auf vier Milliar-
den US-Dollar pro Jahr.10

■ Die landwirtschaftliche Forschung ist seit Anfang
der siebziger Jahre Schwerpunkt der von der FAO
anfänglich nur zögerlich mitgeförderten Bera-
tungsgruppe für Internationale Agrarforschung
(Consultative Group on International Agricultu-
ral Research – CGIAR). 

■ Schätzungen der Weltbank zufolge, konkurrieren
derzeit 280 internationale Organisationen und
Initiativen um Gelder.11

■ Die Weltbank bestimmt zunehmend die Agenda
bei der Bekämpfung von Hunger und Unterer-
nährung. Im Jahr 1993 berief sie die ›Word Con-
ference on Global Hunger‹ ein.12 Die Bank unter-
stützt die ›Global Alliance on Improved Nutriti-
on‹, eine Öffentlich-Private Partnerschaft, an der
die FAO nicht mitwirkt. Sie hat ferner im Mai
2008, nach der Nahrungsmittelkrise, ein ›Global
Food Response Program‹ geschaffen.13 Dieses Pro-
gramm finanziert Maßnahmen zur kurzfristigen
Nothilfe und sofortigen Stärkung der landwirt-

7 Vgl. dazu den Beitrag von Michael Windfuhr, Das Recht auf Nah-

rung und die Nahrungsmittelkrise, in diesem Heft, S. 66–71.

8 Shaw, World Food Security. A History since 1945, Houndmills 2007,

S. 206f.

9 http://www.wfp.org/node/7358 und http://www.wfp.org/node/7359 

10 John Abbott, Politics and Poverty. A Critique of the Food and Agri-

culture Organization of the United Nations, London/New York 1992, S. 28. 

11 World Bank, The Changing Aid Architecture, Washington, D.C. 2007.

12 Shaw, World Food Security, a.a.O. (Anm. 8), S. 318.

13 World Bank, World Bank launches 1.2 Billion US-Dollar Fast-Track Fa-

cility for Food Crisis, Pressemitteilung Nr. 2008/334/VPU v. 29.5.2008. 

Über 30 multilaterale
Institutionen sind im
Bereich der Ernäh-
rungssicherung tätig.
Die FAO verlor ihre
herausgehobene
Stellung und ihr
politisches Gewicht.
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schaftlichen Produktion. Es sieht zudem länger-
fristige Maßnahmen vor, wie die Untersuchung
der Auswirkungen des Einsatzes von Biotreib-
stoffen, Politikberatung, die Aufstockung von
Krediten für die Landwirtschaft und Einflussnah-
me auf die internationale Handelspolitik.

Unter den vielen Institutionen mit ernährungspoliti-
schem Bezug nimmt die FAO weiterhin eine heraus-
gehobene Rolle bei der Standardsetzung, der Bereit-
stellung von Daten und der Beratung ein. In der in-
terinstitutionellen Zusammenarbeit, die stark von
Konkurrenz und Revierkämpfen geprägt ist, nimmt
sie bislang jedoch keine Führungsrolle bei der Koor-
dinierung von Maßnahmen der Ernährungssicherung
ein. Die institutionelle Trennung wird durch die un-
terschiedlichen Konzepte von UN-Organisationen
und internationalen Finanzinstitutionen noch ver-
stärkt: Die FAO kritisierte insbesondere die Welt-
bank wegen der negativen Auswirkungen ihrer Struk-
turanpassungsprogramme auf die Ernährungssicher-
heit. Die FAO steht derzeit zudem unter erheblichem
Reformdruck und genießt weder die nötige Unter-
stützung der Staatengemeinschaft noch die Auto-
rität im UN-System, derer es zur Übernahme einer
Führungsrolle bedarf.

Unter Reformdruck

Die Herausforderungen, vor denen die FAO heute
steht, haben sich seit den siebziger Jahren kaum ver-
ändert. Weiterhin ist sie nur noch eine von vielen
Akteuren im Bereich der internationalen Agrar- und
Ernährungspolitik. Zudem verfügt die Organisation
nur noch über äußerst knappe Mittel. Das finanzielle
Gängelband und die im Jahr 2007 erfolgte unabhän-
gige externe Evaluierung14 sind Zeichen des gesunke-
nen Vertrauens einer Koalition finanzstarker Mit-
gliedstaaten in die Arbeit des Generaldirektors und
der Entscheidungsgremien der Organisation. Die FAO
ist nun gezwungen, ihre komparativen Vorteile ge-
genüber anderen Organisationen hervorzuheben und
ihre Effektivität und Effizienz zu erhöhen. Wie kam
es zu diesem Reformdruck?

Finanzkrise

Mit Verweis auf die vermeintliche Politisierung der
Organisation kürzten mehrere westliche Mitglied-
staaten, insbesondere die USA, in den achtziger Jah-
ren ihre Pflichtbeiträge. Gleichzeitig sanken die Mit-
telzuweisungen durch das UNDP, das im Jahr 1976
beschloss, nationale Projekte durchzuführen und die
Möglichkeit schuf, Subunternehmer einzusetzen. Die
FAO verlor daher ihren Sonderstatus und folglich
den Hauptgeber ihrer außerbudgetären Zuwendun-
gen: der UNDP-Anteil sank von 74 Prozent (1970) auf
fünf Prozent (2000).15 Die unzähligen Reformbemü-
hungen des seit 1994 amtierenden Generaldirektors

Jacques Diouf konnten den Trend fallender Beitrags-
zahlungen nicht aufhalten. Der ordentliche Haushalt
der FAO sank von 1994 auf 2005 effektiv um 22
Prozent.16 Die Mitgliedstaaten stellen aber außer-
budgetäre Mittel bereit, bei denen sie die Verwen-
dung selbst beeinflussen können. Im Zweijahres-
haushalt 2008/2009 verfügt die Organisation über
einen Gesamthaushalt in Höhe von 1,746 Milliar-
den US-Dollar.17

Mangelnde Prioritätensetzung

Trotz knapper Ressourcen hat die FAO daran fest-
gehalten, analog zu den in der Verfassung genann-
ten Aufgaben, Expertise bereitzustellen, Standards
zu setzen, Regierungsstellen zu beraten und Projek-
te vor Ort durchzuführen. Einmal begonnene Auf-
gaben und angestoßene Programme wurden selten
aufgegeben, was ihr heute als fehlende Prioritäten-
setzung angelastet wird. Die unabhängige externe
Evaluierung führt dieses Beharren auf einem ausdif-
ferenzierten Tätigkeitsspektrum auf eine »Koalition
von betroffenen Sekretariatsmitgliedern und Ver-
waltungsratsvertretern« zurück, die ihre Pfründe
sichern will.18

Gemischte Erfolgsbilanz

Im Zusammenspiel von sinkenden Einnahmen und
fehlender Prioritätensetzung büßte die FAO an Ef-
fektivität und Reputation ein. Während sie bis heu-
te in einigen Bereichen wertvolle Arbeit leistet, ist sie
in anderen wenig erfolgreich. Hinsichtlich der Samm-
lung, Verarbeitung und Weitergabe von Informatio-
nen, der Beratung von Regierungen und der Standard-
setzung gilt sie in der Wissenschaft und bei nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) als unverzicht-
bar, ihre fachliche Kompetenz ist unbestritten.19 Mit-
gliedstaaten schätzen die Neutralität der Organisation
als Forum, ihren Beitrag zur sektorspezifischen Bera-
tung (etwa in der Fischerei- und Forstwirtschaft) und
Normentwicklung (etwa zum Pflanzenschutz, zur
Schädlingsbekämpfung), die Qualität und Neutralität
ihrer Daten, Analysen und Berichte sowie ihre Schu-
lungsprogramme und Aktivitäten zum Aufbau natio-
naler Kapazitäten. Entwicklungsländer messen der
Entwicklung rechtlich verbindlicher Standards im
Rahmen der FAO weniger Bedeutung bei als die In-
dustrieländer. Die unabhängige externe Evaluierung
bescheinigt ihr in einigen Gebieten gar »intellektuel-
le Führung«20, etwa bei der nachhaltigen Fischerei,
beim nachhaltigen Management pflanzengenetischer
Ressourcen und ihrem Fokus auf Kleinbauern als
Entscheidungsträger.

In anderen Bereichen steht die FAO nicht erst seit
der Nahrungsmittelkrise in der Kritik. Ihre Politik
habe »nicht immer der effektiven Förderung weltwei-
ter Ernährungssicherheit« gedient,21 vor allem die Ar-
beit im Feld gilt als Schwachstelle. Die Industrielän-
der, insbesondere die USA, kritisierten das Programm
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der technischen Zusammenarbeit. Kritiker warfen
dem Generaldirektor vor, mit diesem Programm ei-
ne »Schmiergeldkasse« geschaffen zu haben, die es
ihm ermögliche, sich zu politischen Zwecken, etwa
seiner Wiederwahl, bei Entwicklungsländern »anzu-
biedern«22. Auch die im Zuge der Krise der Organisa-
tion in Auftrag gegebene unabhängige externe Evalu-
ierung kritisiert, dass die FAO zu viele kleine Projek-
te durchführt, die wenig Wirkung zeigen.23 Dem Pro-
gramm für technische Zusammenarbeit fehle ein
Schwerpunkt, weshalb es nicht effektiv sein könne.
Darüber hinaus bemängeln die Gutachter das gene-
rell konservative Verhalten der FAO, die falsche Aus-
führungsart bei der Umsetzung kluger Entscheidun-
gen, ineffiziente, hochgradig zentralisierte und büro-
kratische Verfahrensweisen, das Fehlen klarer Prio-
ritäten und eine mangelnde Anpassung an sich ver-
ändernde Bedürfnisse. Die FAO sei gegenüber dem
Fortschritt im entwicklungspolitischen Denken ei-
nen Schritt zurückgeblieben, lege ihren Schwerpunkt
zu sehr auf wirkungslose Kleinprojekte zum Trans-
fer von Produktionstechnologie und zeige zu wenig
komparative Vorteile.24 Schließlich werden ihr Inno-
vationspotenzial und ihre Partnerschaftsstrategie kri-
tisiert: Der eigene Forschungsbeitrag der FAO wird
als (zu) gering eingestuft. Aufgrund ihrer Skepsis ge-
genüber dem Privatsektor komme es nicht zu einer
Zusammenarbeit mit der Agrarindustrie.25

Medienwirksam forderte der senegalesische Prä-
sident Abdoulaye Wade im Mai 2008 die »Verschrot-
tung« der FAO, da sie Geld verschwende, kaum Re-
sultate zeige und die Schuld an der Nahrungsmittel-
krise trage.26

Die Nahrungsmittelkrise als Krise der FAO …

Die gegenwärtige Nahrungsmittelkrise wird der FAO,
von einigen Polemiken abgesehen, nicht direkt an-
gelastet. Die Wissenschaft ist sich weitgehend einig
in der Ursachenanalyse,27 die ein deutliches Politik-
versagen offenbare: Es fehlen Investitionen in die land-
wirtschaftliche Produktion, so dass viele Entwick-
lungsländer Nahrungsmittel importieren müssen. 

Auch wenn der FAO die Nahrungsmittelkrise
nicht angelastet werden kann, so muss gefragt wer-
den, warum es der Organisation nicht gelang, durch
ihre Warnungen und langjährigen Bemühungen zur
Ernährungssicherung einen Kurswechsel herbeizu-
führen. Schließlich bemängelt die FAO schon seit
Jahren die zu geringen Investitionen in die Landwirt-
schaft und die ungenügenden Fortschritte bei der
Umsetzung des ersten Millenniums-Entwicklungs-
ziels.28 Die Organisation bemüht sich mit Hilfe von
Daten, Analysen und Appellen darum, das Thema
Ernährungssicherheit auf der politischen Agenda zu
halten. Sie erhebt und verbreitet Daten und Analy-
sen zu Preisentwicklungen, misst den Einfluss von
Preissteigerungen auf die Anzahl der Unterernähr-

ten und verbreitet Schätzungen zur Zahl chronisch
unterernährter Menschen. Sie hat zudem weitere Pro-
gramme zur Ernährungssicherung durchgeführt: 1. das
›Special Programme for Food Security‹ (SPFS) und
2. das Anti-Hunger-Programm:

1. Das SPFS war im Jahr 1994, nach der Amts-
übernahme Dioufs, zur Ankurbelung der Nahrungs-
mittelproduktion in Entwicklungsländern gegründet
worden und ist mittlerweile das Flaggschiff der FAO
zur Halbierung der weltweit Hungernden.29 Das be-
reits von 106 Staaten in Anspruch genommene Pro-
gramm wendet sich vor allem an Länder mit gerin-
gem Einkommen und fehlenden Nahrungsmitteln.
Es berät diese bei der Entwicklung und Umsetzung
von nationalen und regionalen Programmen der Er-
nährungssicherheit und fördert Investitionen in die
ländliche Infrastruktur. 

2. Auf dem ›Welternährungsgipfel: Fünf Jahre da-
nach‹ stellte die FAO das Anti-Hunger-Programm
vor, das einen zweigleisigem Ansatz zur Armutsbe-

14 Vgl. FAO, FAO: The Challenge of Renewal. Report of the Indepen-

dent External Evaluation of the Food and Agriculture Organization of

the United Nations, Rom, September 2007, FAO Doc. C 2007/7A.1-Rev.1,

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0827e02.pdf

15 Ebd., S. 61.

16 Ebd., S. 64.

17 FAO, 2008–09. The Director General’s Programme of Work and

Budget, FAO Doc. C2007/3, August 2007, http://www.fao.org/pwb/

2008/index_en.htm

18 FAO: The Challenge, a.a.O. (Anm. 14), S. 149, Übersetzung d. V.

19 Vgl. Thomas Siebold, FAO, in: Jörn Altmann/Margareta Kulessa

(Hrsg.), Internationale Wirtschaftsorganisationen, Stuttgart 1998, S. 76–

80; Wolfgang Hein, Die FAO: Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-

sation, in: AgrarBündnis (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht, Bonn 1996,

S. 78–86, hier S. 86.

20 FAO: The Challenge, a.a.O. (Anm. 14), S. 37.

21 Hein, Die FAO, a.a.O. (Anm. 19), S. 86.

22 D. John Shaw, Global Food and Agricultural Institutions, New York

2009, S. 109.

23 FAO: The Challenge, a.a.O. (Anm. 14), S. 37, 97 und 149. 

24 Ebd., S. 37.

25 Ebd., S. 108, 117, 131, 149 und 160.

26 Siehe »UN food body ›should be scrapped‹«, BBC News, 5.5.2008,

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7383628.stm

27 Vgl. unter anderem die folgenden Studien: Daniel De La Torre Ugarte/

Sophia Murphy, The Global Food Crisis: Creating an Opportunity for Fairer

and More Sustainable Food and Agriculture Systems Worldwide, EcoFair

Trade Dialogue Discussion Paper Nr. 11, Oktober 2008; Derek Heady/

Shenggen Fan, Anatomy of a Crisis. The Causes and Consequences of Sur-

ging Food Prices, IFPRI Discussion Paper Nr. 00831, Dezember 2008.

28 FAO, Rome Declaration on World Food Security, World Food Sum-

mit, 13.–17. November 1996, Rom 1996; Jacques Diouf, Foreword, in:
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kämpfung verfolgt: Es sieht einerseits kurzfristige So-
forthilfe bei Nahrungsmittelkrisen vor, setzt anderer-
seits auf langfristige Maßnahmen wie Wissenstrans-
fer oder die Schaffung eines günstigen politischen
Umfelds auf nationaler und internationaler Ebene.30

Der geringe Erfolg der FAO lässt sich im Wesent-
lichen auf drei Ursachen zurückführen: 1. die man-
gelnde Koordinierung mit anderen internationalen
Organisationen, 2. die Führungskrise im Verwal-
tungsstab, 3. die Uneinigkeit der Mitgliedstaaten.

1. Mangelnde Koordinierung

Die mangelhafte Koordinierung ihrer Aktivitäten mit
anderen Organisationen gilt vielen als ein Grund für
die Ineffektivität der FAO.31 Zur Doppelung der Auf-
gaben und zu Unübersichtlichkeit tragen über 30
UN-Gremien bei, die in ernährungsrelevante Aktivi-
täten eingebunden sind. Dabei mangelte es nie an
Koordinierungsaktivitäten, war doch das Problem
bereits früh erkannt worden. Im Jahr 1974 forderte
beispielsweise32 die Welternährungskonferenz die Ein-
richtung eines Mechanismus zur erfolgreichen Ko-
ordinierung der Politik aller UN-Organisationen in
diesem Bereich. Der von der UN-Generalversamm-
lung im Jahr 1975 einberufene Welternährungsrat
wurde jedoch 17 Jahre später aufgelöst, weil er die-
sem Auftrag nicht gerecht geworden war.  

2. Führungskrise im Verwaltungsstab

Seit den siebziger Jahren ist die FAO wegen des Füh-
rungsstils ihrer Generaldirektoren kontinuierlich stark
kritisiert worden.33 Westliche Regierungen, insbeson-
dere Großbritannien und die USA, bemängelten zu-
nächst den Führungsstil und die Autonomie von Ge-
neraldirektor Saouma (1976–1994); die USA hielt
Mitgliedsbeiträge zurück. Saouma hatte nicht nur das
Programm der technischen Zusammenarbeit aufge-
baut, sondern im Zuge seiner Dezentralisierungsinitia-
tive 78 Länderbüros eingerichtet.34 Unter Diouf, der
seit 1994 Generaldirektor ist, besteht die Vertrauens-
krise fort. Auch die unabhängige externe Evaluierung
führt das schlechte öffentliche Image der FAO vor
allem auf »eine stark zentralisierte, belastende und
übermäßig komplexe Amtsführung« zurück, die ei-
ne schon an sich »risikoscheue Kultur« noch weiter
verfestige.35

3. Uneinigkeit der Mitgliedstaaten

Wie in den anderen UN-Sonderorganisationen auch,
werden in der FAO Entscheidungen mit der Mehr-
heit der Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz gefällt,
dass jedes Land eine Stimme hat. Die Entwicklungs-
länder haben somit, wenn sie geschlossen auftreten,
vergleichsweise viel Macht, während die Industrie-
länder sich bei Entscheidungen häufig nicht durch-
setzen können, obwohl sie den Großteil des Haus-
halts tragen. Saouma nutzte diese Konstellation, um
gegen den Willen der Industrieländer ein steigendes

Budget durchzusetzen, während Diouf vor allem sei-
ne Wiederwahl mit den Stimmen der Entwicklungs-
länder sicherte. Den Entscheidungsgremien der FAO
(Konferenz, Rat, sechs technische Ausschüsse sowie
je ein Programm-, Rechts- und Finanzausschuss) ist
es jedoch nicht gelungen, die divergierenden Interes-
sen der Mitgliedstaaten einander anzunähern und
der FAO ein einheitliches Profil zu geben. Insofern
ist die Organisation in einem fortgesetzten Nord-
Süd-Konflikt gefangen und seit Jahrzehnten Opfer
der gravierenden Interessenskonflikte zwischen den
G-77 und den OECD-Staaten. 

… oder als Chance der FAO?

Trotz gezielter Aktivitäten und der Warnung Dioufs
vor einer Zunahme der Nahrungsmittelunsicherheit
im Juli 200736 ist die FAO durch die Krise weder po-
litisch noch finanziell gestärkt worden. Sie zeigt al-
lerdings auch erst seit kurzem die Bereitschaft, von
alten Konzepten abzuweichen und ihre Rolle als
Wissensorganisation und Forum zu betonen. 

Reaktionen der FAO auf die Nahrungsmittelkrise

Zunächst reagierte die FAO mit den gewohnten Re-
zepten: Zur Bekämpfung der Nahrungsmittelkrise
rief sie im Dezember 2007 die ›Initiative on Soaring
Food Prices‹ (ISFP)37 ins Leben. Mit der Kombination
kurz- und langfristiger Strategien, die die landwirt-
schaftliche Produktion steigern sollen, steht es in der
Tradition der früheren Programme, SPFS und Anti-
Hunger-Programm. Für die kurzfristigen Maßnah-
men im Rahmen der Initiative bis Ende 2009 hat die
FAO 1,7 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Hier-
mit sollen Saatgut, Dünger, Futter und Arbeitsgerät
bereitgestellt, Regierungsstellen beraten und die Ko-
ordinierung globaler, regionaler und nationaler Pro-
gramme übernommen werden. Das im Frühjahr 2008
angelaufene Programm wird in 95 Ländern durchge-
führt. Allerdings ist es der FAO bislang lediglich ge-
lungen, 73 Millionen US-Dollar einzuwerben. Ge-
meinsam mit den 36 Millionen US-Dollar aus sei-
nem Programm für technische Zusammenarbeit
stehen somit erst etwas über sechs Prozent der Mit-
tel bereit.38

Diouf rief dazu auf, einem Welternährungsgipfel
noch im Jahr 2009 abzuhalten, um die Kohärenz der
Maßnahmen zu verbessern sowie einen Nothilfefonds
einzurichten. Ferner wollte er sich um Zusagen für
die jährlich benötigten 30 Milliarden US-Dollar zur
Verbesserung der ländlichen Infrastruktur und Er-
höhung der landwirtschaftlichen Produktivität be-
mühen.39

An den aktuellen Bemühungen zeigt sich, dass die
FAO weiterhin in einer Autoritäts- und Vertrauens-
krise steckt. Die Geber trauen ihr nicht zu, ein wirk-
sames Programm der Hungerbekämpfung durchzu-
führen. Hatten doch die unabhängige externe Eva-

Die mangelhafte
Koordinierung ihrer

Aktivitäten mit
anderen Organi-

sationen gilt vielen
als ein Grund für 
die Ineffektivität 

der FAO.

Trotz gezielter
Aktivitäten und der

Warnung Dioufs vor
einer Zunahme der

Nahrungsmittel-
unsicherheit im Juli

2007 ist die FAO
durch die Krise

weder politisch 
noch finanziell

gestärkt worden.



VEREINTE NATIONEN 2/2009 57

Liese |  Die Nahrungsmittelkrise

luierung der FAO und eine frühere Evaluierung des
SPFS bestätigt, dass die Projekte der FAO vor Ort
ein schlechtes Image haben und deshalb eine Stär-
kung der FAO als Wissensorganisation empfohlen.40

Michael Windfuhr ist daher wenig verwundert über
die geringe finanzielle Unterstützung der Initiative
gegen steigende Nahrungsmittelpreise: »Für die Stär-
kung der FAO war es sicherlich nicht hilfreich, dass
diese seit Dezember für ein Sonderprogramm ge-
worben hat, mit dessen Hilfe sie Saatgut und Dün-
gemittel an Kleinbauern verteilen wolle. Angesichts
der schlechten Evaluierungsergebnisse für die prak-
tische Arbeit vor Ort hat die Organisation in der
Krise genau das Falsche angeboten: Programme vor
Ort statt Koordinierung der UN«.41 Es steht also zu
befürchten, dass die vom Evaluierungsteam beob-
achtete Entfremdung der Mitgliedstaaten, ihr nach-
lassendes Interesse und ihre fehlende Identifikation
mit der Organisation42 auch nach der Nahrungsmit-
telkrise fortbestehen. 

Die Stellung der FAO im hochrangigen Prozess

Ebenso umstritten ist die Fähigkeit der FAO, im glo-
balen System Führung zu zeigen und die Aktivitäten
der Regierungen, internationalen Organisationen und
NGOs nach der Nahrungsmittelkrise zu koordinie-
ren: Schon vor der Krise war die FAO im UN-Sys-
tem aktiv in mehrere ernährungspolitische Arbeits-
gruppen einbezogen und hatte den Vorsitz von zwei
Arbeitsgruppen im ›United Nations System Standing
Committee on Nutrition‹ (SCN) inne. Jedoch fehlte
ihr, so der Befund der Evaluierung, die »intellektuel-
le Führung«.43 An der von UNICEF und WFP ent-
wickelten Initiative zur Beendigung von Hunger und
Unterernährung bei Kindern (ECHUI) wurde sie erst
gar nicht beteiligt.44 Die Nahrungsmittelkrise hat zu
einer internationalen Debatte über eine Umstruktu-
rierung der globalen Ernährungssicherungsarchitek-
tur geführt:

In der von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon im
April 2008 eingerichteten Hochrangigen Arbeitsgrup-
pe für die weltweite Nahrungsmittelkrise (High-le-
vel Task Force on the Global Food Security Crisis –
HLTF) hat Jacques Diouf zwar den stellvertretenden
Vorsitz inne, dennoch sehen Beobachter die Weltbank
als die maßgebliche Institution im Prozess an.45 So
folgt der von der HLTF ausgearbeitete umfassende
Rahmenaktionsplan (Comprehensive Framework for
Action – CFA) zwar dem grundsätzlichen Ansatz der
FAO, kurzfristige mit langfristigen Maßnahmen zu
kombinieren, doch gesteht er einzig der Weltbank
eine Beteiligung am ganzen Aktivitätsspektrum zu.
Der »Weckruf« der Krise, so das Dokument, biete die
Gelegenheit, die Nahrungsmittelproduktion von
Kleinbauern stärker zu erhöhen.46 Der Rahmenakti-
onsplan schlägt vor, den sofortigen Zugang zu Saat-
gut und Düngemitteln zu garantieren, in agrartech-
nologische Forschung und Infrastruktur zu investie-

ren und die Maßnahmen mit nachhaltigem Umwelt-
schutz in Einklang zu bringen. Schließlich bezieht
das Dokument Stellung in Streitfragen des Welthan-
dels und verweist auf die Notwendigkeit, landwirt-
schaftliche Subventionen im Allgemeinen und Sub-
ventionen von Biotreibstoffen im Besonderen zu über-
denken.47 Die Weltbank hat die Aufgabe, sich an der
sofortigen Nahrungshilfe zu beteiligen (unter ande-
rem gemeinsam mit dem WFP), auf eine Anpassung
der Handelspolitik hinzuwirken (gegen Einfuhr- und
Ausfuhrbeschränkungen von Nahrungsmitteln) und
makroökonomische Folgen der Krise zu bewältigen
(unter anderem mit dem IWF). 

An der langfristigen Aufgabe der Weltbank, die in-
ternationalen Märkte für Nahrungsmittel zu verbes-
sern, indem auf den Abbau von Agrarsubventionen
und einen Abschluss der Doha-Runde der WTO hin-
gewirkt werden soll, ist eine Beteiligung der FAO
nicht vorgesehen. Insgesamt wird der FAO jedoch
eine führende Rolle beim Auftrag zuteil, Kleinbauern
bei der Erhöhung der Produktion von Nahrungsmit-
teln durch Beratung und technische Hilfe zu unter-
stützen, in der Debatte über Biotreibstoffe eine ge-
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eignete Politik zu entwickeln und globale Informa-
tions- und Überwachungssysteme zu stärken. Ihre
Kompetenz als Beratungsorganisation und neutra-
les Forum zur Standardsetzung wurde somit aner-
kannt.

Haltung zur GFPA

Aktuell bemüht sich die FAO um eine zentrale Rol-
le bei der Verwirklichung eines von Frankreich und
Großbritannien auf der Hochrangigen Konferenz für
Ernährungssicherheit im Juni 2008 in Rom vorge-
brachten und von der G-8 übernommenen Vorschlags
für eine ›Globale Partnerschaft für Ernährung und
Landwirtschaft‹ (Global Partnership for Food and
Agriculture – GFPA). Nach den Vorstellungen der
G-8 soll die GFPA Regierungen, internationale Or-
ganisationen, den Privatsektor und die Zivilgesell-
schaft zusammenbringen, um umfassende und kohä-
rente Strategien zur kurz-, mittel- und langfristigen
Bewältigung der Welternährungskrise zu entwickeln.48

Im Rahmen der GPFA ist zudem die Schaffung eines
hochrangigen Expertennetzwerks vorgesehen, das
wissenschaftliche Analysen zur Welternährungssi-
tuation, zu den zukünftigen Risiken und zum Hand-
lungsbedarf erstellt. Während die Idee einer zentra-
len Koordinierungsinstanz weitestgehend begrüßt
wird, ist die zentrale Streitfrage, ob die GFPA als ei-
genständige Institution geschaffen oder in bestehen-
de Institutionen integriert werden solle. Diese Streit-
frage verhinderte, dass die Partnerschaft bereits, wie
geplant, auf dem Hochrangigen Treffen ›Zur Nah-
rungssicherheit für alle‹ im Januar 2009 in Madrid
beschlossen werden konnte.49 In der Diskussion um
die institutionelle Ausgestaltung der GPFA bemüht
sich Diouf mit Unterstützung der FAO-Konferenz
um eine Anbindung der GFPA und eines hochran-
gigen Expertenausschusses an die eigene Organisa-
tion und um eine Stärkung des FAO-Ausschusses
für Welternährungssicherheit (Committee on World
Food Security – CFS) bei der Verbesserung von
Kohärenz und Koordinierung in der globalen
›food governance‹.50

Perspektiven

Trotz aller Kritik bleibt die FAO als neutrales und
von Entwicklungsländern geschätztes zwischenstaat-
liches Forum, das unter anderem die Rechte der länd-
lichen Bevölkerung einfordert und wichtige Standards
setzt, ohne Alternative. So kommt auch die Evaluie-
rung zu dem Schluss: »Wenn es die FAO nicht gäbe,
müsste sie erfunden werden«.51 Das Problem der
Organisation ist jedoch nach wie vor, dass sich die
finanzstarken Mitgliedstaaten in ihrer Funktion als
Geber und als Gestalter der multilateralen Ordnung
eher an Weltbank und WFP wenden. Obwohl die
FAO seit langem Investitionen in die Landwirtschaft
anmahnt, zweigleisige Programme durchführt und

Kleinbauern fördert, sind andere Organisationen nun
in diesem Bereich aktiv und werben erfolgreich finan-
zielle Mittel ein. 

Die ihr vom Evaluierungsteam und den OECD-
Staaten zugedachte Funktion als Wissensorganisation
füllt die FAO in der gegenwärtigen Krise bislang noch
unzureichend aus. Ihre Reaktion auf die Nahrungs-
mittelkrise in Form der Initiative gegen steigende
Nahrungsmittelpreise war zunächst von einer Neu-
auflage althergebrachter Konzepte geprägt. Die jüngs-
te Diskussion um eine Umstrukturierung der insti-
tutionellen Landschaft hat die FAO nun aber dazu
angeregt, im Sinne der Evaluierungsergebnisse ihre
Rolle als Wissensorganisation zu stärken und etwa
die Anbindung des im Rahmen der Globalen Partner-
schaft geplanten Expertennetzwerks an ihren Aus-
schuss für Welternährungssicherheit zu forcieren. 

Bei ihren Bemühungen könnte die angeschlagene
grand dame nun Unterstützung durch zivilgesell-
schaftliche Organisationen erhalten, die eine zentra-
le Rolle der UN-Organisationen in der ›global food
governance‹ fordern.52 Denn die FAO ermöglicht, an-
ders als die mit ihr konkurrierenden UN-Hilfsorga-
nisationen und die internationalen Finanzinstitutio-
nen, die gleichberechtigte Partizipation aller Mitglied-
staaten und eine Beteiligung der Zivilgesellschaft. Die
ihr zugeschriebene Neutralität und Legitimität stellt
einen wichtigen komparativen Vorteil der Organisa-
tion dar, den die FAO nun unbedingt betonen sollte,
um Rückendeckung bei ihren Initiativen als Wis-
sensorganisation und neutralem Forum zu erhalten.
Ironischerweise wird somit eines ihrer Hauptproble-
me, die gleichberechtigte Stimme aller Mitgliedstaa-
ten, zu ihrem möglichen Rettungsanker.

48 G8 Leaders Statement on Global Food Security, 8.7.2008. http://

www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2008/doc/doc080709_0

4_en.html  

49 FIAN, Pressemitteilung zur Welternährungskonferenz in Madrid:

Im Schneckentempo gegen den Hunger, 27.1.2009.

50 FAO, Statement of the Director-General, FAO Doc. C2008/INF/5,

Rom 2008, S. 6. 

51 FAO: The Challenge, a.a.O. (Anm. 14), S. 37.

52 International Planning Committee for Food Security (IPC), Accelera-

ting into Disaster – When Banks Manage the Food Crises (Gemeinsame

Erklärung zivilgesellschaftlicher Organisationen zum Madrid-Gipfel),

http://www.foodsovereignty.org/public/new_attached/60_State

ment%20Madrid%20meeting-EN.pdf; Brot für die Welt, Welternäh-

rungskrise erfordert Stärkung der Vereinten Nationen – keine insti-

tutionellen Sandkastenspiele, Pressemitteilung, 27.1.2009.
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Die im April 2008 von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon eingerichtete Hochrangige Arbeitsgruppe war
als Antwort des UN-Systems auf die weltweite Nah-
rungsmittelkrise gedacht. Ziel war, alle relevanten
Akteure des Systems zusammenzubringen, um kohä-
rente und wirksame Maßnahmen zu finden und sie
den Mitgliedstaaten zu unterbreiten. Der Beitrag
stellt den von der Gruppe ausgearbeiteten Aktions-
plan vor und nennt die wichtigsten kurz- und langfri-
stigen Maßnahmen, die sofort und gleichzeitig er-
griffen werden müssen, um die Krise zu bewältigen
und künftige zu vermeiden.

Ungehinderter Zugang zu Nahrungsmitteln ist ein
Grundbedürfnis und ein Menschenrecht. Dennoch
ist für hunderte Millionen Menschen ein inakzepta-
bles Ausmaß an Nahrungsmittelunsicherheit bitte-
rer Alltag und beileibe keine neue Krise. Schon vor
der Aufwärtsspirale bei den Nahrungsmittelpreisen
der letzten Jahre litten 854 Millionen Menschen an
Hunger und Unterernährung. Doch die schockieren-
den Preisanstiege im Jahr 2008 machten deutlich,
dass die Weltgemeinschaft schnell und umfassend rea-
gieren musste, um zu verhindern, dass weitere Mil-
lionen zu Hungernden werden. Sogar in den Indus-
trieländern wurde man sich nun bewusst, dass für volle
Regale und billige Nahrungsmittel ein höherer wirt-
schaftlicher, politischer und sozialer Preis zu bezah-
len sein würde, begleitet von einem erhöhten Inflati-
ons- und Rezessionsrisiko, mehr Gewalt und Unruhen
sowie möglicherweise neuen Migrationsschüben. 

Gleichzeitig bot sich der internationalen Gemein-
schaft aber auch die Chance, zu beweisen, dass sie in
der Lage war, neue Partnerschaften einzugehen und
neue Wege auszuprobieren, um gemeinsam die aus-
lösenden Faktoren der globalen Nahrungsmittelkrise
zu beseitigen und der weltweiten Nahrungsmittelun-
sicherheit zu begegnen. Man war entschlossen, neue
und mutige Wege für ein Problem zu finden, dessen
Lösung der Schlüssel zu einer besseren, gerechteren
und prosperierenden Welt ist.

Die Hochrangige Arbeitsgruppe (HLTF)

Am 29. April 2008 trat der Koordinierungsrat der
Leiter der Organisationen des UN-Systems (Chief
Executives Board) im schweizerischen Bern zusam-
men, um Beschlüsse zu fassen, wie das internationale
System am besten auf die Krise reagieren sollte und
wie darüber hinaus eine Verschärfung der Krise zu
vermeiden wäre. Der Rat wog verschiedene Optio-
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nen ab. Er kam zu dem Schluss, dass unter der Füh-
rung des UN-Generalsekretärs die Leiter der opera-
tiven UN-Organisationen, der internationalen Finanz-
institutionen, der Welthandelsorganisation (WTO)
und der OECD sich zusammentun sollten: So wurde
die Hochrangige Arbeitsgruppe für die weltweite
Nahrungsmittelkrise (High-level Task Force on the
Global Food Security Crisis – HLTF) ins Leben ge-
rufen.1 Die HLTF war einzigartig in zweifacher Hin-
sicht. Erstens wurde sie vergleichsweise schnell ge-
schaffen. Zweitens brachte sie die maßgeblichen Ak-
teure aus den Bereichen Entwicklung, humanitäre
Hilfe und Finanzen zusammen, die dazu entschlos-
sen waren, einen koordinierten, konsolidierten und
kohärenten Ansatz zu verfolgen (Mitglieder der Ar-
beitsgruppe siehe Kasten, S. 60). Einigkeit bestand
darin, dass die Arbeitsgruppe in kürzester Zeit und
unter größtmöglicher Absprache einen Aktionsplan
zur Bewältigung der akuten Krise und zur Vermei-
dung von Nahrungsmittelunsicherheiten in der Zu-
kunft erarbeiten würde: den so genannten Umfas-
senden Rahmenaktionsplan (Comprehensive Frame-
work for Action – CFA).

Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass es, trotz der
vielfältigen Maßnahmen, die zur Senkung der Nah-
rungsmittelpreise bereits ergriffen worden waren, not-
wendig war, zu einem gemeinsamen Verständnis über
die globale Ernährungslage und die Ursachen der ge-
genwärtigen Nahrungsmittelpreiskrise zu kommen.
Man musste sich auf Maßnahmen einigen, die am
ehesten geeignet sind, die akuten Bedürfnisse der be-
troffenen Bevölkerungsgruppen zu befriedigen und
gleichzeitig ihre langfristige Widerstandsfähigkeit zu
erhöhen. Der Aktionsplan sollte dazu dienen, die oft
unabhängig voneinander verfolgten Agenden der hu-
manitären Hilfe und der Entwicklungszusammenar-
beit zusammenzubringen, um die komparativen Vor-
teile und das Expertenwissen jeder einzelnen Organi-
sation synergetisch zu nutzen. Das Ergebnis war ein
Aktionsplan, der die Mitglieder der Arbeitsgruppe
gemeinsam handeln lässt, um für dringende Anpas-
sungsmaßnahmen zu werben und die Unterstützung
sowie Mittel zu mobilisieren, die für solche Verän-
derungen notwendig sind.

Der Rahmenaktionsplan (CFA)

Anfang Juli 2008 wurde der Umfassende Rahmenak-
tionsplan vorgelegt2 und am 18. Juli in der UN-Ge-
neralversammlung diskutiert.3 Der CFA stellt eine ers-
te, auf einem breiten Konsens beruhende Analyse der
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globalen Nahrungsmittelkrise dar sowie der Risiken
und Chancen, die die Krise birgt. Wichtiger noch: Er
legt umfassend dar, welche Schritte die Weltgemein-
schaft gehen sollte, um mit diesen Chancen und Ri-
siken umzugehen.

Der Kern des Dokuments besteht aus 56 Eilmaß-
nahmen, die in zwei Gruppen unterteilt sind. Die ers-
te Gruppe enthält Maßnahmen zur Befriedigung un-
mittelbarer Bedürfnisse. Damit gemeint sind neue
oder bestehende Initiativen, die sofort umgesetzt be-
ziehungsweise schnell ausgeweitet werden müssen,
damit sie Menschen und Ländern in Not unmittelbar
helfen. Die zweite Gruppe umfasst Maßnahmen zum
Aufbau langfristiger Widerstandsfähigkeit und zur
Nahrungsmittelsicherung. Diese Maßnahmen müs-
sen auch sofort eingeleitet oder sofort ausgeweitet wer-
den, um nachhaltige Ergebnisse über einen längeren
Zeitraum zu bringen.

Wichtig ist, dass sowohl die kurz- als auch die
langfristigen Maßnahmen sofort und gleichzeitig be-
ginnen müssen. Neu ist auch, dass diese Maßnahmen
alle Arten von Eingriffen in die nationale oder inter-
nationale Politik vorsehen: von der Entwicklung na-
tionaler Politiken bis zu Projekten der humanitären
Hilfe; von landwirtschaftlichen Programmen bis zu
Anpassungen in der Handelspolitik; von Forschungs-
initiativen bis zu Verpflichtungen auf die Achtung der
Menschenrechte. Der CFA unternimmt sogar den
Versuch, gemeinsame Positionen zu so kontroversen
Themen wie Biotreibstoffe, WTO-Verhandlungen und

genmanipulierte Organismen zu finden. Kurz: es wur-
de versucht, das Thema Nahrungsmittelsicherheit
möglichst ganzheitlich zu betrachten.

Der Rahmenaktionsplan lenkt die Aufmerksam-
keit auf zwei Hauptaspekte, über die zuvor nicht
viel gesprochen wurde. Der eine ist, die soziale Si-
cherung auszuweiten und zu sehen, inwiefern sozia-
le Sicherungssysteme den Betroffenen helfen kön-
nen, Zeiten der Nahrungsmittelunsicherheit zu über-
stehen sowie den Bedarf an künftiger humanitärer
Hilfe einzuschränken. Ein zweiter Hauptaspekt ist
der besondere Fokus auf Kleinbauern, einschließlich
Nomaden und Fischern, die zu den ärmsten Men-
schen der Welt gehören, aber bislang nicht in den Ge-
nuss von Unterstützungsmaßnahmen im Bereich land-
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung kamen.
Von den 56 Maßnahmen sind jene zur Unterstützung
dieser Gruppen ganz weit oben angesiedelt. Durch
die Maßnahmen soll es ihnen ermöglicht werden,
mehr zu produzieren und Zugang zu Märkten für
ihre gestiegene Produktion zu bekommen. 

Insgesamt gesehen sind die vorgeschlagenen Maß-
nahmen weder erschöpfend noch einzigartig. Sie sol-
len auch nicht universell angewandt werden. Vielmehr
sollen sie der nationalen Ernährungs- und Landwirt-
schaftspolitik als Leitlinien dienen und als Referenz-
punkt für die gemeinsame, koordinierte Arbeit der
verschiedenen beteiligten Akteure, die bereits statt-
findet beziehungsweise auf nationaler, regionaler und
globaler Ebene auf den Weg gebracht werden muss.
Der Rahmenaktionsplan nimmt nicht für sich in An-
spruch, eine Patentlösung für alle Probleme der Nah-
rungsmittelkrise anzubieten, geschweige denn für die
eng damit verknüpften Herausforderungen durch das
Bevölkerungswachstum, den Klimawandel, die Res-
sourcenknappheit oder Energiefragen – um nur eini-
ge zu nennen. Was er jedoch leistet, ist, ein Paket ko-
ordinierter Maßnahmen anzubieten, das langfristig
wirklich die Situation verbessern kann.

Was bereits unternommen wurde

Wie die meisten Krisen, trugen die hohen Nahrungs-
mittelpreise dazu bei, politische Unterstützung auf
höchster Ebene zu generieren. Auf Einladung Frank-
reichs und Großbritanniens kamen im Juni 2008
Vertreter von 180 Staaten zur Hochrangigen Konfe-
renz für Ernährungssicherheit in Rom zusammen.
Sie forderten eine kurzfristige Nahrungsmittelhilfe,
nachhaltige Investitionen in die landwirtschaftliche
Produktion und Forschung sowie eine größere Ko-
operation unter den internationalen Akteuren. Auf
ihrem Treffen auf Hokkaido einen Monat später,
schlug die G-8 eine ›Globale Partnerschaft für Ernäh-
rung und Landwirtschaft‹ vor. Ziel dieser Partner-
schaft sollte sein, hochrangige politische und – so
hoffte man – finanzielle Unterstützung für nationale
Vorhaben und Institutionen zu finden, um sicherzu-

Die Mitglieder der Hochrangigen Arbeitsgruppe für die 
weltweite Nahrungsmittelkrise (HLFT) (Juli 2008)
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, Vorsitzender
Jacques Diouf, Stellvertretender Vorsitzender, Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (FAO) 
Lennart Bage, Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD)
Dominique Strauss-Kahn, Internationaler Währungsfonds (IWF)
Cheick Sidi Diarra, Büro des Hohen Beauftragten für die am wenigsten entwickelten
Länder, Binnenentwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer (OHRLLS)
Supachai Panitchpakdi, Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
(UNCTAD) 
Kemal Dervis, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)
Achim Steiner, Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)
António Guterres, Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
(UNHCR) 
Ann M. Veneman, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF)
Josette Sheeran, Welternährungsprogramm (WFP)
Margaret Chan, Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Robert Zoellick, Weltbank 
Pascal Lamy, Welthandelsorganisation (WTO)
Sha Zukang, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten (DESA)
B. Lynn Pascoe, Hauptabteilung Politische Angelegenheiten (DPA)
Kiyotaka Akasaka, Hauptabteilung Presse und Information (DPI) 
Jean-Marie Guéhenno, Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (DPKO) 
John Holmes, Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA)
David Nabarro, Koordinator der Arbeitsgruppe

Quelle: http://www.un.org/issues/food/taskforce/composition.shtml 
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stellen, dass die Mittel in sinnvolle Projekte fließen.
Im Herbst war die Nahrungsmittelkrise als ernüch-
ternde Halbzeitbilanz der Millenniums-Entwicklungs-
ziele ein Hauptthema in der UN-Generalversamm-
lung. Dennoch wurden, wie es für Krisenreaktionen
typisch ist, die tiefer liegenden und schwierigeren
Fragen, wie Handelsbarrieren, Biotreibstoffe und
langfristige finanzielle Verpflichtungen, ausgespart.

Im Feld konnten internationale Hilfsorganisatio-
nen ihre Maßnahmen ausweiten, um den wachsen-
den Bedarf zu decken. Das Welternährungsprogramm
konnte mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar für Not-
hilfemaßnahmen in 62 Ländern einwerben, die von
den hohen Nahrungsmittelpreisen am härtesten be-
troffen waren. Die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen unterstützte
Kleinbauern in 28 Ländern bei der Herbstaussaat.
Im Mai rief die Weltbank den ›New Deal for Global
Food Security‹ aus, der einen Zehn-Punkte-Aktions-
plan und ebenfalls 1,2 Milliarden US-Dollar für die
Unterstützung krisengeschüttelter Länder umfasste.
Der Internationale Währungsfonds stopfte Zahlungs-
bilanzlöcher von Ländern mit geringem Einkommen,
die von den gestiegenen Nahrungsmittelpreisen be-
troffen waren.

Trotz der oben genannten Bemühungen flossen
die Entwicklungshilfezahlungen für Nahrungsmittel-
sicherheit und landwirtschaftliche Entwicklung nur
äußerst spärlich. Die Mittel, um mit subventionier-
tem Saatgut, Dünger und Krediten für Landwirte die
landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln, kamen
zu spät für die diesjährigen Aussaaten. Die WTO-Ver-
handlungen wurden ausgesetzt. Um ihre eigenen Nah-
rungsmittelvorräte zu schützen, verhängten einige Re-
gierungen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, die die
Nahrungsmittelpreise nur weiter in die Höhe trieben.

Wie geht es mit dem CFA weiter?

Auch wenn die globalen Nahrungsmittelpreise deut-
lich von ihren Rekordhöhen im ersten Halbjahr 2008
absanken, heißt dies nicht, dass die politischen Ent-
scheidungsträger ihre Verpflichtungen weniger ernst-
oder gar zurücknehmen könnten. Selbst auf den nied-
rigeren Niveaus von heute bleiben die Preise zu hoch
für die Armen dieser Welt. Die Zahl der Hungern-
den wird vermutlich weiter ansteigen, auf die bereits
jetzt unfassbare Zahl von nahezu einer Milliarde.

Ebenso besorgniserregend ist, dass mittel- und
langfristige Prognosen davon ausgehen, dass auch
die Preise wieder steigen werden. Hinzu kommt, dass
die Finanzkrise, der Klimawandel, Konflikte, der
Kampf um Land, Wasserknappheit, eine wachsende
Weltbevölkerung und schwankende Energiepreise
große Herausforderungen darstellen, die die Nah-
rungsmittelsicherheit für Generationen gefährdet.
Dies bedeutet, dass man sich auf Maßnahmen kon-
zentrieren muss, die die Widerstandsfähigkeit der

Armen stärken, so dass sie weniger anfällig sind für
Verschuldung, erzwungene Migration, Unterernäh-
rung oder Sterblichkeit.

Der Rahmenaktionsplan beruht auf der Annah-
me, dass die gegenwärtige Nahrungsmittelkrise eine
drängende strukturelle Herausforderung darstellt,
die in einer konzertierten, umfassenden und koordi-
nierten Weise angegangen werden muss. Im Bereich
humanitäre Hilfe bedeutet dies, dass der Ansatz über
die unmittelbare Krisenreaktion hinausgehen und in
einem umfassenderen Verständnis der Ursachen und
Konsequenzen von Armut und Anfälligkeit verankert
werden muss. Es bedeutet ferner, dass Maßnahmen
der Regierung in den Mittelpunkt gestellt werden
müssen und dass die Palette der Partnerschaften auf
Entwicklungshilfeorganisationen, Finanzinstitutio-
nen und den Privatsektor ausgeweitet werden muss.
Es heißt nicht zuletzt, dass sichergestellt werden
muss, dass die Krisenreaktion der internationalen
Gemeinschaft langfristige Entwicklung und Wirt-
schaftsziele ebenso fördert wie die Lösung der ande-
ren, oben genannten Herausforderungen.

Auf der regionalen und nationalen Ebene ist ra-
sches Handeln gefordert, um Regierungen, Regional-
organisationen, Geber, Bauern- und Produzenten-
verbände, die Zivilgesellschaft und den Privatsektor
zusammenzubringen. Sie sollen sich auf Maßnah-
men einigen, die auf die speziellen Bedürfnisse jeder
Region und jedes einzelnen Landes zugeschnitten
sind, ohne dabei die bestehenden Strukturen und be-
reits ergriffenen Maßnahmen aus dem Blick zu verlie-
ren. Auf der globalen Ebene erfordert dies nachhal-
tiges politisches Engagement, einschließlich aller Part-
ner der HLTF, diesen Themen weiterhin hohe Prio-
rität einzuräumen und in einer geschlossenen und ko-
ordinierten Weise zusammenzuarbeiten.  

Wenn es angesichts der vielfältigen Krisen einen
Silberstreifen am Horizont gibt, dann wäre es der,
dass wir erkannt haben, wie drängend die Krisen sind
und wie eng sie miteinander zusammenhängen. Hoff-
nungsvoll stimmt auch, dass wir versucht haben,
schneller, koordinierter und mit intelligenteren und
wirksameren Instrumenten zu handeln. Wenn die
gegenwärtige Nahrungsmittelkrise eine Chance bie-
tet, dann die: die internationale Gemeinschaft kann
zeigen, dass sie willens und in der Lage ist, zusam-
menzuarbeiten, um die kurz- und langfristigen Aspek-
te dieser schweren strukturelleren Krisen anzugehen
und damit Armut und Anfälligkeit im Ansatz zu be-
kämpfen.

1 Siehe Homepage der HLTF: http://www.un.org/issues/food/task

force/index.shtml

2 Siehe: http://www.un.org/issues/food/taskforce/cfa.shtml

3 Zur Vorstellung und Diskussion des CFA siehe UN-Pressemitteilung

GA/10729 v. 18.7.2008, http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga

10729.doc.htm
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Die Nahrungsmittelkrise des Jahres 2008 hat gezeigt,
dass die Grundnahrungsmittel knapp werden. Diese
Entwicklung vorwegnehmend wurde auf Initiative
der Weltbank und der UN-Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation im Jahr 2004 der aus 400 Wis-
senschaftlern bestehende ›Weltagrarrat‹ (IAASTD)
eingerichtet. Der Artikel skizziert die Entstehungs-
geschichte und Struktur dieses einzigartigen For-
schungsgremiums und fasst die wesentlichen Schluss-
folgerungen seines Berichts zusammen. Fazit ist,
dass die Agrarpolitik radikal neu ausgerichtet wer-
den muss, sollen zukünftige Nahrungsmittelkrisen
verhindert werden.

In den letzten zehn Jahren hat eine Reihe von Krisen
die Welt erschüttert: Dabei ging es um Wasser, Kli-
ma, Umwelt, Artenvielfalt, Nahrungsmittel, Finan-
zen und Kredite. Was den meisten Menschen und
vor allem die meisten Verantwortlichen in Politik
und Wirtschaft nicht erkennen, ist, dass alle diese
Krisen eng miteinander zusammenhängen. Statt auf
einer breiten Informationsgrundlage nachhaltige Be-
schlüsse zu fassen, wird oftmals nur kurzfristiges
Krisenmanagement betrieben, in der Hoffnung, es
werde schon irgendwie besser werden.

Doch vieles wird nicht von allein besser. Was die
Nahrungsmittel weltweit betrifft, ist erwiesen, dass
die zum Überleben wichtigen Grundnahrungsmittel
langsam knapp werden. Dies hat vor allem drei
Gründe: 1. Immer mehr Ackerflächen dienen dem An-
bau von Futterpflanzen zur Fleischproduktion oder
von Pflanzen für Biotreibstoffe und werden durch
Übernutzung oder Überdüngung zerstört. 2. Der Kli-
mawandel und daraus folgende Dürren und Fluten
lassen Getreideernten einbrechen. 3. Die Nahrungs-
mittelkrise wird von Spekulanten ausgenutzt. 

Die Opfer sind einmal mehr die Ärmsten dieser
Welt. Eigentlich gäbe es genug Nahrung. Aber die
Ärmsten können sich die Grundnahrungsmittel nicht
mehr leisten. Nachdem die Preise lange Zeit relativ
stabil geblieben sind, steigen sie seit drei Jahren stark
an: Mais, Weizen und Reis wurden um 180 Prozent
teurer. In den Monaten Januar und Februar 2008 ex-
plodierten die Preise geradezu. In den Industrielän-
dern merken die Menschen nicht viel davon, geben
sie doch weniger als ein Zehntel ihres Einkommens
für Nahrungsmittel aus. In Bangladesch sind es bei ei-
ner Durchschnittsfamilie jedoch 80 Prozent. Für die
rund zwei Milliarden Menschen, die am Rande des
Existenzminimums leben, ist diese Entwicklung le-
bensbedrohlich. Inzwischen betrifft der Hunger rund
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eine Milliarde Menschen. Kleinbauern, deren Exis-
tenz durch den weltweiten Agrarhandel und eine
verfehlte Landwirtschaftspolitik zerstört wurde, flie-
hen in die Städte. Heute, wo die Nahrungsmittel-
importe schlagartig teuer geworden sind, fehlen zur
lokalen Produktion Landwirte und Investitionsmit-
tel. Auch die höheren Preise für Saatgut und Dün-
ger können sich immer weniger Kleinbauern leis-
ten. Teure Energie und steigende Transportkosten,
aber auch international agierende Spekulanten ha-
ben einen großen Anteil an der gegenwärtigen Nah-
rungsmittelkrise.

Vor diesem Hintergrund kommt dem im April
2008 erschienenen ersten Weltagrarbericht unter der
Ägide des so genannten Weltagrarrats (Internatio-
nal Assessment of Agricultural Science and Techno-
logy for Development – IAASTD)** eine große Bedeu-
tung zu. Über 400 Wissenschaftler und Experten aus
110 Ländern haben in den vergangenen drei Jahren
daran gearbeitet. Der Bericht ist Ende Januar 2009
in Buchform erschienen und besteht aus sieben Teil-
berichten (siehe Kasten, S. 63). Auf der Regierungs-
konferenz des IAASTD in Johannesburg im April
2008 haben 58 Staaten den Bericht angenommen.
Heute sind es bereits 60 Staaten. Weitere Staaten,
darunter Deutschland, haben ihre Absicht bekundet,
den Bericht anzunehmen.

Der IAASTD

Ins Rollen gebracht wurde das gesamte Projekt
durch die Weltbank und die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO). Sie leiteten im August 2002 einen globalen
Konsultationsprozess ein. Ziel dieses Prozesses war
herauszufinden, ob eine internationale Bestandsauf-
nahme und Bewertung des weltweit zur Verfügung
stehenden traditionellen wie akademischen Wissens
und der Technologie im Bereich der Landwirtschaft
(Agricultural Knowledge, Science and Technology –
AKST) erforderlich war. Diese Idee kam bei Beratun-
gen der Weltbank mit dem Privatsektor und nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) auf. Im Laufe des
Jahres 2003 fanden elf weitere Beratungen statt, an
denen mehr als 800 Vertreter aller relevanter Interes-
sensgruppen, wie Regierungen, Privatwirtschaft und
Zivilgesellschaft, teilnahmen. Sie wurden koordiniert
von einem aus Vertretern dieser Gruppen besetzten
Lenkungsausschuss. Als Ergebnis dieser Beratungen
empfahl der Lenkungsausschuss, eine Bewertung der
Rolle von AKST bei der Reduzierung von Hunger und
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Armut, der Verbesserung der Lebensbedingungen im
ländlichen Raum und der Förderung ökologisch, so-
zial und wirtschaftlich nachhaltiger Entwicklung vor-
zunehmen.

Das Konzept einer internationalen Bewertung der
Agrarwissenschaft und -technologie für die Entwick-
lung (International Assessment of Agricultural Science
and Technology for Development – IAASTD) wur-
de als ein zwischenstaatlicher Prozess verstanden,
der viele Themen, viele Regionen und viele Zeitspan-
nen abdecken sollte. Koordiniert werden sollte er von
einem Vorstand, der aus den Vertretern der relevan-
ten Interessengruppen besteht. Zu den sieben betei-
ligten Organisationen gehören, neben den Initiatoren
Weltbank und FAO, das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen, die UNESCO, die Globale Umwelt-
fazilität und die Weltgesundheitsorganisation.

Die Struktur
1. Die Regierungskonferenz

Die Regierungskonferenz (Plenary) ist das Entschei-
dungsgremium und besteht aus den Vertretern von
Mitgliedstaaten der sieben, am Prozess beteiligten
Organisationen. Auf der ersten Regierungskonferenz
in Nairobi (30. August bis 3. September 2004) be-
schlossen die Regierungen, den IAASTD einzuset-
zen. Auf der zweiten Regierungskonferenz in Johan-
nesburg (7. bis 14. April 2008) wurden der Synthese-
bericht und die ›Global Summary for Decision Ma-
kers‹ Zeile für Zeile von den 58 Staaten genehmigt.
Die fünf Regionalberichte wurden von den Vertre-
tern der jeweiligen Staaten angenommen. 

2. Der Vorstand

Die Organisationsstruktur des IAASTD ähnelt der
des so genannten Weltklimarats (Intergovernmental
Panel on Climate Change – IPCC). Die Zusammen-
setzung des Koordinationsgremiums, des IAASTD-
Vorstands (Bureau), wurde auf der Regierungskon-
ferenz in Nairobi festgelegt. Demnach besteht er aus
30 Regierungsvertretern (geografisch ausgewogen),
30 Vertretern der Zivilgesellschaft (Unternehmen,
Industrieverbände, NGOs und Verbraucherinitiati-
ven) sowie Vertretern von sieben internationalen Or-
ganisationen. Damit soll sichergestellt werden, dass
Prozess und Ergebnisse von allen Beteiligten mitge-
tragen werden. 

3. Die Experten

Aus der Vielzahl an internationalen Experten, die von
den verschiedenen Interessengruppen vorgeschlagen
worden waren, wurden vom Vorstand rund 400 aus-
gewählt. Diese Experten arbeiteten in ihrer persönli-
chen Eigenschaft und nicht im Auftrag einer be-
stimmten Interessengruppe. Weitere Personen, Or-
ganisationen und Regierungen waren am Gutach-
terverfahren beteiligt. 

Das Mandat

Auf der Regierungskonferenz in Nairobi wurden die
Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele des IAASTD
einstimmig angenommen. Sie stehen im Einklang mit
einigen der UN-Millenniums-Entwicklungsziele
(MDGs):
1. Die Verringerung von Hunger und Armut;
2. Die Verbesserung der Lebensgrundlagen in ländli-

chen Gebieten und der Gesundheit der Menschen;
3. Die Förderung einer sozial, ökologisch und wirt-

schaftlich gerechten und nachhaltigen Entwick-
lung. 

Diese Ziele zu erreichen, setzt voraus, dass die Mul-
tifunktionalität der Landwirtschaft anerkannt wird:
Die große Herausforderung besteht darin, diese Ent-
wicklungs- und Nachhaltigkeitsziele bei gleichzeiti-
ger Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion
zu erreichen. Sollen diese Ziele erreicht werden, muss
ferner berücksichtigt werden, dass sich die Welt schnell
und dramatisch wandelt. Kennzeichen dieses Wandels
sind: Urbanisierung, wachsende Ungleichheit, Migra-
tion, Globalisierung, sich ändernde Konsumgewohn-
heiten, Klimawandel, Umweltzerstörung, der Trend
zu Biotreibstoffen und eine wachsende Weltbevölke-
rung. Diese Faktoren beeinträchtigen die lokale und
globale Nahrungsmittelsicherheit und setzen die Pro-
duktionsleistung und die Ökosysteme unter Druck.
In einem Welthandelssystem, in dem es andere kon-
kurrierenden Nutzungen von Land und natürlichen
Ressourcen gibt, entstehen so neue, nie da gewesene
Herausforderungen für die Bereitstellung von Nah-
rungsmitteln. Mit den Mitteln der Agrarwissenschaft
und -technologie allein sind diese Probleme nicht zu
lösen, da sie durch komplexe politische und soziale
Dynamiken hervorgerufen wurden. Doch sie können
einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Entwick-
lungs- und Nachhaltigkeitsziele leisten. Nie zuvor war
es wichtiger für die Welt, in diesem Bereich Wissen-
schaft und Technologie zu nutzen und zu fördern. 

Der Bericht des IAASTD 
›Agriculture at a Crossroads‹
■ Global Summary for Decision Makers
■ Volume I: Central and West Asia and North Africa
■ Volume II: East and South Asia and the Pacific
■ Volume III: Latin America and the Caribbean
■ Volume IV: North America and Europe
■ Volume V: Sub-Saharan Africa
■ Synthesis Report
Island Press: Washington, D.C. 2009; Quelle: http://www.island
press.com/content/affiliates.php?pid=187

* Dieser Beitrag beruht in Teilen auf dem Bericht des IAASTD.

** Näheres dazu auf der Homepage des IAASTD: http://www.agas

sessment.org/

Der IAASTD ist als
zwischenstaatlicher
Prozess zu verste-
hen, an dem sich
unter anderem die
Weltbank, FAO und
WHO beteiligen.

Die große Heraus-
forderung besteht
darin, die Entwick-
lungs- und Nach-
haltigkeitsziele bei
gleichzeitiger
Erhöhung der land-
wirtschaftlichen
Produktion zu 
erreichen.
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Mit dem Schwerpunkt auf die Verringerung des
Hungers und der Armut sowie der Existenzsiche-
rung konzentriert sich der IAASTD-Bericht insbe-
sondere darauf, die Agrarwissenschaft und -techno-
logie so auszurichten, dass die Situation der armen
ländlichen Bevölkerung, vor allem der Kleinbauern
und Landarbeiter verbessert wird. Er spricht Fra-
gen an, die für die Planung politischer und admini-
strativer Maßnahmen bedeutsam sind. Er gibt Ent-
scheidungsträgern Informationen an die Hand und
stellt konträre Ansichten über strittige Fragen ein-
ander gegenüber. Dazu gehören die ökologischen
Folgen erhöhter Produktivität, ökologische und ge-
sundheitliche Auswirkungen genmanipulierter Pflan-
zen, die Folgen des Ausbaus der Bioenergie auf die
Umwelt und auf die langfristige Verfügbarkeit so-
wie den Preis von Nahrungsmitteln oder die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die landwirt-
schaftliche Produktion.

Der Vorstand war sich jedoch einig, dass die Be-
wertung über die engen Grenzen der Wissenschaft
und der Technologie hinausgehen müsse und auch
anderes relevantes Wissen einbeziehen sollte (etwa
das Wissen von Agrarproduzenten und Verbrau-
chern). Außerdem sollte die Rolle von Institutionen,
Organisationen, Governance-Strukturen, Märkten
und Handel bewertet werden. 

Der IAASTD spricht sich nicht für eine bestimm-
te Politik aus. Er untersucht und bewertet lediglich
die für die Agrarwissenschaft und -technologie wich-
tigsten Fragen und weist auf eine Reihe von Optio-
nen für entsprechende Maßnahmen zur Erreichung
der Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele hin. Der
IAASTD ist politisch relevant, aber er schreibt keine
Politik vor. Er führt wissenschaftliche Informationen
aus einer Reihe von Themen zusammen, die sich auf
einander beziehen, aber oft unabhängig voneinan-
der behandelt werden, wie Landwirtschaft, Armut,
Hunger, Gesundheit, natürliche Ressourcen, Umwelt,
Entwicklung und Innovation. Der IAASTD wird es
den Entscheidungsträgern ermöglichen, bei Themen,
die sonst isoliert betrachtet werden, auf einer breite-
ren Erkenntnisgrundlage ihre Politikentscheidungen
zu treffen. Erkenntnisse aus der Untersuchung der
Vergangenheit (in der Regel die letzten 50 Jahre)
und eine Analyse möglicher künftiger Entwicklun-
gen bis zum Jahr 2050 bilden die Grundlage für die
Bewertung der Optionen für neue Maßnahmen in
Wissenschaft, Technologie, Ausbildung, Institutio-
nen, Politik und Investitionen.

Der IAASTD arbeitet in einem offenen, transpa-
renten, repräsentativen und legitimierten Prozess.
Er arbeitet auf der Grundlage von wissenschaftlichen
Erkenntnissen, zeigt Optionen auf, gibt aber keine
Empfehlungen. Er bewertet verschiedene lokale, re-
gionale und globale Perspektiven; präsentiert ver-
schiedene Ansichten, dabei berücksichtigend, dass es
aufgrund unterschiedlicher Weltanschauungen mehr

als eine Interpretation der gleichen Ergebnisse ge-
ben kann. Er identifiziert die wichtigsten wissen-
schaftlichen Unsicherheiten und Bereiche, auf die
sich die Forschung in Zukunft konzentrieren kann,
um die Entwicklungs- der Nachhaltigkeitsziele zu
fördern. 

Der IAASTD-Bericht hat fünf Ziele:

1. Er bewertet die Erzeugung, den Zugang, die Ver-
breitung und Nutzung der öffentlich und privat
betriebenen Agrarwissenschaft und -technologie
in Bezug auf die Ziele, unter Einbeziehung loka-
len, traditionellen und offiziellen Wissens.

2. Er analysiert bestehende und neue Technologien,
Verfahren, Politiken und Institutionen sowie ihre
Auswirkungen auf die Ziele.

3. Er liefert Informationen für Entscheidungsträger
in verschiedenen zivilgesellschaftlichen, privaten
und staatlichen Organisationen über Möglich-
keiten zur Verbesserung der Politiken, Prakti-
ken, institutionellen und organisatorischen Vor-
kehrungen, um mit der Agrarwissenschaft und 
-technologie die Ziele zu erreichen.

4. Er bringt eine Reihe von Interessengruppen (Re-
gierungen, internationale Organisationen, For-
schungseinrichtungen, Verbraucher, NGOs und
Privatwirtschaft), die sich im Bereich Landwirt-
schaft und ländliche Entwicklung engagieren, zu-
sammen, damit sie ihre Erfahrungen, Ansichten,
Visionen und ihr Verständnis in Bezug auf die
Zukunft auszutauschen können.

5. Er identifiziert Optionen für die Zukunft öffent-
licher und privater Investitionen in die Agrar-
wissenschaft und -technologie. 

Der Arbeitsprozess

Der Entwurf des IAASTD-Berichts wurde in zwei
Durchläufen von Regierungen, Organisationen und
Einzelpersonen begutachtet. Diese Entwürfe wur-
den auf einer für jeden zugänglichen Internetseite
eingestellt und konnten kommentiert werden. Die
Autoren überarbeiteten die Entwürfe auf der Grund-
lage dieser Kommentare. Eines der schwierigsten
Themen, mit denen sich die Autoren befassen muss-
ten, war die Kritik, dass der Bericht zu negativ sei.
In einer wissenschaftlichen Studie, die auf empiri-
schen Beweisen beruht, ist mit solch einem Vorwurf
immer schwer umzugehen, weil man Kriterien braucht,
die festlegen, ob etwas positiv oder negativ ist. Ein
weiteres Problem war, wie man mit Kommentaren
umgeht, die sich widersprechen. Dass es in Anbe-
tracht der großen Bandbreite der Interessen höchst
unterschiedliche Ansichten gab, war nicht verwun-
derlich. Eine der wichtigsten Erkenntnisse des
IAASTD ist daher, dass es vielfältige und wider-
sprüchliche Interpretationen der Vergangenheit und
aktueller Ereignisse gibt, die anerkannt und re-
spektiert werden müssen.

Der IAASTD ist poli-
tisch relevant, aber

er schreibt keine
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den Entscheidungs-
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Der Bericht

Die Kernaussage des IAASTD-Berichts ist: Um die
Weltbevölkerung über viele künftige Generationen
hinweg, ausreichend zu ernähren und gesund zu hal-
ten, um den Teufelskreis von Hunger und Armut zu
durchbrechen, um den ländlichen Raum zu erhalten
und mehr Gleichheit zu erreichen, muss in der Land-
wirtschaft ein neuer Kurs eingeschlagen werden. Die
heutigen Anbau-Praktiken, -Methoden und -Ziele
müssen in allen Aspekten hinterfragt werden und
durch schon erarbeitete sowie neue Nachhaltigkeits-
ansätze ersetzt und umgehend angewandt werden.
Mit anderen Worten: es muss ein Kurswechsel in der
Landwirtschaft vorgenommen werden, unterstützt
von neuer, und vor allem dem Kleinbauern angepass-
ter und von ihm mitbestimmter Forschung.

Wie der Bericht erläutert, werden bald die Proble-
me vor allem in den Entwicklungsländern zutage tre-
ten, doch nicht nur dort. Die Landwirtschaft braucht
dringend Unterstützung durch Forschung, Ausbil-
dung sowie den Zugang zu Informationen. Doch die
Budgets hierfür sind in den vergangenen Jahrzehnten
immer stärker geschrumpft. Die Nahrungsmittel sind
sehr ungleich zwischen Nord und Süd verteilt – mit
gravierenden Folgen für beide Seiten: Fettleibigkeit
und Diabetes in den Industrieländern – Hunger und
Unterernährung in den Entwicklungsländern. Und
die Situation wird sich in Zukunft noch verschärfen: 
1. durch massive Veränderungen des Klimas;
2. eine abnehmende Fruchtbarkeit der Böden, so-

wohl in den Industrieländern als auch in den Ent-
wicklungsländern (jedoch aus unterschiedlichen
Gründen);

3. eine wachsende Weltbevölkerung und
4. steigende Energiepreise (Verteuerung der Inputs).
Die eng zusammenhängenden Probleme können nur
gelöst werden, wenn die Weltgemeinschaft nicht die
Auswirkungen, sondern die Ursachen angeht. Der
Weltagrarrat warnt davor, bei der Bandbreite an Pro-
blemen auf eine Patentlösung zu setzen und empfiehlt,
mit verschiedenen Lösungsansätzen zu arbeiten.

Eine weitere Erkenntnis des Berichts ist: Die Bau-
ern können unsere Welt ernähren. Doch dazu müs-
sen die Voraussetzungen (wieder) geschaffen wer-
den. Sie müssen ermutigt und unterstützt werden,
lokal und ökologisch zu produzieren. Dazu braucht
es in manchen Ländern eine gerechtere Aufteilung des
Grundbesitzes und global gerechtere Handelsbedin-
gungen. Hier ist die Politik gefordert. Der IAASTD-
Bericht weist auch auf die wichtige Rolle der Frauen
sowie der Klein- und Familienbetriebe in der Land-
wirtschaft hin. Den Frauen fehlt es an angemessenen
Arbeitsbedingungen, Zugang zu Produktionsmitteln
sowie Ausbildung. Zudem mangelt es an einer ange-
messenen Mechanisierung der Landwirtschaft in ar-
men Ländern. Würden diese Defizite beseitigt, wür-
de dies eine Steigerung und Sicherung der Produkti-

vität auf lokaler Ebene erlauben und zugleich die Ar-
tenvielfalt erhalten. Keine Lösung ist hingegen der
großflächige Einsatz von Pestiziden oder genmani-
pulierten Pflanzen. Im Gegenteil: fundierte Untersu-
chungen zeigen, dass dieser Weg genau das Gegenteil
dessen bewirkt, was man erreichen möchte. Je kleiner
die Artenvielfalt, desto größer das Risiko von Krank-
heiten, die sich ungehemmt ausbreiten können.

Deshalb fordert der IAASTD-Bericht einen sorg-
sameren Umgang mit den Böden und eine Rückkehr
zu einer sozialen und ökologischen Landwirtschaft,
in der die Bauern ihre Böden Jahr für Jahr fruchtba-
rer machen. Wichtig ist zudem, dass sie ihr eigenes
Saatgut verwenden können. Nur so wird die Arten-
vielfalt gewahrt. Wenn es nicht gelingt, die kostba-
ren Ackerböden zu erhalten und vor Erosion zu schüt-
zen, dann nützen auch neue genmanipulierte Pflanzen
und die modernste Biotechnologie nichts. Obgleich
all dies wissenschaftlich belegt ist, haben längst nicht
alle die Dringlichkeit des Problems verstanden und
manche Politiker und Wissenschafter versuchen im-
mer noch, die Probleme kleinzureden. 

Im Bericht wird ferner darauf hingewiesen, dass der
freie Handel so gestaltet werden muss, dass er den
Kleinbauern in den Entwicklungsländern nicht die Le-
bensgrundlage entzieht. Dies heißt konkret, dass die
Entwicklungsländer ihre eigene Tarif- und Zollpoli-
tik gestalten dürfen, um ihre Bauern vor unfairen
Nahrungsmittelimporten (Dumping) zu schützen.

Aussichten

Was könnten die nächsten Schritte des IAASTD sein?
In manchen Gremien wird die Frage nach einem dem
Weltklimarat ähnlichen Weltrat für Landwirtschaft
und Ernährung gestellt. Doch den gibt es eigentlich
bereits: den IAASTD. Nun geht es darum, die Er-
rungenschaften und Erfahrungen der letzten vier Jah-
ren in eine ständige Organisation oder Sekretariat zu
überführen und damit zu festigen. Es gibt bereits ver-
schiedene Überlegungen, und eine Studie wurde in
Auftrag gegeben, um einen Vorschlag auszuarbeiten,
der dem IAASTD-Vorstand zur Begutachtung vorge-
legt werden soll. Die Hauptfrage wird sein, in wel-
cher Form der IAASTD mit den bestehenden UN-
Übereinkommen und ihren Sekretariaten verbun-
den werden kann und unter dem Dach welcher UN-
Organisation der IAASTD seine Arbeit fortsetzen
kann. In Frage kämen das Übereinkommen über die
biologische Vielfalt (CBD), das Rahmenübereinkom-
men der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
(UNFCCC) oder das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
(UNCCD). Durch die Veröffentlichung der Berichte
im Januar 2009 ist das Interesse gestiegen, dass das
angefangene Werk weiter verbessert und vervoll-
ständigt wird. Daher bestehen gute Ausschichten für
eine dauerhafte Lösung für den IAASTD.     

In der Landwirt-
schaft muss ein
neuer Kurs einge-
schlagen werden,
um die Welt-
bevölkerung über
viele künftige
Generationen 
hinweg zu 
ernähren.

Der IAASTD-Bericht
fordert einen sorg-
sameren Umgang
mit den Böden und
eine Rückkehr zu
einer sozialen und
ökologischen
Landwirtschaft.



66 VEREINTE NATIONEN 2/2009

Windfuhr |  Das Recht auf Nahrung und die Nahrungsmittelkrise

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Nahrungs-
mittelkrise ist die Frage, welche Rolle den Menschen-
rechten, insbesondere dem Recht auf Nahrung, bei
der Bewältigung der Krise zukommt, von besonderer
Bedeutung. Der vorliegende Beitrag macht deut-
lich, dass das Recht auf Nahrung Regierungen dazu
verpflichtet, ihre Politikmaßnahmen stärker auf be-
sonders betroffene Bevölkerungsgruppen auszurich-
ten. Antworten auf die Krise dürfen deshalb nicht
nur bei der Produktionsseite ansetzen, sondern müs-
sen sicherstellen, dass die Ärmsten ausreichend Ein-
kommen haben, um sich mit Nahrungsmitteln zu
versorgen. Der Beitrag beschreibt zudem, wie die
Staatenpflichten des Rechts auf Nahrung im UN-
System über die Jahre präzisiert wurden.

Die Zahl der Hungernden und Unterernährten hat
sich im Laufe des Jahres 2008 um 109 Millionen Men-
schen deutlich erhöht, von 854 Millionen auf 963
Millionen.1 Der Anstieg der Getreidepreise im Zuge
des steigenden Ölpreises 2007/2008 hat dazu beige-
tragen, dass dem Thema Welternährung erneut inter-
nationale Aufmerksamkeit zuteil wurde.2 Seit dem
Welternährungsgipfel von Rom im Jahr 1996 hielt
sich die Zahl der Hungernden in den Statistiken der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (Food and Agricultural Orga-
nization – FAO) annähernd konstant bei 850 Mil-
lionen. Der Anstieg der Getreidepreise hat dann im
Laufe des Jahres 2008 in den von Nahrungsmittel-
engpässen betroffenen Ländern zu blutigen Aufstän-
den geführt, aber auch zu Nothilfe-Maßnahmen der
internationalen Staatengemeinschaft. Den Anteil der
Hungernden an der Weltbevölkerung bis 2015 zu
halbieren, wie es im ersten Ziel der Millenniums-
Entwicklungsziele (Millennium Development Goals
– MDGs) vorgesehen ist, war bereits vor der Krise
2008 das Ziel, das am wenigsten umgesetzt wurde.
Doch erst die akute Zuspitzung der Ernährungssi-
tuation hat dem Thema wieder die Aufmerksamkeit
beschert, die es angesichts des Ausmaßes des Problems
schon vorher verdient hätte. 

Vor diesem Hintergrund ist die Frage, welche Rol-
le den Menschenrechten, insbesondere dem Recht
auf angemessene Nahrung,3 bei der Bewältigung der
Krise zukommt, von besonderer Bedeutung. Ist es
hilfreich, über die Nahrungsmittelkrise und -proble-
matik in Menschenrechtskategorien zu sprechen?
Wenn ja, worin besteht der zusätzliche Nutzen? Auf
der gemeinsamen Konferenz der Vereinten Nationen
und der spanischen Regierung zur Welternährungs-
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krise am 27. Januar 2009 in Madrid hat UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon gefordert, die bisherigen
Bemühungen zur Bewältigung der Krise um einen ei-
genständigen Pfeiler zum Recht auf Nahrung zu er-
gänzen. Er bezog sich damit auf die zwei Pfeiler des
Umfassenden Rahmenaktionsplans der Hochrangi-
gen Arbeitsgruppe für die weltweite Nahrungsmit-
telkrise (High-level Task Force on the World Food
Crisis – HLTF). Die Arbeitsgruppe hatte der General-
sekretär im Frühjahr 2008 eingesetzt, um eine kon-
sistente und koordinierte Antwort des UN-Systems
auf die Krise zu geben.4 Der erste Pfeiler umfasst Maß-
nahmen zur schnellen Reaktion auf die Nahrungs-
mittelkrise und der zweite Pfeiler die eher längerfristi-
gen Fördermaßnahmen für ländliche Entwicklung
und landwirtschaftliche Produktion. In Madrid be-
tonte Ban Ki-moon nun zusätzlich die Bedeutung
verantwortlicher Regierungsführung und des Rechts
auf Nahrung.5

Das Recht auf angemessene Nahrung und das
Recht, frei von Hunger zu sein, sind anerkannte Men-
schenrechte. Sie sind Bestandteil des Rechts auf ei-
nen angemessenen Lebensstandard nach Art. 25 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und nach
Art. 11 des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte (kurz: Sozialpakt).
Der Sozialpakt trat 1976 in Kraft und ist inzwischen
von über 160 Staaten ratifiziert worden. 

Eine zusätzliche Bekräftigung hat das Recht auf
angemessene Nahrung durch den Welternährungs-
gipfel von Rom im Jahr 1996 im Zusammenhang mit
der Arbeit der zuständigen UN-Sonderorganisation
FAO bekommen. Die Abschlusserklärung des Gip-
fels von Rom beginnt mit einer Bekräftigung der Staa-
ten, das Recht auf Nahrung umzusetzen.6 Im Ak-
tionsplan von Rom wurde die FAO aufgefordert, in
Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (CESCR) und dem Amt des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
(OHCHR), eine präzise Beschreibung des Inhalts und
der Staatenpflichten des Rechts auf Nahrung zu er-
arbeiten. In der Folge hat der CESCR im Jahr 1999
einen Rechtskommentar zum Recht auf Nahrung
veröffentlicht, der seitdem Grundlage für die Inter-
pretation des Rechtes ist.7

Ebenfalls im Jahr 1996 begannen zivilgesellschaft-
liche Organisationen, für die Verabschiedung eines
zusätzlichen rechtlichen Instruments zu werben, um
die Umsetzung des Rechts auf Nahrung in der Staa-
tenpraxis zu fördern. Die Idee wurde von der Nach-
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folgekonferenz zum Welternährungsgipfel 2002 auf-
gegriffen. Die Mitgliedstaaten der FAO setzten eine
Arbeitsgruppe ein, die während eines zweijährigen
Verhandlungsprozesses ›Freiwillige Leitlinien zur Un-
terstützung der schrittweisen Verwirklichung des
Rechtes auf angemessene Nahrung‹ ausgearbeitet hat.
Diese wurden anschließend einstimmig von allen
FAO-Mitgliedstaaten angenommen.8 Mit den Richt-
linien liegt somit das erste zwischenstaatlich verab-
schiedete Dokument vor, das eine Anleitung der Um-
setzung eines Rechtes des Sozialpakts enthält. 

Wer hungert warum? 
Eine Hungertypologie

Wie wichtig die Freiwilligen Leitlinien zum Recht
auf Nahrung sind, erklärt sich aus der spezifischen
Problemlage der von Hunger und Unterernährung
besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen. Die Ar-
beitsgruppe des Millennium-Projekts der Vereinten
Nationen zum Thema Hunger (Hunger Task Force)
hatte im Jahr 2004 eine Typologie des Hungers in
der heutigen Welt vorgelegt.9 Demnach lebten von
den 852 Millionen Hungernden im Jahr 2004 etwa
800 Millionen in Entwicklungsländern. Die genaue
Analyse des Ausmaßes des Hungers in verschiede-
nen Teilen der Welt und bei verschiedenen Gruppen
brachte Erstaunliches zutage: Hunger ist immer noch
vorwiegend ein ländliches Phänomen. Knapp 80 Pro-
zent aller Hungernden leben auf dem Land. Auch
wenn die Zahl der in den Städten lebenden Armen
in vielen Teilen der Welt aufgrund des rapiden Ver-
städterungsprozesses schnell und nachhaltig steigen
wird und besonders im Rahmen der aktuellen Wel-
ternährungskrise zugenommen hat, wird noch bis
Mitte dieses Jahrhunderts die Mehrzahl der Hun-
gernden auf dem Land leben. Die Hälfte aller Hun-
gernden und Unterernährten leben in kleinbäuerli-
chen Familien. Obwohl diese Familien als Bauern
Nahrungsmittel anbauen, können sie sich von dem,
was sie ernten und verkaufen nicht ausreichend er-
nähren. Sie benötigen ein Einkommen aus der land-
wirtschaftlichen Produktion, um ausreichend Nah-
rungsmittel einkaufen und andere Dienstleistungen
bezahlen zu können, wie Gesundheitsvorsorge und
Bildung für die Familie. Theoretisch profitieren Bau-
ernfamilien auch von steigenden Nahrungsmittelprei-
sen. Dennoch sind die meisten von ihnen gleichzeitig
auch Verbraucher und müssen Nahrungsmittel hin-
zukaufen, da sie nur sehr wenige Produkte selbst her-
stellen. So sind die Nahrungsmittelkosten für die meis-
ten Kleinbauern während der jüngsten Krise gestie-
gen, da sie Nettoeinkommensverluste hatten.

Um die prekäre Situation von kleinbäuerlichen
Familien zu erklären, führt der Bericht der Arbeits-
gruppe zum Thema Hunger von 2004 einen zusätz-
lichen Begriff ein. Gut zwei Drittel dieser Familien
können als besonders marginalisiert bezeichnet wer-

den. Marginalisierung kann verschiedene Elemente
beinhalten. Das verfügbare Land ist oft zu klein, wie
beispielsweise in Südasien, wo viele Familien nur
›Ländereien‹ von weniger als einem halben Hektar
besitzen. Die Höfe liegen oft in ökologisch ungüns-
tigen Gebieten, an steilen Hängen, in Regionen, die
leicht austrocknen, oder – wie etwa in Bangladesch –
überschwemmt werden. Marginalisierung kann auch
bedeuten, dass die Landtitel nicht abgesichert sind,
die Bauernfamilien – gerade wenn ihnen Frauen vor-
stehen – keinen Zugang zu Krediten und damit auch
nicht zu Saatgut haben. Fehlende Transportmittel
und Infrastruktur machen die Familien oft von we-
nigen Zwischenhändlern abhängig. Eine landwirt-
schaftliche Beratung ist ohnehin nicht vorhanden.
Für viele dieser benachteiligten Familien ist eine Kom-
bination aus solchen Faktoren die Ursache dafür,
dass sie sich als Bauern nicht von ihrem Land ernäh-

1 Vgl. FAO, Agriculture Key Player to Stop Degradation of Vital Ecosys-

tems, Pressemitteilung, 25.4.2007, http://www.fao.org/newsroom/EN/

news/2007/1000542/index.html bzw. FAO, Number of Hungry People

Rises to 963 Million, Pressemitteilung, 9.12.2008, http://www.fao.org/

news/story/en/item/8836/

2 Obwohl die statistischen Angaben zur Zahl der Hungernden vage

sind, dienen sie dennoch als Trendangaben. Die neuesten Zahlen kön-

nen dem jährlichen Bericht der FAO ›The State of Food Insecurity in the

World‹ entnommen werden. Aktuelle Angaben von nichtstaatlichen

Organisationen (NGOs) und dem Welternährungsprogramm deuten

darauf hin, dass die Zahl der Hungernden im Laufe des Jahres 2009 die

Zahl von einer Milliarde Menschen erreichen könnte, vgl. Oxfam (Hrsg.),

A Billion Hungry People, Oxford Briefing Paper 127, Januar 2009.

3 In diesem Beitrag steht der Begriff ›Recht auf Nahrung‹ auf für an-

dere im Sprachgebrauch befindlichen Begriffe, wie ›Recht auf angemes-

sene Nahrung‹, ›Recht auf ausreichende Nahrung‹, ›Recht auf ausrei-

chende Ernährung‹. Im UN-Kontext wird ›Recht auf angemessene Nah-

rung‹ benutzt.

4 Der Umfassende Rahmenaktionsplan (Comprehensive Framework

for Action – CFA) ist im Juli 2008 vorgelegt und im Juli und September

2008 in der UN-Generalversammlung diskutiert worden, http://

www.un.org/issues/food/taskforce/Documentation/CFA%20Web.pdf

5 Rede von Ban Ki-moon auf dem Hochrangigen Treffen für Nah-

rungsmittelsicherheit für alle, 27.1.2009, Madrid, http://www.un.org/

apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=413

6 Rome Declaration on World Food Security, Rom 1996, Abs. 1,

http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM

7 Vgl. Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Das Recht auf angemessene

Nahrung (Art. 11), UN-Dok. E/C.12/1999/5 v. 12.5.1999, http://www.un.

org/Depts/german/wiso/ec12-1999-5.pdf oder Deutsches Institut für

Menschenrechte (Hrsg.), Die ›General Comments‹ zu den UN-Men-

schenrechtsverträgen. Deutsche Übersetzung und Kurzeinführungen,

Baden-Baden 2005, S. 250–262.

8 Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the

Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, über:

http://www.fao.org/righttofood

9 UN Millennium Project Task Force on Hunger, Halving Hunger: It

Can Be Done, London 2005.
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ren können. Diese Familien sind zudem hochgradig
anfällig für äußere Einflüsse: Wetterunregelmäßig-
keiten oder erhöhter Importdruck – beispielsweise
durch subventionierten Überschussweizen der Euro-
päischen Union im westlichen Afrika – können schnell
dazu beitragen, dass die Produktion oder ihr späte-
rer Verkauf gefährdet sind. 

Weitere 22 Prozent der Hungernden und Unter-
ernährten gehören zu Familien, die kein eigenes Land
besitzen und meist als Landarbeiter von saisonalen
Einkommen leben. Acht Prozent dieser hungernden
Bevölkerung sind Nomaden, die von der Fischerei
oder der Nutzung der Wälder leben. Gerade der ho-
he Anteil an landlosen Familien, insbesondere in In-
dien und Lateinamerika, verdeutlicht, dass zur Ver-
besserung der Situation einerseits Maßnahmen wich-
tig sind, die diesen Menschen Zugang zu Ressour-
cen geben, wie die Verteilung von ungenutzten Län-
dereien im Rahmen von Agrarreformen. Andererseits
kommt der Frage eine große Bedeutung zu, wie wei-
tere Arbeitsplätze in ländlichen Regionen geschaf-
fen werden beziehungsweise die Einkommen in dem
Bereich stabilisiert werden können. Gerade im land-
wirtschaftsnahen Bereich der Verarbeitung und des
Handels von lokal erzeugten Nahrungsmitteln könn-
ten zahlreiche Arbeitsplätze entstehen. 

Falsche Landwirtschaftspolitik

Jede wirkungsvolle Strategie zur Senkung der Zahl
der Hungernden und Unterernährten muss deshalb
mit Maßnahmen beginnen, die die Zugangsprobleme
dieser Gruppen und die Diskriminierungs- und Mar-
ginalisierungstatbestände verringern helfen. Die Stär-
ke eines Menschenrechtsansatzes liegt gerade darin,
den Fokus auf die Rechtsposition besonders Benach-
teiligter zu richten und staatliche Rechenschaftspflicht

gegenüber diesen Gruppen einzufordern. Die Mar-
ginalisierung der betroffenen Gruppen ist vor allem
eine politische Marginalisierung. Hier Mechanismen
der Überprüfung staatlichen Handelns einzuführen,
um die staatliche Rechenschaftspflicht zu erhöhen,
stellt eine ausgesprochen sinnvolle Strategieempfeh-
lung dar. An dieser Stelle setzen die Freiwilligen Leit-
linien zum Recht auf Nahrung an, als Referenzdo-
kument für verantwortliche Regierungsführung in
diesem Bereich.

Es sind in erster Linie diese oben genannten Grup-
pen, die in der bisherigen Landwirtschaftspolitik sys-
tematisch vernachlässigt wurden. Der Hintergrund-
bericht der UN-Millenniums-Arbeitsgruppe zum The-
ma Hunger weist auf diesen Zusammenhang hin.10

Zu lange habe sich die internationale und nationale
Agrarforschung nur um landwirtschaftlich begün-
stigte Gebiete gekümmert, dort wo Bewässerung auf
guten Böden möglich ist.11 Agrarpolitische Förder-
programme und Agrarberatung waren meist auf je-
ne begünstigten Gebiete oder auf wenige zentrale
Exportprodukte, wie Bananen, Kaffee oder Kakao,
ausgerichtet. Parallel dazu gingen während der letz-
ten drei Jahrzehnte die Investitionen in ländliche Ent-
wicklung und Agrarentwicklung in Entwicklungs-
ländern zurück. Die Agrarhaushalte vieler Entwick-
lungsländer sanken zwischen 1995 und 2005 um
die Hälfte. Der Anteil der offiziellen Entwicklungs-
hilfe (ODA) für die Förderung der Landwirtschaft
sank von 18 Prozent im Jahr 1978 auf einen histori-
schen Tiefstand von drei Prozent im Jahr 2007.12 Es
ist erstaunlich, dass die seit dem Welternährungsgip-
fel 1996 sogar leicht steigende Zahl von Hungernden
lange nicht als Krise wahrgenommen wurde. Erst
als die Krise durch den starken Preisanstieg für Nah-
rungsmittel in den Städten spürbar wurde, wurde
sie zu einem neuen globalen Thema. 

Die aktuelle Nahrungsmittelkrise ist nicht auf ein-
zelne dramatische Ereignisse zurückzuführen, son-
dern auf eine Reihe kulminierender langfristiger
Trends. Dazu zählen: die gestiegene Nachfrage durch
steigenden Wohlstand in den asiatischen Schwellen-
ländern, die Nutzung von Agrarrohstoffen als Bio-
treibstoffe. Aber auch Veränderungen auf der Ange-
botsseite haben zu der gegenwärtigen Situation bei-
getragen. Dazu zählen: die Vernichtung fruchtbarer
Böden und Küstenebenen durch schnell wachsende
Großstädte oder klimabedingte Veränderungen, wie
der mehrjährige Ausfall Australiens als Agrarexpor-
teur. Ein maßgeblicher Grund ist zudem, dass die
stetig zurückgehenden öffentlichen und privaten In-
vestitionen in den ländlichen Raum zu einer Unter-
finanzierung im Agrarbereich in vielen ländlichen
Regionen geführt haben, mit der Folge kaum noch
wachsender Erträge. Gleichzeitig steigen nun, bedingt
durch die hohen Ölpreise, die Kosten für Agrar-
inputs, wie Düngemittel. Gute Ernteprognosen in
einigen Schlüsselländern für Getreide haben inzwi-

Ein Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) verteilt im Februar 2009
Lebensmittelrationen an Bewohner im Flüchtlingslager für  Binnenvertriebene in
Kibati, Demokratische Republik Kongo. UN-Foto: Marie Frechon
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schen zwar wieder zu einer leichten Beruhigung der
Agrarmärkte geführt, dennoch bleibt die Prognose
eher düster: Die Preise werden mittel- bis langfristig
auf hohem Niveau bleiben.

Positiv ist, dass in verschiedenen Ländern inzwi-
schen eine Trendwende zugunsten ländlicher Ent-
wicklung zu beobachten ist. Im Jahr 2003 hatten die
afrikanischen Regierungen bei einem Treffen der Afri-
kanischen Union in Maputo beschlossen, die Haus-
haltsausgaben für ländliche Entwicklung auf zehn
Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel zu steigern.
Noch sind viele Länder weit von diesem Ziel entfernt,
aber einige, wie Benin oder Mali, haben inzwischen
die Zehn-Prozent-Hürde überschritten. Auch im Be-
reich der Entwicklungszusammenarbeit kommt es zu
Veränderungen. Die Geber haben eine ›Globale Ge-
ber-Plattform für Ländliche Entwicklung‹ gegrün-
det, die mithelfen soll, für verstärkte Investitionen in
ländliche Regionen zu werben und Vorschläge zu er-
arbeiten, wie das Geld am besten ausgegeben wer-
den soll. Die Weltbank hat ihren Weltentwicklungs-
bericht 2008 dem Thema Agrarentwicklung gewid-
met. Auf der Hochrangigen Konferenz zur Ernäh-
rungssicherheit im Juni 2008 in Rom machte Heide-
marie Wieczorek-Zeul, die deutsche Bundesminis-
terin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, die Zusage, durch Umschichtungen im
Haushalt ihres Ministeriums 500 Millionen Euro für
ländliche Entwicklung zusätzlich bereitzustellen. Es
wäre dennoch verfrüht, bereits von einer wirklichen
Trendwende hin zu einer verstärkten Berücksichti-
gung ländlicher Entwicklung in der nationalen wie in-
ternationalen Entwicklungszusammenarbeit zu spre-
chen. Die gemachten Versprechungen müssen zu-
nächst erfüllt werden. Doch deuten die politischen
Stellungnahmen vieler Akteure der letzten Monate
darauf hin, dass ländliche Entwicklung und Hunger-
bekämpfung wieder ein stärkeres Gewicht in der na-
tionalen und internationalen Entwicklungspolitik
erhalten.

Das Recht auf Nahrung im Völkerrecht

Durch die Allgemeine Bemerkung Nr. 12 des CESCR
und die Freiwilligen Leitlinien ist es gelungen, die
rechtliche Norm und die Staatenpflichten zum Recht
auf Nahrung (siehe Kasten, S. 70) präzise zu definie-
ren.13 Seit dem Jahr 2000 gibt es zudem einen Son-
derberichterstatter der Vereinten Nationen über das
Recht auf Nahrung, der in zahlreichen Missionen und
in seinen regelmäßigen Berichten an den Menschen-
rechtsrat und die Generalversammlung zur Klärung
vieler Details beim Verständnis des Rechts auf Nah-
rung beigetragen hat.14

Das Recht auf Nahrung verpflichtet Staaten, kei-
ne Maßnahmen zu ergreifen, die zu Hunger führen
und ihre eigene Politik, ihre eigenen Haushaltsmittel
auf die besonders Betroffenen zu konzentrieren. Die-

se müssen gleichzeitig Partizipations- und Beschwer-
derechte erhalten. Das Recht auf Nahrung hilft, Re-
gierungen bei der Ausübung ihrer nationalen wie in-
ternationalen Politik zur Rechenschaft zu ziehen. Von
Vorteil ist es zusätzlich, dass es in Zukunft ein indi-
viduelles Beschwerdeverfahren zum Sozialpakt geben
wird. Der Text des entsprechenden Fakultativproto-
kolls wurde am 10. Dezember 2008 in der General-
versammlung verabschiedet. Ab Herbst dieses Jahres
können Vertragsstaaten das Protokoll ratifizieren.15

Die Freiwilligen Leitlinien dienen zudem für ver-
schiedene Politikbereiche als präzise Beschreibungen
von Rahmenbedingungen und Anforderungen an
staatliche Politik. Damit liegt eine Definition vor, was
von Regierungen auf rechtsstaatlicher Ebene (Stich-
wort: gute Regierungsführung) hinsichtlich des Rechts
auf Nahrung zu erwarten ist. 

Eine Stärke der Freiwilligen Leitlinien liegt darin,
eine nationale Strategie in fünf Schritten zur Umset-
zung des Rechts anzubieten. 
1. Schritt: Regierungen werden aufgefordert, die be-

sonders betroffenen Gruppen zu identifizieren. 
2. Schritt: Sie sollen sicherstellen, dass relevante ge-

setzliche Regelungen zum Schutz und zur Förde-
rung dieser besonders betroffenen Gruppen über-
prüft und, wo nötig, ergänzt werden. 

3. Schritt: Die Regierungen sollen für jede dieser
Gruppen eigenständige Politik- und Fördermaß-
nahmen ergreifen. 

10 Ebd.

11 Diese Erkenntnis wird vom im Jahr 2008 erschienenen Bericht des

›Weltagrarrats‹ (International Assessment of Agricultural Knowledge,

Science and Technology for Development – IAASTD) unterstützt. Beim

IAASTD handelt es sich um ein Forschungsvorhaben von über 400 be-

teiligten Wissenschaftlern, das von der FAO, der Weltbank und verschie-

denen Regierungen in Auftrag gegen wurde. Näheres dazu: Hans Ru-

dolf Herren, Zurück zur Natur, in diesem Heft, S. 62–65 und auf der

Homepage des IAASTD: http://www.agassessment.org

12 Angaben aus dem Umfassenden Rahmenaktionsplan, a.a.O.

(Anm. 4), S.1, Fußnote 4. 

13 Einen guten Überblick über den Stand der Forschung gibt das zwei-

bändige Werk von Wenche Barth Eide/Uwe Kracht (Eds.), Food and Hu-

man Rights in Development, Oxford 2007.

14 Das Mandat wurde bis 2008 acht Jahre lang durch den Schweizer

Jean Ziegler wahrgenommen und seitdem durch den Belgier Olivier de

Schutter. Die Berichte der beiden Berichterstatter sind im Internet zu

finden unter: http://www.righttofood.org sowie beim OHCHR, http://

www.ohchr.org

15 Zehn Staaten müssen das Fakultativprotokoll ratifizieren, damit es

in Kraft treten kann. Dann können Personen aus den Vertragsstaaten

Individualbeschwerden beim CESCR einreichen, falls sie auch nach

Durchlaufen des nationalen Rechtswegs nicht zu ihrem Recht gekom-

men sind. Ausführlicher dazu: Valentin Aichele, Ein Meilenstein für die

Unteilbarkeit: Das neue Fakultativprotokoll zum UN-Sozialpakt, in

diesem Heft, S. 72–78.
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4. Schritt: Die Regierungen werden aufgefordert,
eine aussagekräftige Überprüfung der Ergebnis-
se ihrer Politikmaßnahmen durchzuführen. 

5. Schritt: Ausführlich beschreiben die Leitlinien
dann in welcher Weise Überwachungs- und Be-
schwerdemöglichkeiten für diese Gruppen ge-
schaffen oder verbessert werden können.

Durch die Anwendung einer solchen mehrstufigen
Umsetzungsstrategie sollte es möglich sein, Regierun-
gen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Leitlinien stel-
len den Bezug zu den grundlegenden Menschenrech-
ten her, die bei der Umsetzung aller staatlichen Maß-
nahmen beachtet werden sollten und die nicht spezi-
fisch für das Recht auf Nahrung sind. Dazu gehören
die Grundsätze der Transparenz und Partizipation für
Informations-, Entscheidungs- und Überwachungs-
verfahren ebenso wie der Grundsatz der Nichtdis-
kriminierung. 

Ein Menschenrechtsansatz baut auf individuellen
Rechtsansprüchen auf. Diese setzen staatlicher Poli-
tik Grenzen. Menschenrechte können nicht einfach
verletzt werden, um andere Ziele zu erreichen. Ein
Staudammprojekt mag energie- oder wasserpolitisch
ausgesprochen wichtig für ein Land sein. Dennoch
erlaubt die Bedeutung des Projekts nicht, Zwangs-
umsiedlungen ohne ausreichende Entschädigungen
durchzuführen. Ein Menschenrechtsansatz stärkt des-
halb die Rechtsposition besonders marginalisierter
Gruppen. In den Leitlinien werden unterschiedliche
Politikfelder angesprochen. Dies trägt der Erkennt-
nis Rechnung, dass zur Umsetzung des Rechts auf
Nahrung mehr nötig ist als agrarpolitische Maßnah-
men. Für die Einrichtung juristischer Beschwerde-

mechanismen, zur rechtlichen Absicherung von Land-
und Pachtrechten ist beispielsweise das Justizmi-
nisterium zuständig. Fragen der Nahrungsmittelsi-
cherheit betreffen Verbraucherschutzanliegen. Wirt-
schaftspolitische Fragen sind ebenso angesprochen,
wie die sozialpolitische Ausgestaltung von Trans-
ferleistungen und Netzen sozialer Absicherung. Ei-
ne weitere Stärke der Freiwilligen Leitlinien ist, dass
für die verschiedenen Politikbereiche die wichtigs-
ten Maßnahmen der Umsetzung beschrieben wer-
den und dass keine Empfehlungen auf der Grundla-
ge monokausaler Antworten gegeben werden. Da-
durch sind die Leitlinien für verschiedene Ministerien
von Bedeutung. Regierungen müssen allerdings si-
cherstellen, dass eines der Ministerien die Hauptver-
antwortung für die Umsetzung trägt.

Ein solch langer Text wie die Richtlinien (30 Sei-
ten), in dem staatliche Maßnahmen in vielen verschie-
denen Politikbereiche eingefordert werden, kann die
Befürchtung wecken, dass die Umsetzung des Rechts
auf Nahrung zusätzlicher finanzieller Ressourcen
bedarf. Hier gilt es festzuhalten, dass der Sozialpakt
die Staaten in Art. 2 tatsächlich zu mutigen, entschie-
denen Schritten zur schrittweisen Umsetzung der
Rechte des Paktes auffordert, aber nichts Unmögli-
ches verlangt. Der Staat soll «unter Ausschöpfung
aller seiner Möglichkeiten» Maßnahmen ergreifen.
Allerdings – und dies wird in den Freiwilligen Leitli-
nien genau beschrieben, sollen die Mittel zielgerich-
tet eingesetzt werden. Im Rahmen der nationalen
Umsetzungsstrategie sollen die besonders betroffe-
nen Gruppen bevorzugt erreicht und die Umsetzung
auf sie ausgerichtet werden. Die Leitlinien machen
zudem deutlich, dass viele wichtige Umsetzungs-
schritte des Rechts auf Nahrung keinen besonderen
Einsatz von Mitteln verlangen, sondern sich auf Ak-
tivitäten beziehen, die kostengünstig oder umsonst
sind, wie eine bessere Ausgestaltung der Gesetzge-
bung oder das Unterlassen von Maßnahmen, die zu
Menschenrechtsverletzungen führen.

Extraterritoriale Anwendung

Die Marginalisierung von Menschen wird in vielen
Ländern durch politische Entscheidungen auf natio-
naler Ebene verursacht. Es gibt allerdings eine Reihe
internationaler Rahmenbedingungen, die die Um-
setzung des Rechts auf Nahrung direkt beeinflussen.
Handelspolitischen Regeln gehören zu diesen Rah-
menbedingungen. Viele arme Entwicklungsländer ha-
ben ihren Außenhandel weitestgehend liberalisiert,
teilweise im Rahmen ihres Beitritts zur Welthandels-
organisation (WTO), vor allem aber im Zuge der
Strukturanpassungsprogramme der neunziger Jahre.
Dadurch erhalten sie kostengünstige Importe, die im
Effekt zu sinkenden Preisen auf den lokalen Märk-
ten führen und dadurch die Einnahmen von Klein-
bauern auf ihren Heimatmärkten erheblich schmä-

Das Recht auf angemessene Nahrung
■ Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966)

Art. 11 Abs. 1
»Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemes-
senen Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausrei-
chender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige
Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen
geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten,
und erkennen zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung einer inter-
nationalen, auf freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an.«

Quelle: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/
Download/IntSozialpakt.pdf

■ Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Allgemeine Bemerkung Nr. 12: Das Recht auf angemessene Nahrung (1999)
Abs. 6

»Das Recht auf angemessene Nahrung ist dann verwirklicht, wenn jeder
Mann, jede Frau und jedes Kind, einzeln oder gemeinsam mit anderen, je-
derzeit physisch und wirtschaftlich Zugang zu angemessener Nahrung
oder Mitteln zu ihrer Beschaffung hat. Das Recht auf angemessene Nah-
rung darf daher nicht eng oder restriktiv im Sinne einer Mindestration an
Kalorien, Proteinen und anderen spezifischen Nährstoffen ausgelegt wer-
den (…)«.

UN-Dok. E/C.12/1999/5 v. 12.5.1999; Quelle: http://www.un.org/Depts/german/wiso/ec12-1999-5.pdf
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lern. Die wenigen staatlichen Institutionen, die es im
ländlichen Raum früher noch gab, um Kleinbauern
zu fördern, wie Veterinärdienste oder staatliche Wirt-
schaftsverbände, die die Ernte bei den Bauern abhol-
ten, wurden in den letzten Jahrzehnten im Rahmen
der Strukturanpassungsprogramme abgewickelt oder
privatisiert. Die Folge war, dass der Staat in ländli-
chen Regionen oft kaum noch in Erscheinung tritt.
Eine private Saatgutversorgung über patentiertes
Saatgut kann zusätzliche Abhängigkeiten schaffen
und die Kosten für Agrarinputs langfristig steigen
lassen. Zivilgesellschaftliche Organisationen fordern
deshalb die aktive Unterstützung benachteiligter Pro-
duzenten, unter anderem mit Subventionen und ei-
ner entsprechenden handelspolitischen Absicherung.
Unterstützung haben diese Forderungen zuletzt vom
›Weltagrarrat‹ erhalten. Die in diesem Forschungs-
projekt versammelten Wissenschaftler sehen ein enor-
mes Wachstumspotenzial für landwirtschaftliche Er-
träge, wenn insbesondere Kleinbauern gefördert wer-
den. Diese Grundannahmen haben nicht unerheblich
die Empfehlungen der Hochrangigen Arbeitsgruppe
in ihrem Umfassenden Rahmenaktionsplan beein-
flusst, stehen aber zum Teil im Widerspruch zu den
dort formulierten handelspolitischen Empfehlungen.

Besonders problematisch bleibt vor dem Hinter-
grund offener Märkte im Süden der Einsatz von ex-
portfördernden Subventionen in der Europäischen
Union oder in den USA. Diese Subventionen zerstö-
ren direkt Absatzmärkte für Kleinbauern in Entwick-
lungsländern. NGOs haben immer wieder auf nega-
tive Auswirkungen grenzüberschreitender Politik-
maßnahmen auf die Umsetzung des Rechts auf Nah-
rung in anderen Ländern hingewiesen.16 Seit einigen
Jahren fordern zivilgesellschaftliche Organisationen
deshalb eine extraterritoriale Interpretation des Rechts
auf Nahrung. Der UN-Sonderberichterstatter über
das Recht auf Nahrung hat in seinen Berichten 2006
und 2007 eine ähnliche Schlussfolgerung gezogen,
die von einer wachsenden Zahl von Völkerrechtlern
unterstützt wird.17

Resümee und Ausblick

Trotz der Verabschiedung der Freiwilligen Leitlinien
stehen das ›mainstreaming‹ und die Anwendung des
Rechts auf Nahrung noch am Anfang sowohl auf na-
tionaler als auch auf internationaler Ebene. Der Re-
formprozess der FAO ist ein gutes Beispiel hierfür.
Trotz der Verabschiedung der Leitlinien und der Ar-
beit einer eigenständigen Abteilung für das Recht auf
Nahrung in der FAO gehört das Recht im aktuellen
Reformprozess bislang nicht zu einer der Hauptpri-
oritäten (strategic priorities) der FAO. Vielmehr wird
es als eines von über 60 zu erreichenden Unterzielen
eingestuft. Der Umfassende Rahmenaktionsplan kam
ebenfalls zunächst ohne Verweis auf das Recht auf
Nahrung aus. Erst Ban Ki-moon hat sich für eine

Veränderung stark gemacht, in dem er einen dritten
Pfeiler für den Rahmenaktionsplan gefordert hat.
Auch auf nationaler Ebene sind die Widerstände ge-
gen eine Orientierung nationaler Agrarpolitik an den
besonders benachteiligten Menschen groß. Alle bis-
herigen Empfänger staatlicher Subventionen fürch-
ten ihre privilegierten Zugänge zu verlieren.

Agrarpolitisch wird dieser Streit oft zudem sehr
ideologisch ausgetragen, als profunder Streit über die
besten Konzepte zur Förderung ländlicher Entwick-
lung. Die Weltbank und auch die privaten Akteure
wollen die Förderung vor allem auf wettbewerbs-
fähige bäuerliche Einheiten konzentrieren. Die Welt-
bank empfiehlt im neuen Weltentwicklungsbericht
neben der Förderung konkurrenzfähiger Produzen-
ten auch den Teil der Subsistenz-Landwirtschaft, der
eine bessere Ressourcenausstattung hat, mit sozia-
len Transferprogrammen zu festigen. Die anderen
Produzenten sollen aber die ländlichen Regionen
verlassen. NGOs fordern demgegenüber gerade ein
Ende der jahrzehntelangen Vernachlässigung ländli-
cher Regionen und von Klein- und Kleinstproduzen-
ten. Es ist nicht wünschenswert, dass ein ständiger,
zu ideologisch geführter Streit um die Konzepte eine
angemessene Antwort auf die Welternährungssitua-
tion behindert. Die Förderung leistungsfähiger Ein-
heiten sollte natürlich erfolgen und möglich sein. 

Dennoch ist es wichtig, dass es zu einer klaren
Ausrichtung der Hungerbekämpfung und der Förde-
rung ländlicher Entwicklung auf besonders benach-
teiligte Gruppen kommt. Dies ist die vorrangige Auf-
gabe der Vereinten Nationen und dazu sollten ihre
Institutionen ein ausreichendes Mandat und ausre-
chende Mittel bekommen. Das Recht auf Nahrung
bietet hier einen guten Orientierungsrahmen an. Die
Hungerproblematik wird kaum wirkungsvoll bear-
beitet werden können und die Zahl der Hungern-
den wird kaum zurückgehen, wenn sie vor allem als
produktionstechnische Herausforderung begriffen
wird. Fehlende Rechtssicherheit bei steigenden Nut-
zungskonflikten durch die Nachfrage nach Biomas-
se, durch Veränderungen der Agrarproduktion im
Zusammenhang mit dem Klimawandel18, machen es
in Zukunft sogar noch wichtiger, mit dem Recht auf
Nahrung zu arbeiten. Es sind in erster Linie politisch
verursachte Benachteiligungen im Zugang zu pro-
duktiven Ressourcen und in der Absicherung von
Einkommensmöglichkeiten, die Menschen zu Hun-
gernden machen.

16 Vgl. Brot für die Welt/EED/FIAN (Hrsg.), Deutschlands extraterrito-

riale Staatenpflichten, Bonn, Stuttgart, November 2006.

17 Vgl. u.a. Fons Coomans/Menno T. Kamminga (Eds.), Extraterritorial

Application of Human Rights Treaties, Antwerpen 2004. 

18 Vgl. Christoph Bals/ Sven Harmeling/Michael Windfuhr, Climate

Change, Food Security and the Right to Adequate Food, Study for Brot

für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe, Germanwatch, Stuttgart 2008.
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Die Generalversammlung der Vereinten Nationen
hat im Dezember 2008 das Fakultativprotokoll zum
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte verabschiedet. Mit dem Pro-
tokoll werden die Einzelheiten für ein Individualbe-
schwerdeverfahren sowie für ein Untersuchungs-
verfahren geregelt. Dieser Schritt bedeutet einen
weiteren Meilenstein für den internationalen Men-
schenrechtsschutz. Die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte werden als individuelle ein-
klagbare Rechtspositionen anerkannt und somit den
bürgerlichen und politischen Rechten auch in Bezug
auf die Durchsetzungsmöglichkeit gleichgestellt.

Am 10. Dezember 2008 wurde der 60. Jahrestag der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefeiert.
In allen Teilen der Welt gedachte man der Verab-
schiedung der Erklärung durch die UN-Generalver-
sammlung im Jahr 1948 als den Anfang des moder-
nen internationalen Menschenrechtsschutzes. Doch
an diesem Tag wurden nicht nur Reden gehalten,
sondern die Generalversammlung nutzte die histori-
sche Gelegenheit, um den Menschenrechtsschutz um
ein weiteres, lang erwartetes wichtiges Instrument
zu ergänzen: das Fakultativprotokoll zum Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte.1

Nach dem Protokoll kann sich nun eine Einzel-
person, die ihre individuellen Rechte aus dem Inter-
nationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte (kurz: Sozialpakt) verletzt sieht, an
den UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte (CESCR oder kurz: Ausschuss)
wenden. Der Ausschuss erhält die Befugnis, solche
Individualbeschwerden (offiziell: Mitteilungen) ent-
gegenzunehmen und nach festgelegten Kriterien zu
prüfen. Zu den Rechten des Sozialpakts zählen etwa
das Recht auf Arbeit, das Recht auf Gesundheit oder
das Recht auf Bildung. 

Ein solches Individualbeschwerdeverfahren gibt
es bereits für andere UN-Menschenrechtsverträge –
für den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte (Zivilpakt) von Beginn an. Warum
hat es beim Sozialpakt soviel länger gedauert, bis
diese Beschwerdemöglichkeit eingeführt wurde?

Hintergrund

Ein Grund dafür ist, dass in den Staaten der westli-
chen Welt seit den fünfziger Jahren lange Zeit die
Vorstellung herrschte, die wirtschaftlichen, sozialen

Ein Meilenstein für die Unteilbarkeit:
Das neue Fakultativprotokoll zum UN-Sozialpakt
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und kulturellen Rechte seien Rechte ›zweiter Klasse‹.
Sie verstanden die im Sozialpakt verankerten Rech-
te eher als Staatszielbestimmungen. Lediglich die so
genannten bürgerlichen und politischen Rechte sei-
en die ›wahren‹ Menschenrechte im Sinne individu-
eller Rechtspositionen.

Hintergrund für diese abweichende Bewertung der
Menschenrechte waren die im Zeitalter des Kalten
Krieges zugespitzten Positionen zwischen Ost und
West. Die Menschenrechte waren einer von Ideolo-
gien getragenen Machtpolitik beider Blöcke unter-
worfen. Während die westlichen Staaten die bürger-
lichen und politischen Rechte für sich beanspruch-
ten, hatten die Ostblock-Staaten die wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte für sich politisch
vereinnahmt. 

Als die beiden Pakte im Jahr 1966 von der Gene-
ralversammlung verabschiedet wurden, war mit dem
Zivilpakt bereits ein entsprechendes Fakultativpro-
tokoll zur Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens
verbunden.2 Anders als Ausschuss für den Zivilpakt,
verfügt der CESCR deshalb bislang über keine Ein-
zelfallkompetenz.3 Seine Möglichkeiten, die Durch-
führung des Sozialpakts in den Vertragsstaaten zu
überwachen, beschränken sich auf die Überprüfung
von Staatenberichten.4 Für Einzelpersonen gibt es kein
internationales Verfahren, um staatliche Stellen zur
Rechenschaft zu ziehen, wenn nationale Schutzme-
chanismen in Bezug auf die Paktrechte versagen.

Der Beschluss der Generalversammlung, mithilfe
eines Fakultativprotokolls zum Sozialpakt ein Indi-
vidualbeschwerdeverfahren zu schaffen, ist deshalb
in zweierlei Hinsicht für den internationalen Men-
schenrechtsschutz von zentraler Bedeutung: Zum ei-
nen stärkt das Protokoll die Rechtsstellung des Ein-
zelnen. Die bereits völkerrechtlich gesicherten Rechts-
positionen, welche die Vertragsstaaten zum Pakt den
Menschen durch die Anerkennung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Menschenrechte ver-
mittelt haben, werden weiter ausgebaut. Zum ande-
ren entkräftet das Protokoll die immer wieder vor-
gebrachten Zweifel an der Einklagbarkeit der im Pakt
niedergelegten Rechte. Gerade die auch in Teilen
der deutschen Rechtswissenschaft vertretene Mei-
nung, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte gehörten einer anderen Rechtskategorie an
und seien entsprechend ausschließlich einer rein po-
litischen Umsetzung zugänglich, ist damit endgültig
überholt.5 Allein aus diesen Gründen kann die sym-
bolische und rechtliche Bedeutung des Protokolls
kaum überbewertet werden.

Valentin Aichele
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Entstehungsgeschichte

Das Protokoll in seiner im Dezember 2008 verab-
schiedeten Fassung ist das Ergebnis eines Ausarbei-
tungsprozesses, der beinahe zwei Jahrzehnte dauer-
te.6 Bereits zu Beginn der neunziger Jahre hatte der
Ausschuss begonnen, über die Möglichkeit eines Be-
schwerdeverfahrens zu diskutieren. Ihm stand ein
Verfahren vor Augen, das mit den damals schon exis-
tierenden quasi-gerichtlichen Verfahren nach den an-
deren Übereinkommen vergleichbar war. Gedacht als
Diskussionsbeitrag für die Wiener Weltmenschen-
rechtskonferenz im Jahr 1993, erarbeitete der CESCR
ein Papier, das er mit einer Stellungnahme verband.
Sein Anliegen war, das Beschwerdeverfahren als The-
ma in das internationale Forum einzubringen. 

Für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte war die Konferenz in Wien von großer Be-
deutung. So wurde dort nicht nur der Grundsatz der
Unteilbarkeit aller Menschenrechte erneut bekräf-
tigt und damit die bereits oben beschriebene Block-
adesituation des Kalten Krieges für die Menschen-
rechte aufgebrochen. Vielmehr verankerte die Staa-
tengemeinschaft den damit verbundenen Anspruch
auf Gleichrangigkeit aller Menschenrechte – der bür-
gerlichen, kulturellen, politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen – als Ausgangspunkt für die weitere Men-
schenrechtsentwicklung.7

In Bezug auf ein Fakultativprotokoll zum Sozial-
pakt ermutigten die Staaten im Abschlussdokument
der Konferenz die Menschenrechtskommission da-
zu, in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss die Fra-
ge nach einem Fakultativprotokoll weiter zu verfol-
gen.8 Die Menschenrechtskommission folgte dieser
Empfehlung und forderte den Ausschuss auf, über
seine weiteren Überlegungen zu berichten. Dieser hat-
te bereits mit der Arbeit begonnen und konnte somit
der Menschenrechtskommission im Jahr 1996 den
ersten Entwurf eines Fakultativprotokolls vorlegen.9

Um sich ein Bild von den Ansichten über dieses
Projekt zu verschaffen, lud die Kommission über
drei Jahre in Folge Staaten, UN-Sonderorganisatio-
nen und andere Akteure dazu ein, ihre Kommentare
und Einschätzungen abzugeben. Diese unterschied-
lichen Rückmeldungen sind in den Berichten der
Menschenrechtskommission – so auch die Position
der damaligen Bundesregierung – zu finden.10 Im Jahr
2000 hatten lediglich 14 Staaten eine Stellungnah-
me abgegeben, elf davon sprachen sich für ein Fa-
kultativprotokoll aus. Offenbar war die Zeit für den
Beginn eines konkreten internationalen Verhand-
lungsprozesses noch nicht gekommen. Die Men-
schenrechtskommission entschied daher, zunächst
eine thematische Vertiefung über die strittigen Fra-
gen zu erreichen und schuf das Mandat für einen
Unabhängigen Experten. Auf dessen Empfehlung hin
kam die Kommission dann im Jahr 2002 überein, ei-
ne offene Arbeitsgruppe einzurichten.11

Die Arbeitsgruppe hatte zunächst kein Verhand-
lungsmandat. Sie sollte lediglich unterschiedliche ins-
titutionelle Ausgestaltungsmöglichkeiten eines Fakul-
tativprotokolls untersuchen. An diesen Auftrag war
sie auch nach der Verlängerung um zwei weitere Jah-
re gebunden. An dem Arbeitsprozess nahmen mehr
als 130 Personen teil, darunter zahlreiche Staatenver-
treter sowie Repräsentanten von UN-Sonderorgani-
sationen, nichtstaatlichen Organisationen (NGOs)
und nationalen Menschenrechtsinstitutionen.12 Sie
zeichnete sich durch teilweise stark divergierende
Positionen aus. 

Nach diesen Vorarbeiten beauftragte der die
Menschenrechtskommission ablösende Menschen-
rechtsrat im Jahr 2006 die Arbeitsgruppe, nunmehr
einen konkreten Text auszuarbeiten.13 Die Entwurfs-
arbeiten konnten am 4. April 2008 abgeschlossen
werden. Der Text wurde dem Menschenrechtsrat zu-
sammen mit einer Stellungnahme der Staaten über-
mittelt.14 Innerhalb der knappen Zeitspanne von nur
zwei Jahren war es der Arbeitsgruppe gelungen, ei-
nen Großteil der grundsätzlichen Zweifel der betei-

1 UN-Dok. A/RES/63/117, Anhang, v. 10.12.2008.

2 Zum geschichtlichen Hintergrund siehe Manfred Nowak, UNO-

Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Fakultativprotokoll.

CCPR-Kommentar, Kehl 1989, S. 693–697.

3 Siehe UN Doc. E/RES/1985/17 v. 28.5.1985.

4 Siehe Art. 16ff. des Paktes.

5 Vgl. Christian Tomuschat, An Optional Protocol for the Internatio-

nal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights? in: Klaus Dicke

et al. (Hrsg.), Weltinnenrecht. Liber amicorum Jost Delbrück, Berlin

2005, S. 815–834.

6 Einige Schlaglichter der Debatte: Philip Alston, No Right to Com-

plain about Being Poor: The Need for an Optional Protocol to the Eco-

nomic Rights Covenant, in: Asbjørn Eide/Jan Helgesen (Eds.): The Fu-

ture of Human Rights Protection in a Changing World, Oslo 1991, S. 79–

100; Christian Tomuschat, Making Individual Communications an Ef-

fective Tool for the Protection of Human Rights, in: Ulrich Beyerlin et

al. (Hrsg.), Recht zwischen Umbruch und Bewahrung: Völkerrecht –

Europarecht – Staatsrecht. Festschrift für Rudolf Bernhardt, Berlin

1995, S. 615–634; Markus Engels, Verbesserter Menschenrechtsschutz

durch Individualbeschwerdeverfahren: zur Frage der Einführung eines

Fakultativprotokolls für den Internationalen Pakt über wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte, München 2000.

7 UN Doc. A/CONF.157/23 v. 12.7.1993, Teil I, Abs. 5.

8 UN Doc. A/CONF.157/23 v. 12.7.1993, Teil II, Abs. 75.

9 UN Doc. E/CN.4/1997/105 v. 18.12.1996.

10 Für die deutsche Position siehe: UN Doc. E/CN.4/1998/84 v.

16.1.1998.

11 Siehe UN Doc. E/CN.4/2003/53 v. 13.1.2003, Abs. 76.

12 Vgl. UN Doc. E/CN.4/2006/47 v. 14.3.2006, Annex I (List of Partici-

pants).

13 UN Doc. A/HRC/1/3 v. 29.6.2006, Abs. 2.

14 Siehe den abschließenden Bericht der Arbeitsgruppe UN Doc.

A/HRC/8/7 v. 23.5.2008, Abs. 211.
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ligten Staaten auszuräumen. Wenngleich natürlich
keine Einigkeit über alle Fragen im Detail gefunden
werden konnte, hatte die Arbeitsgruppe es dennoch
erreicht, bei vielen wesentlichen Punkten einen Kom-
promiss herbeizuführen.

Der Menschenrechtsrat nahm am 18. Juni 2008
den Entwurf an und empfahl der Generalversamm-
lung, ihn zu verabschieden.15 Am 10. Dezember 2008
nahm diese mit Resolution 63/117 das Fakultativ-
protokoll an und gab es damit zur Unterzeichnung
und Ratifizierung frei.

Inhalt

Das Protokoll enthält eine Präambel und 22 Artikel.
Es sieht vor, die Zuständigkeiten des Ausschusses um
die Funktion zu erweitern so genannte Mitteilungen
(communications) von Einzelpersonen entgegenzu-
nehmen und zu prüfen.16 Damit treten neben das be-
reits bestehende Berichtsprüfungsverfahren nach dem
Sozialpakt drei neue Verfahren hinzu: 

1. Die Individualbeschwerde nach Art. 2 bis 9 (com-
munication procedure);

2. Die Staatenbeschwerde nach Art. 10 (inter-state
communication procedure) und 

3. Das Untersuchungsverfahren bei Verdacht auf
schwerwiegende oder systematische Verletzungen
nach Art. 11 und 12 (inquiry procedure).

Mit der Ratifizierung des Protokolls erkennt ein Ver-
tragsstaat jedoch nur das Individualbeschwerdever-
fahren an. Für das Untersuchungsverfahren oder die
Staatenbeschwerde sind über die Ratifizierung des
Protokolls hinaus gesonderte Erklärungen des Ver-
tragsstaats erforderlich, mit der die Zuständigkeit des
Ausschusses für das jeweilige Verfahren anerkannt
wird. 

1. Die Individualbeschwerde

Die Individualbeschwerde kann von oder im Namen
von Einzelpersonen oder Personengruppen einge-
reicht werden. Diese müssen darlegen, Opfer einer
Verletzung eines der im Pakt niedergelegten wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu sein
(Art. 2). Diese Berechtigung besteht aber nur, wenn
die Person oder Personengruppe der Hoheitsgewalt
des Vertragsstaats untersteht. Die Beschwerde kann
sich auf eines oder auf mehrere der im Pakt nieder-
gelegten Rechte beziehen. Zu nennen sind hier die
individuellen Rechte (vgl. Art. 6 bis 15 des Paktes).17

Zulässigkeit

Das Protokoll sieht wichtige Bestimmungen für das
Verfahren vor, insbesondere was die Zulässigkeit ei-
ner Beschwerde angeht (Art. 3). Dazu gehört, wie
für internationale Beschwerdeverfahren üblich, dass
alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe ausgeschöpft wer-

den müssen (Art. 3 Abs. 1). Eine Beschwerde ist in-
nerhalb eines Jahres nach Ausschöpfung innerstaat-
licher Rechtsbehelfe einzureichen (Art. 3 Abs. 2 a).
Sie ist unzulässig, wenn dieselbe Sache bereits vom
Ausschuss untersucht wird oder bereits geprüft wor-
den ist oder die Sache in einem anderen internatio-
nalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren
geprüft worden ist oder geprüft wird (Art. 3 Abs. 2
c). Nach Eingang einer Beschwerde und vor der Ent-
scheidung in der Sache kann der Ausschuss den An-
stoß zu vorläufigen Maßnahmen geben (Art. 5). In-
folge dieser Befugnis kann er an den betreffenden
Staat das Gesuch zur sofortigen Prüfung richten, jene
vorläufigen Maßnahmen zu treffen, die unter außer-
gewöhnlichen Umständen gegebenenfalls erforder-
lich sind, um einen möglichen nicht wieder gutzu-
machenden Schaden für das oder die Opfer abzu-
wenden (Art. 5 Abs. 1).

Verfahrensverlauf

Das Verfahren nach dem Protokoll läuft folgender-
maßen ab: Wenn der Ausschuss eine Beschwerde für
zulässig erachtet, übermittelt er die Sache dem be-
treffenden Staat vertraulich zur Stellungnahme (Art.
6). Kommt es zu keiner gütlichen Einigung zwischen
beiden Seiten (Art. 7) wird die  Beschwerde der Sa-
che nach geprüft. Der CESCR hat dabei den Fall un-
ter Berücksichtigung aller ihm vorliegenden Doku-
mente zu prüfen (Art. 8 Abs. 1). Eine Besonderheit
des Protokolls stellt die Bestimmung dar, wonach der
Ausschuss bei der Behandlung von Beschwerden die
Angemessenheit der ergriffenen Maßnahmen (Art.
8 Abs. 4) untersucht. Damit berücksichtigt der Aus-
schuss, dass dem Vertragsstaat möglicherweise eine
Vielzahl geeigneter politischer und auch rechtlicher
Maßnahmen für die Umsetzung der im Pakt nieder-
gelegten Rechte zur Verfügung steht. Auch diese Be-
stimmung war bis zuletzt höchst umstritten. Im An-
schluss an die Sachprüfung übermittelt der Ausschuss
den betreffenden Parteien seine ›Auffassungen‹
(views), die er mit Empfehlungen verknüpfen kann
(Art. 9 Abs. 1). Diese Auffassungen sind rechtlich
nicht bindend.18 Der Staat hat aber die Auffassungen
und etwaigen Empfehlungen »gebührend in Erwä-
gung zu ziehen« (Art. 9 Abs. 2) und muss innerhalb
von sechs Monaten eine schriftliche Antwort verfas-
sen. In dieser Antwort muss er Auskunft über alle
als Reaktion auf die Auffassungen und Empfehlun-
gen getroffenen Maßnahmen geben (Art. 9 Abs. 2). 

2. Die Staatenbeschwerde

Beim zwischenstaatlichen Mitteilungsverfahren be-
hauptet ein Vertragsstaat, ein anderer Vertragsstaat
komme seinen Verpflichtungen aus dem Pakt nicht
hinreichend nach (Art. 10). Diese Behauptung ist in
Form einer schriftlichen Mitteilung dem anderen
Staat gegenüber vorzubringen. Wird die Sache nicht
innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der ein-
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leitenden Beschwerde beim Empfangsstaat zur Zu-
friedenheit der beiden beteiligten Staaten geregelt,
so hat jeder der beiden Staaten das Recht, die Sache
dem Ausschuss zu unterbreiten (Art. 10 Abs. 2 b).19

3. Das Untersuchungsverfahren

Beim Untersuchungsverfahren nach Art. 11 können
dem CESCR Informationen übermittelt werden, die
auf schwerwiegende oder systematische Verletzun-
gen der im Pakt niedergelegten Rechte durch einen
Vertragsstaat hinweisen. Der Ausschuss kann ein
Untersuchungsverfahren einleiten (Art. 11 Abs. 2).
Wird beschlossen, die Sache weiterzuverfolgen, for-
dert der Ausschuss den Vertragsstaat auf, bei der Prü-
fung der Angaben mitzuwirken und zu diesen Anga-
ben Stellung zu nehmen (Art. 11 Abs. 2). Unter Be-
rücksichtigung dieser Auskünfte und anderer Infor-
mationen kann der Ausschuss eines oder mehrere
seiner Mitglieder beauftragen, eine Untersuchung des
Sachverhalts anzustrengen, die mit Zustimmung des
Vertragsstaats einen Besuch in seinem Hoheitsge-
biet einschließen kann (Art. 11 Abs. 3). Am Ende ei-
ner solchen Untersuchung, die auf allen Stufen des
Verfahrens vertraulich und, wenn möglich, unter
Mitwirkung des betreffenden Vertragsstaats durch-
zuführen ist (Art. 11 Abs. 4), steht wie bei der Indi-
vidualbeschwerde eine abschließende bewertende
Darstellung des Ausschusses, die er mit konkreten
Empfehlungen an den betreffenden Staat verbinden
kann. Der CESCR kann nach Abschluss des Verfah-
rens und nach Konsultation des betreffenden Ver-
tragsstaats die Ergebnisse des Verfahrens in seinem
Jahresbericht veröffentlichen (Art. 11 Abs. 7).

Sonstige Bestimmungen

Eine zu Beginn der Verhandlungen viel diskutierte Be-
stimmung bezieht sich auf die Frage der internatio-
nalen Zusammenarbeit. Demnach kann der CESCR
nach Abschluss eines Verfahrens und mit Zustim-
mung des betreffenden Staates gegenüber den UN-
Sonderorganisationen oder -Spezialorganen oder an-
deren zuständigen Institutionen auf einen Bedarf an
technischer Beratung oder Unterstützung hinweisen
(Art. 14 Abs. 1). Überdies soll ein aus freiwilligen
Mitteln zu speisender Treuhandfonds eingerichtet
werden, aus dem mit Zustimmung des jeweiligen
Staates fachliche oder technische Unterstützung fi-
nanziert werden könnte (Art. 14 Abs. 3).

Der CESCR nimmt in seinen Jahresbericht eine
Zusammenfassung seiner Tätigkeit nach dem Pro-
tokoll auf (Art. 15). Weiter verpflichtet das Proto-
koll den Vertragsstaat dazu, den Sozialpakt und das
Protokoll in barrierefreien Formaten bekanntzuma-
chen und weit zu verbreiten sowie den Zugang zu
Informationen in Bezug auf Auffassungen und Emp-
fehlungen des Ausschusses zu fördern, insbesondere
die im Zusammenhang mit dem Vertragsstaat ste-
henden Angelegenheiten (Art. 16). Darüber hinaus

regelt das Protokoll die Unterzeichnung, Ratifizie-
rung und den Beitritt (Art. 17) sowie das Inkrafttre-
ten (Art. 18). Es sieht ein Vertragsänderungsverfah-
ren vor (Art. 19) und enthält überdies Ausführungen
zur Kündigung (Art. 20), zur Unterrichtung durch den
Generalsekretär (Art. 21) und zuletzt zu den ver-
bindlichen Sprachfassungen des Protokolls in den
offiziellen sechs UN-Amtssprachen (Art. 22).

Streitpunkte

Einzelne Punkte des Protokollentwurfs waren wäh-
rend des gesamten Arbeitsprozesses höchst umstrit-
ten.20 Dazu gehörten insbesondere die Frage nach
dem Anwendungsbereich des Protokolls, den Prü-
fungskriterien und den Bestimmungen zur interna-
tionalen Zusammenarbeit. 

Anwendungsbereich (Art. 2)

Bis zuletzt gestritten wurde um den Anwendungsbe-
reich des Protokolls. Anwendungsbereich heißt hier,
auf welche Bestimmungen des Sozialpakts sich Per-
sonen im Rahmen der Individualbeschwerde unmit-
telbar berufen können. In den Verhandlungen war
damit die Frage aufgeworfen, ob es den Staaten auf-
grund des Protokolls erlaubt sein sollte, die Zustän-
digkeit des Ausschusses auf nur einige Rechte des
Paktes oder auf einzelne bestimmbare Verpflichtun-
gen des Paktes zu begrenzen. 

Die unterschiedlichsten Varianten, wie der An-
wendungsbereich des Protokolls in das Belieben des
ratifizierenden Staates gestellt werden könnte, wur-
den unter dem Stichwort ›À-la-carte-Ansatz‹ disku-

15 UN Doc. A/HRC/RES/8/2 v. 18.6.2008.

16 Alle im Folgenden genannten Artikel ohne weitere Angaben be-

ziehen sich auf das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Der endgültige amtliche

deutsche Wortlaut des Protokolls liegt noch nicht vor. Die hier auf

Deutsch zitierten Passagen des Protokolls entstammen einer Voraus-

kopie des Deutschen Übersetzungsdienstes der Vereinten Nationen,

http://www.un.org/Depts/german/gv-63/band1/ar63117.pdf

17 Zu den Paktrechten zählen unter anderem das Recht auf Arbeit,

Rechte bei der Arbeit, das Recht auf soziale Sicherung, Schutz der Fa-

milie, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, insbeson-

dere Nahrung, Kleidung und Wohnen, das Recht auf Gesundheit, das

Recht auf Bildung und das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben.

18 Vgl. hierzu Bernhard Schäfer, Die Individualbeschwerde nach dem

Fakultativprotokoll zum Zivilpakt, Berlin 2007, S. 19. 

19 Die Staatenbeschwerde wurde nach bisheriger Praxis im Zusam-

menhang bereits bestehender Verfahren wohl nie in Anspruch ge-

nommen.

20 Vgl. auch Claire Mahon, Progress at the Front: The Draft Optional

Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultu-

ral Rights, Human Rights Law Review, 8. Jg., 4/2008, S.617–646, hier 

S. 630ff.
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tiert. Jeder Staat hätte sich demnach bei der Ratifi-
zierung wie aus einer ›Menükarte‹ auswählen kön-
nen, welche Verpflichtungen oder gar welche einzel-
nen Rechte er aus dem Verfahren nach dem Proto-
koll akzeptiert beziehungsweise ausklammert. Zwar
haben sich einige Staaten für diesen Ansatz bis zum
letzten Verhandlungstag stark gemacht, sie konnten
sich jedoch nicht durchsetzen.21

Die Mehrheit der verhandelnden Staaten war in-
des überzeugt, dass ein umfassender Ansatz zur An-
wendung kommen sollte.22 Es sollten zumindest alle
individuellen Rechte in den Anwendungsbereich des
Protokolls fallen. Einbezogen war damit auch die
vom Ausschuss entwickelte Auslegung des Paktes,
wonach jedes Paktrecht mit staatlichen Verpflich-
tungen in Form von Achtungs-, Schutz- und Ge-
währleistungsverpflichtungen einhergeht.23

Der umfassende Ansatz setzte sich zu Recht durch.
Jeder ›À-la-carte-Ansatz‹ hätte theoretisch wie prak-
tisch eine Abwertung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte gegenüber den bürgerlichen
und politischen Rechten zur Folge gehabt. Die Mög-
lichkeit, bestimmte Rechte auszuschließen, hätte zu
einer Hierarchisierung der Rechte geführt. Es wären
Rechtsschutzlücken entstanden, die im jeweiligen
nationalen Kontext bestimmten sozialen Gruppen
zum Nachteil gereicht hätten. Auch das wichtigste
Ziel dieses Projekts, auf der Ebene der Rechtsdurch-
setzung eine Gleichrangigkeit aller Menschenrechte
herzustellen, konnte nur auf dem Wege eines umfas-
senden Ansatzes erreicht werden.

Prüfungskriterien (Art. 8 Abs. 4)

Noch aus der Zeit vor den Verhandlungen stammte
die Frage, ob das Protokoll die Prüfungskriterien
festlegen soll. Damit sind die rechtlichen Kriterien
gemeint, anhand derer der Ausschuss den mit einer
Beschwerde aufgeworfenen Sachverhalt prüft und
abschließend beurteilt. Diese Überlegung war unge-
wöhnlich, weil sich bei anderen Mitteilungsverfah-
ren, etwa gemäß dem Zivilpakt, die für die Prüfung
heranzuziehenden normativen Kriterien aus dem
Hauptabkommen selbst ergeben und die dazu gehö-
rigen Protokolle über die Mitteilungsverfahren kei-
ne inhaltliche Beschränkung vornehmen. Verhan-
delt wurde insofern darüber, ob dem Ausschuss mit-
tels Protokoll aufgegeben werden sollte, sich bei der
Prüfung von bestimmten, im Protokoll zusätzlich
festgeschriebenen Kriterien leiten zu lassen. 

Einige Stimmen – wie auch die nichtstaatlichen
Organisationen (NGOs) – lehnten dies als überflüs-
sig oder gar schädlich ab. Da aber einige Staaten ihr
Unbehagen so nachdrücklich äußerten, enthielt be-
reits der erste Entwurf der Vorsitzenden einen Vor-
schlag, der sich eng am Wortlaut des Paktes orien-
tierte.24 In der letzten Verhandlungsphase versuch-
ten allerdings einige ›Skeptiker-Staaten‹, den ande-
ren Staaten weitere Zugeständnisse abzuringen. Sie

brachten ihre Befürchtung zum Ausdruck, der Aus-
schuss könnte die in den letzten Jahren geübte Zu-
rückhaltung gegenüber den Vertragsstaaten aufgeben.

Im Ergebnis stellt die bestehende Formulierung
nun darauf ab, dass der Ausschuss die Angemessen-
heit (reasonableness) der vom Vertragsstaat nach
Art. 2 des Paktes ergriffenen Maßnahmen zu prüfen
hat. Dabei muss der CESCR berücksichtigen, dass
der Vertragsstaat eine Vielzahl rechtlicher wie poli-
tischer Maßnahmen für die Umsetzung der im Pakt
niedergelegten Rechte ergreifen kann.

Internationale Hilfe und Treuhandfonds (Art. 14)

Zahlreiche Länder vertraten die Ansicht, das Pro-
tokoll solle auch zur Förderung der internationalen
Zusammenarbeit dienen. Hierzu enthält auch der
Pakt einschlägige Bestimmungen. Diese geben den
Staaten vor, auch durch internationale Hilfe und
Zusammenarbeit, insbesondere wirtschaftlicher und
technischer Art, die volle Verwirklichung der im Pakt
anerkannten Rechte zu erreichen.25 In dieses Themen-
feld fiel die heftig debattierte Frage über die Einrich-
tung eines Treuhandfonds. Diesbezüglich lagen die
Vorstellungen der Staaten zunächst weit auseinan-
der.26 Einige lehnten einen Fonds als systemwidrig ab.
Den Ländern des Südens war er aber ein Kernanlie-
gen, ohne dessen Verwirklichung die Unterstützung
für das Protokoll vielleicht weggebrochen wäre. 

Gestritten wurde dann noch über die Zweckbin-
dung.27 Der Vorschlag, die etwaigen Mittel ausschließ-
lich für den Rechtsbeistand möglicher Opfer von
Menschenrechtsverletzungen einzusetzen, konnte sich
nicht durchsetzen. Andererseits konnte ausgeschlos-
sen werden, dass einem Staat, der Menschenrechte
verletzt hat und vom CESCR durch eine Beschwerde
entsprechende Hinweise erhalten hat, als ›Belohnung‹
finanzielle Mittel erhält. Letzteres auszuschließen,
war insbesondere für Deutschland ein wichtiges An-
liegen.28 Die endgültige Formulierung setzt nunmehr
voraus, dass Mittel aus dem Fonds, der im Übrigen
aus freiwilligen Mitteln zu speisen wäre, ausschließ-
lich für den Aufbau nationaler Kapazitäten im Be-
reich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte verwendet werden sollen. 

Die Positionen
Die Staaten
Das Spektrum der Positionen der an den internatio-
nalen Verhandlungen beteiligten Akteure, insbeson-
dere bei den Detailfragen, war am Anfang sehr groß.
Am Ende der Verhandlungen waren zwar nicht alle
Akteure vom Ergebnis vollends überzeugt, doch das
Meinungsbild hatte sich seit Beginn des Arbeitspro-
zesses zugunsten des Gesamtprojekts entscheidend
zum Positiven gewandelt. Die überwiegende Mehr-
heit der Staaten hatte mit der Idee, ein Individualbe-
schwerdeverfahren nach dem Vorbild bestehender
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quasi-gerichtlicher Verfahren für den Sozialpakt zu
entwickeln, keine grundsätzlichen Schwierigkeiten
mehr.29

Auch die Position der deutschen Bundesregierung
änderte sich im Laufe der Verhandlungen. Zwar be-
tonte sie schon im Jahr 1998, dass Individualbe-
schwerdeverfahren grundsätzlich dazu geeignet seien,
die Rechtsstellung und das Rechtsbewusstsein der
Betroffenen zu stärken und die Bereitschaft der Ver-
tragsstaaten zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen zu
fördern. In Bezug auf den genauen Regelungs- und
Verpflichtungsgehalts dieser Rechte sowie der Be-
schwerdebefugnis bestünden jedoch weiterhin Defi-
zite oder Unklarheiten, die beseitigt werden sollten,
so die Bundesregierung 1998.30

Angemerkt sei, dass damals auch noch Allgemeine
Bemerkungen, das sind Dokumente, mit denen der
Ausschuss Art und Umfang der Staatenverpflichtun-
gen in Bezug auf einzelne Rechte darlegt, gefehlt ha-
ben. Zu einigen wesentlichen Bestimmungen des Pak-
tes, wie etwa zum Recht auf Gesundheit, Recht auf
Arbeit oder Recht auf soziale Sicherung liegen diese
aber mittlerweile vor.

Auf dieser Grundlage handelte die Bundesregie-
rung während des gesamten Arbeitsprozesses. Selbst
als im Jahr 2007 die Verhandlungen aufgenommen
wurden und bereits einige Staaten das Lager der
›Skeptiker-Staaten‹, wie beispielsweise Frankreich,
demonstrativ verließen, unterstützte die deutsche De-
legation noch den ›À-la-carte-Ansatz‹.31 Damit löste
sie in Genf, wo Deutschland aufgrund seines Enga-
gements für die wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte einen guten Ruf genießt, doch be-
trächtliche Irritationen aus. Mit Beginn der letzten
Verhandlungsphase (Anfang 2008) gab die Bundes-
regierung ihre Vorbehalte schließlich auf, erklärte
ausdrücklich ihre Abkehr vom ›À-la-carte-Ansatz‹
und stellte sich mit Nachdruck hinter die Forderung
nach einem umfassenden Ansatz. Fortan spielte sie
im Verhandlungsverlauf insgesamt durch ihr offe-
nes und konstruktives Wirken eine positive Rolle. 

Nichtstaatliche Akteure

Vertreter der Zivilgesellschaft, insbesondere die ei-
gens für das Projekt gegründete ›NGO-Koalition für
ein Fakultativprotokoll‹, machten sich für die Sache
stark.32 Durch ihre qualifizierten Beiträge nahmen
sie zweifellos Einfluss auf Ausgestaltung des Proto-
kolls. Das deutsche ›Forum Menschenrechte‹, ein
Dachverband von rund 50 Menschenrechtsorgani-
sationen, hatte sich bereits seit seiner Gründung im
Jahr 1994 für ein Fakultativprotokoll zum Pakt aus-
gesprochen. Über die Jahre hatte es mehrere Veran-
staltungen organisiert, um in Deutschland das Thema
in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. Der inter-
nationalen NGO-Koalition trat das Forum im Jahr
2006 bei. Auch zahlreiche nationale Menschenrechts-
institutionen sprachen sich für das Projekt aus. Die-

ser neue Typ Organisation genießt bei internationa-
len Verhandlungen, wie im Rahmen der Vereinten
Nationen insgesamt, nunmehr einen eigenständigen
Status.33 Von der damit verbundenen Möglichkeit,
aktiv mitzuwirken, machte unter anderem auch das
Deutsche Institut für Menschenrechte Gebrauch.

Bewertung

Wie ist nun die Verabschiedung des Protokolls zu be-
werten? Was ändert sich dadurch? Mindestens fünf
Verbesserungen wird dieses neue Menschenrechts-
instrument mit sich bringen. 

1. Positive Signalwirkung

Allem voran ist die positive Signalwirkung hervor-
zuheben, die ein solches Verfahren für Opfer einer
Menschenrechtsverletzung hat. Ihnen eine Rechts-
schutzperspektive zu bieten, ist besonders wichtig,
wenn es im Heimatstaat keine Wege der Klärung gibt
oder Rechenschaftsmechanismen nicht funktionieren.
Für den Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und

21 So etwa Australien, China, Dänemark, Griechenland, Großbritan-

nien, Japan, die Niederlanden, Neuseeland, Polen, die Republik Korea,

Russland, die Schweiz, die Türkei und die Vereinigten Staaten, UN Doc.

A/HRC/6/8 v. 30.8.2007, Abs. 37.

22 So auf der 4. Sitzung: Ägypten (im Namen der Afrikanischen Grup-

pe), Äthiopien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Ecua-

dor, Finnland, Frankreich, die Gruppe lateinamerikanischer und karibi-

scher Staaten, Guatemala, Italien, Liechtenstein, Mexiko, Nigeria, Nor-

wegen, Peru, Portugal, Schweden, Senegal, Slowenien, Spanien, Süd-

afrika, Uruguay und Venezuela, siehe UN Doc. A/HRC/6/8 v.

30.8.2007, Abs. 33; auf der 5. Sitzung außerdem Bangladesch, Deutsch-

land und Marokko, UN Doc. A/HRC/8/7 v. 23.5.2008, Abs. 145.

23 Siehe Magdalena Sepúlveda, The Nature of the Obligations under

the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,

Antwerpen 2003, S. 115–247.

24 UN Doc. A/HRC/6/WG.4/2 v. 23.4.2007, Annex 1, Art. 8.

25 Vgl. Art. 2 Abs. 1; vgl. dazu Magdalena Sepúlveda Carmona, The

Obligations of ‘International Assistance and Cooperation’ under the

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The

International Journal of Human Rights, 13. Jg., 1/2009, S. 86–109.

26 Siehe UN Doc. A/HRC/6/8 v. 30.6.2007, Abs. 127–130; UN Doc.

A/HRC/8/7 v. 23.5.2008, Abs. 114ff.

27 Siehe UN Doc. A/HRC/8/7 v. 23.5.2008, Abs. 181ff.

28 UN Doc. A/HRC/8/7 v. 23.5.2008, Abs. 240.

29 Vgl. die abschließenden Stellungnahmen am letzten Verhand-

lungstag, teilweise abgegeben unter Vorbehalt, UN Doc. A/HRC/8/7 v.

23.5.2008, Abs. 211ff.

30 UN Doc. E/CN.4/1998/84 v. 16.1.1998.

31 UN Doc. A/HRC/6/8 v. 30.8.2007, Abs. 37.

32 Siehe die Homepage der NGO-Koalition: http://www.opicescr-

coalition.org/

33 Siehe Valentin Aichele, Nationale Menschenrechtsinstitutionen,

Frankfurt am Main 2002.
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ihre Vorbehalte auf
und erklärte 
ausdrücklich ihre
Abkehr vom 
›À-la-carte-Ansatz‹. 
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kulturellen Rechte gilt dies im besonderen Maße, da
sie in Zeiten der Globalisierung mehr als die bürger-
lichen und politischen Rechte nicht nur Gefahr lau-
fen, in den Hintergrund gedrängt zu werden, son-
dern auch immer wieder konkret gefährdet sind. 

2. Stärkung der Rechtsposition

Zudem gelingt es der Staatengemeinschaft mit dem
Protokoll, die Rechtsposition der Menschen im Be-
reich ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechte weiter zu stärken. Es stärkt aber nicht
nur die Rechtsposition theoretisch, sondern setzt die
Menschen – rechtlich gesehen – in den Stand, für die
eigenen Rechte aktiv zu werden oder für die Rechte
anderer einzutreten. 

Zwar scheint es angemessen, für die konsequente
Durchsetzung dieser Rechte nicht alle Hoffnungen
auf ein solches Verfahren zu setzen, das gegebenen-
falls erst nach der Ausschöpfung nationaler Rechts-
behelfe in Betracht kommt. Die Verwirklichung der
Menschenrechte ist überdies nicht allein eine Frage
der einzelfallbezogenen Durchsetzung. Mit diesem
Verfahren wird aber eine weitere Möglichkeit zur
inhaltlichen Klärung und damit auch die Bestimmung
ihres Potenzials und ihrer Grenzen eröffnet.

3. Konsequente normative Fortentwicklung

Das Protokoll stellt überdies eine konsequente Fort-
setzung einer normativen Entwicklung dar. Die An-
erkennung der Rechte des Sozialpakts als individuell
einklagbare Rechte ist auf der nationalen, regiona-
len und internationalen Ebene in den letzten zwei
Jahrzehnten entscheidend vorangekommen. Zum Bei-
spiel sind diese Rechte ebenfalls vom Beschwerde-
verfahren nach dem im Jahr 2008 in Kraft getrete-
nen Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen erfasst. Mit dem Protokoll wird
diese Tatsache gewürdigt.

4. Bekräftigung der Gleichrangigkeit

Das Protokoll bekräftigt das mit der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte bereits ausgerufene Po-
stulat der Gleichrangigkeit aller Menschenrechte.
Es entzieht den lange gehegten Zweifeln an der Ein-
klagbarkeit der im Pakt niedergelegten Rechte den
Boden. Damit sind die institutionellen Voraussetzun-
gen für den Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte dem der bürgerlichen und politi-
schen Rechte angeglichen worden. 

5. Stärkung der Unteilbarkeit

Darüber hinaus stärkt das Protokoll den Grundsatz
der Unteilbarkeit und damit den internationalen Men-
schenrechtsschutz als Ganzes. Die Rechte der beiden
Pakte sind eben nicht nur im abstrakten Sinne gleich-
rangig und irgendwie theoretisch unteilbar mitein-
ander verwoben. Vielmehr ist der Grundsatz der Un-
teilbarkeit durch den Beschluss der Generalversamm-

lung, das Protokoll anzunehmen, dahingehend zu
verstehen, dass sich dieser Grundsatz auch auf Fra-
gen der institutionellen Absicherung, insbesondere
auch auf die Frage der Durchsetzungsfähigkeit der
Rechte im Einzelfallverfahren bezieht. 

Indem das Protokoll entscheidend zu einer Stär-
kung aller Menschenrechte und des internationalen
Menschenrechtsschutzes insgesamt beiträgt, setzt es
einen weiteren Meilenstein für die Unteilbarkeit.

Ausblick

Nach der Hinterlegung von zehn Ratifizierungs- be-
ziehungsweise Beitrittsurkunden tritt das Protokoll
als völkerrechtlicher Vertrag in Kraft. Im September
2009 ist ein Termin bei den Vereinten Nationen an-
beraumt, zu dem die Staaten das Dokument offiziell
unterzeichnen können. 

Mit dem Protokoll verbindet sich die Chance,
das nationale Rechtsschutzsystem fortzuentwickeln.
Einzelpersonen, Staaten und der Ausschuss haben
ein Interesse an effektiven nationalen Schutzmecha-
nismen. Ziel ist es deshalb, im nationalen Bereich ein
System vorzuhalten, das die wirksame Durchset-
zung der Paktrechte hinreichend gewährleistet. Die
Ratifizierung des Protokolls sollte deshalb auch An-
lass sein, die jeweilige nationale Rechtsordnung auf
den Schutz dieser Rechte hin zu prüfen und gegebe-
nenfalls die Voraussetzungen für ihre Durchsetzbar-
keit auszubauen.

Die deutsche Bundesregierung hat im Übrigen ver-
lautbart, dass sie zu den ersten gehören werde, die
das Protokoll zeichnen. Im Aktionsplan zum ›8. Be-
richt der Bundesregierung über die Menschenrechts-
politik in den auswärtigen Beziehungen und in an-
deren Politikbereichen‹ hat sie sich dazu verpflich-
tet: »Die Bundesregierung wird weiterhin konstruk-
tiv auf die Annahme eines Fakultativprotokolls zum
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte hinwirken. Sie wird das Fa-
kultativprotokoll baldmöglichst zeichnen und das
Ratifizierungsverfahren als prioritäres Anliegen be-
treiben.«34 Dieses damit angekündigte Vorhaben zu
verwirklichen, würde die konsequente Fortsetzung
der aktiven und konstruktiven Haltung bedeuten, die
Deutschland in der letzten Verhandlungsphase ein-
genommen hat.

34 Vgl. auch Antwort der Bundesregierung, Bundestags-Drucksache

16/11603 v. 14.1.2009, Frage 2.
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Generalversammlung: 
62. Tagung 2007/2008
■ Abschaffung der Todesstrafe 

gefordert
■ Überprüfung der Mandate eingestellt
■ Zwischenstaatliche Verhandlungen 

über Sicherheitsratsreform vereinbart

Anja Papenfuß

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja

Papenfuß über die 61. Generalversammlung

2006/2007, VN, 2/2008, S. 79ff., fort.)

Die 62. Ordentliche Tagung der General-
versammlung der Vereinten Nationen
wurde am 18. September 2007 vom Prä-
sidenten der Generalversammlung Srgjan
Kerim aus Mazedonien am Amtssitz in
New York eröffnet und endete am 15.
September 2008. In seiner Abschlussrede
zog Kerim aus den Erfahrungen der hin-
ter ihm liegenden zwölf Monate den
Schluss: »Wenn es eine Lehre gibt, die wir
aus der 62. Tagung ziehen können, dann
die, dass wir mehr effektiven Multilatera-
lismus brauchen, mehr UN und nicht we-
niger UN.« Er bezog sich damit auf die ge-
stiegenen Nahrungsmittel- und Energie-
preise Anfang 2008, die eine Krise aus-
gelöst hatten, und auf die wenige Mona-
te später eintretende, immer noch andau-
ernde Finanz- und Wirtschaftskrise. Die-
se Entwicklung gefährde die Erreichung
der Millenniums-Entwicklungsziele, wie
es die während der Tagung diskutierte
Halbzeitbilanz bereits gezeigt habe.

Abgesehen von der Rede von Papst
Benedikt XVI. am 18. April 2008 vor der
Generalversammlung, hatte die 62. Ta-
gung wenige Höhepunkte zu verzeichnen.
Zu den wichtigen Beschlüssen zählen die
Resolution über ein Moratorium für die
Anwendung der Todesstrafe und der Be-
schluss, im Frühjahr 2009 in direkte zwi-
schenstaatliche Verhandlungen über die
Reform des Sicherheitsrats einzusteigen.
Der Hauptteil der 62. Tagung mit 79 Sit-
zungen endete am 22. Dezember 2007.

Der zweite Teil mit weiteren 43 Sitzun-
gen begann Anfang März. Obwohl die Ta-
gesordnung länger als im Vorjahr war,
wurden weniger Resolutionen und Be-
schlüsse verabschiedet. Unter 167 Ta-
gungsordnungspunkten mit zum Teil bis
zu 20 Unterpunkten wurden insgesamt
278 Resolutionen und 81 Beschlüsse
verabschiedet – 18 Resolutionen und 14
Beschlüsse weniger als im Vorjahr. Tai-
wan scheiterte zum 15. Mal in Folge da-
mit, die Frage seiner UN-Mitgliedschaft
auf die Tagesordnung setzen zu lassen.
Den Delegierten lagen insgesamt 957 Do-
kumente vor. Sieben Staaten waren im
Zahlungsrückstand und hatten damit
nach Art. 19 der UN-Charta eigentlich
ihr Stimmrecht verloren. Es wurde ihnen
dennoch eingeräumt, weil die Gründe für
die Rückstände nicht von ihnen zu ver-
treten waren.

Generaldebatte

Die Generaldebatte bildet immer den Auf-
takt der Generalversammlung. In diesen
knapp zwei Wochen haben die Staats-
und Regierungschefs sowie Außenminis-
ter aller 192 Mitgliedstaaten die Gelegen-
heit, in jeweils 15 Minuten, ihre Haltung
zu internationalen Fragen kundzutun. Die
Debatte war dieses Mal dem Thema ›Dem
Klimawandel begegnen‹ gewidmet und
zwei Tage kürzer als üblich (sieben statt
neun Arbeitstage). Sie begann wie üblich
an einem Dienstag (25. September) und
endete am 3. Oktober. An den frei ge-
wordenen zwei Tagen, 4. und 5. Oktober,
fand ein Dialog auf hoher Ebene über in-
terreligiöse und interkulturelle Verstän-
digung und Zusammenarbeit im Dienste
des Friedens statt. Am 9. Oktober nahm
die Versammlung den Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Tätigkeit der Orga-
nisation zur Kenntnis (Kommentar: Frie-
derike Bauer, VN, 6/2007, S. 241). 

Die Staatsoberhäupter, Regierungs-
chefs und Außenminister waren bereits
am 24. September angereist, einen Tag
vor Eröffnung der Generaldebatte. UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon hatte zu ei-
nem Treffen auf hoher Ebene zum The-
ma Klimawandel eingeladen. Die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel warb so-
wohl bei dieser Veranstaltung als auch in

ihrer Rede am nächsten Tag während der
Generaldebatte eindringlich für mehr En-
gagement im Klimaschutz und für ein weit-
reichendes Klimaschutzabkommen für die
Zeit nach 2012 unter dem Dach der UN.
Sie bekräftigte Deutschlands Streben nach
einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat.
(Rede: VN, 5/2007, S. 215ff.). In seiner
ersten Rede in einer Generaldebatte er-
läuterte Ban Ki-moon seine Vorstellungen
von einer gestärkten Weltorganisation.
Die Stärkung sieht er vor allem in einem
Sekretariat, das effizienter und verant-
wortlicher sowie zugleich schneller, fle-
xibler und mobiler arbeitet. Er stellte die
These auf, der Multilateralismus sei zu-
rückgekehrt. Die UN seien das Forum, auf
dem die Herausforderungen von morgen
am besten angegangen werden könnten;
sie seien sogar das einzige Forum, das da-
zu in der Lage sei.

Der amerikanische Präsident George
W. Bush nahm als Vertreter des Gast-
lands das 60-jährige Jubiläum der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte
zum Anlass, um unter Bezugnahme auf
Art. 1 der Erklärung zum Kampf gegen
Terrorismus und Extremismus aufzuru-
fen, insbesondere in Belarus, Iran, Kuba,
Myanmar, Nordkorea, Syrien, Simbabwe
und Sudan. In Bezug auf Sudan forderte
er die Mitgliedstaaten auf, ihr Verspre-
chen zu halten, schnell Friedenstruppen
nach Darfur zu schicken. Als mögliche
neue ständige Mitglieder im Sicherheits-
rat nannte er lediglich Japan als geeignet,
andere Länder könnten in Betracht gezo-
gen werden. 

Arbeitsweise

In Bezug auf die Reform der Arbeitsweise
der Generalversammlung konnten im Be-
richtszeitraum – wie im Jahr zuvor – keine
Fortschritte erzielt werden. Gegen Ende
der Tagungsperiode beschloss das Staa-
tenvertretergremium, auf seiner nächs-
ten Tagung »eine allen Mitgliedstaaten
offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe für
die Neubelebung der Generalversamm-
lung einzusetzen, mit dem Auftrag, wei-
tere Möglichkeiten für eine Stärkung der
Rolle, der Autorität, der Wirksamkeit
und der Effizienz der Versammlung auf-
zuzeigen.«
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Reform

In kleinen Schritten geht es bei der Um-
setzung von Reformen in den Bereichen
Entwicklung, Frauen und Umwelt voran.
In Bezug auf den Bereich Gleichstellung
der Geschlechter und Ermächtigung der
Frauen, hatte die Generalversammlung ein
von der Stellvertretenden Generalsekretä-
rin am 23. Juli 2008 erarbeitetes Papier
zur Stärkung der Tätigkeit der Vereinten
Nationen auf diesen beiden Gebieten vor-
liegen. Der Generalsekretär wird gebeten,
auf dieser Grundlage für die 63. Tagung
ein weiteres, ausführliches Papier vorzule-
gen. Darin sollen die Modalitäten für die
dargelegten Optionen, insbesondere die
Option eines ›Verbundorgans‹ (composite
entity), aufgeführt werden (A/RES/62/277). 

Die vom Weltgipfel 2005 geforderte
Überprüfung der Mandate der Organisa-
tion ist nach drei Jahren Arbeit unabge-
schlossen eingestellt worden. Bei dem Ver-
such, die rund 9000 Mandate daraufhin
zu überprüfen, ob sie beibehalten, abge-
schafft oder angepasst werden müssen,
sei die Schwierigkeit aufgetaucht, die mit
einem bestimmten Mandat verbundenen
Ressourcen zu ermitteln, weshalb die Über-
prüfung ihren Zweck nicht erfüllen könne.
Das Online-Mandatsverzeichnis wird als
nützlich angesehen und soll weitergeführt
werden. Im Übrigen werden alle UN-Or-
gane aufgefordert, die Durchführung ihrer
Mandate zu verbessern (A/RES/62/278).

Am vorletzten Tag der 62. Tagung ei-
nigte sich die Generalversammlung, nach
dramatischem Sitzungsverlauf, auf die
Aufnahme zwischenstaatlicher Verhand-
lungen in informellen Plenarsitzungen
zum Thema Reform des Sicherheitsrats bis
spätestens 29. Februar 2009. Die Arbeits-
gruppe zur Reform des Sicherheitsrats soll
vor Ende der 63. Tagung einen Bericht
mit etwaigen einvernehmlichen Empfeh-
lungen vorlegen (A/DEC/62/557).

Abrüstung

Im Bereich Abrüstung wurden insgesamt
48 Resolutionen und fünf Beschlüsse ver-
abschiedet. Darin wurden überwiegend
die seit Jahren erhobenen Forderungen
bekräftigt. Darunter befand sich die drin-
gende Aufforderung an alle Staaten, das
Umfassende Teststoppabkommen zu ra-
tifizieren, damit es in Kraft treten kann.
Ebenso dringend gefordert wurde, wirk-
same internationale Vereinbarungen zu

schaffen, die Nichtkernwaffenstaaten ge-
gen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen absichert. Nicht
zuletzt wurden alle Staaten, die diesen
Schritt noch nicht getan haben, aufgefor-
dert, dem Nichtverbreitungsvertrag bei-
zutreten, namentlich Indien, Israel und
Pakistan. Als einzige neue Resolution wur-
de ein Text verabschiedet, der praktische
Schritte zur Herabsetzung der Einsatzbe-
reitschaft der Kernwaffensysteme fordert
(A/RES/62/36). Ziel solle sein, bei allen
Kernwaffen den hohen Bereitschaftsgrad
aufzuheben, um das Risiko eines unbeab-
sichtigten oder zufälligen Einsatzes zu ver-
hindern. Weitere Resolutionen befassten
sich wie üblich mit Fragen der nuklearen
Abrüstung, der Verhütung des Wettrüs-
tens im Weltraum und kernwaffenfreien
Zonen. 

Haushalt

Buchstäblich in letzter Minute konnte sich
die Generalversammlung nach langen
schwierigen Debatten am letzten Sitzungs-
tag des Jahres 2007 auf den ordentlichen
Zweijahreshaushalt 2008/2009 einigen.
Die USA stimmten als einziges Mitglieds-
land dagegen. Die Staatenvertreter billig-
ten ein Budget von 4,171 Milliarden US-
Dollar (A/RES/62/237 A–C). Es lag da-
mit um rund 340 Millionen US-Dollar
höher als das Budget für den vergangenen
Zweijahreszeitraum (Ausführlich dazu:
Thomas Thomma, VN, 3/2008, S. 130f.).
Für den Jahreszeitraum 1. Juli 2008 bis 30.
Juni 2009 wurde für 15 Friedenssiche-
rungseinsätze ein Budget von insgesamt
sieben Milliarden US-Dollar in einzelnen
Resolutionen bewilligt (GA/10724 v.
20.6.2008) – und damit erneut ein Re-
kord aufgestellt. Für die Sanierung des
Amtssitzes in New York (Capital Master
Plan) genehmigte das Gremium für den
Zweijahreszeitraum 2008/2009 den Be-
trag von 992,8 Millionen US-Dollar.

Übereinkommen, Vereinbarungen
und Strategien

Die Generalversammlung empfahl den
Mitgliedstaaten 19 Artikel über den di-
plomatischen Schutz, die von der Völker-
rechtskommission ausgearbeitet worden
waren, zur Beachtung und bat um Stel-
lungnahmen. Die Frage, ob aus den Arti-
keln ein Übereinkommen wird, soll bis zur
65. Tagung im 6. Hauptausschuss (Rechts-
fragen) entschieden werden (A/RES/62/67,

Anlage). Gleiches gilt für die ebenfalls 19
Artikel zur Verhütung grenzüberschrei-
tender Schäden durch gefährliche Tätig-
keiten. Auch sie sollen bis zur 65. Tagung
von den Mitgliedstaaten dahingehend über-
prüft werden, ob sie in ein Übereinkom-
men überführt werden können (A/RES/
62/68, Anlage).

Zum Schutz der Wälder einigte sich
die Generalversammlung auf eine ›Nicht
rechtsverbindliche Absprache über alle
Arten von Wäldern‹. Darin werden die
Mitglieder der Leitungsgremien der Mit-
gliedorganisationen der Waldpartnerschaft
eingeladen, die Durchführung der Abspra-
che zu unterstützen. Das Waldforum der
Vereinten Nationen soll zu diesem Zweck
der Waldpartnerschaft Orientierungshil-
fen geben. Außerdem sollen freiwillige fi-
nanzielle Beiträge an den Treuhandfonds
für das Waldforum der Vereinten Na-
tionen entrichtet werden (A/RES/62/98,
Anlage).

Aufgrund der zahlreichen gemeldeten
Fälle von sexueller Ausbeutung durch
UN-Bedienstete in den letzten Jahren hat
die Generalversammlung die ›Umfassende
Strategie der Vereinten Nationen für Hil-
fe und Unterstützung für Opfer sexueller
Ausbeutung und sexuellem Missbrauchs
durch Bedienstete der Vereinten Nationen
und zugehöriges Personal‹ verabschiedet
(A/RES/62/214, Anlage). Zur Durchfüh-
rung der Strategie soll eine Koordinie-
rungsstelle innerhalb der UN eingerich-
tet werden.

Sozialfragen und Menschenrechte

Ein großer Erfolg ist, dass es der Gene-
ralversammlung nach zweitägiger hefti-
ger Debatte gelungen war, eine Resoluti-
on über ein Moratorium für die Anwen-
dung der Todesstrafe durchzubringen. In
Resolution 62/149 werden alle Staaten,
die noch an der Todesstrafe festhalten,
aufgefordert, ein Moratorium für Hin-
richtungen in Kraft zu setzen, mit dem
Ziel, die Todesstrafe abzuschaffen. Die
Abstimmung ging mit 104 Stimmen, 54
Gegenstimmen und 29 Enthaltungen zu-
gunsten des Moratoriums aus. Eingebracht
hatte die Resolution die Europäische
Union, unter Federführung Italiens, und
60 weitere Staaten. Sie kann auch des-
halb als Erfolg für den Schutz der Men-
schenrechte angesehen werden, weil ent-
sprechende Initiativen in der Vergangen-
heit bereits zweimal gescheitert waren.
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Die Generalversammlung verabschiedete
des Weiteren drei Resolutionen zum The-
ma Gewalt gegen Frauen: eine allgemeine
zur Beseitigung aller Formen der Gewalt
gegen Frauen (A/RES/62/133), eine zur
Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
(A/RES/62/132) und eine zu Vergewalti-
gung und andere Arten sexueller Gewalt
insbesondere in Konfliktsituationen (A/
RES/62/134). Es wurden vier Resolutio-
nen zur Menschenrechtssituation in ein-
zelnen Ländern verabschiedet. Wie schon
im Vorjahr behielt die Generalversamm-
lung die Resolutionen zu Belarus, Iran,
Myanmar und Nordkorea bei. Es kamen
keine neuen hinzu.

Verwaltung

In der Anlage zu Resolution 62/236
wurde der Stellenplan für das Sekreta-
riat für den Zeitraum 2008–2009 verab-
schiedet. Demnach wurden 9929 Stellen
bewilligt, darunter 29 Untergeneralsekre-
tärsposten sowie 25 Posten als Beigeord-
nete Generalsekretäre. Im gesamten hö-
heren Dienst und auf den oberen Füh-
rungsebenen arbeiten damit nun insge-
samt 4337 Personen. Die Zahl stieg im
Vergleich zu 2006–2007 um 292 Stellen.
Der Zuwachs erklärt sich aus der Re-
form der Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze, in deren Rahmen die neu-
en Stellen bewilligt worden waren (siehe
A/RES/61/279).

Internationale Jahre und Tage

Die Generalversammlung verabschiedete
im Laufe der 62. Tagung eine Dekade,
zwei Internationale Jahre und vier Inter-
nationale Tage. Die Dekaden, Jahre und
Tage sollen dazu dienen, auf ein bestimm-
tes Thema aufmerksam zu machen und
Maßnahmen rund um dieses Thema zu
initiieren. In Resolution 62/205 verkün-
dete die Generalversammlung die Zweite
Dekade der Vereinten Nationen für die
Beseitigung der Armut. Sie beginnt im Jahr
2008 und endet 2017. Damit trägt die
Generalversammlung dem Umstand Rech-
nung, dass am Ende der ersten Dekade
(1997–2006) zwar Fortschritte bei der
Verringerung der Armut erzielt worden
waren, diese aber ungleichmäßig waren
und die Zahl der Armen in vielen Ländern
gestiegen ist. Mit der Dekade soll auch
die Erreichung der die Armut betreffen-
den Millenniums-Entwicklungsziele unter-
stützt werden. 

Aus Anlass des 60. Jahrestags der Ver-
abschiedung der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte beschloss die Gene-
ralversammlung, das am 10. Dezember
2008 beginnende Jahr zum Internationa-
len Jahr des Menschenrechtslernens zu
erklären (A/RES/62/171). Zum Ende des
Jahres soll auf der 64. Tagung eine Son-
dersitzung einberufen werden, um die un-
ternommenen Aktivitäten der Mitglied-
staaten, UN-Organisationen und sonsti-
gen Organisationen zu evaluieren. Das Jahr
2009 wurde zum Internationalen Jahr der
Astronomie erklärt und der UNESCO
die Federführung für das Jahr übertragen
(A/RES/62/200). 

Zum Internationalen Tag der Demo-
kratie wurde der 15. September erklärt.
Anlass ist der 20. Jahrestag der ersten In-
ternationalen Konferenz der neuen oder
wiederhergestellten Demokratien im Jahr
2008 (A/RES/62/7). Ab der 63. Tagung
soll jedes Jahr der 20. Februar als Welttag
der sozialen Gerechtigkeit begangen wer-
den (A/RES/62/10). Der 25. März wird ab
dem Jahr 2008 zusätzlich zu dem Ge-
denktag der UNESCO jedes Jahres als In-
ternationaler Tag des Gedenkens an die
Opfer der Sklaverei und des transatlanti-
schen Sklavenhandels begangen werden.
Zum Welttag der Aufklärung über Autis-
mus wurde ab 2008 der 2. April erklärt
(A/RES/62/139).

Wahlen und Ernennungen

Die wichtigste Wahl der 62. Tagung fand
im Juni 2008 statt: der Posten des Präsi-
denten der Generalversammlung. Er wird
traditionell drei Monate vor Amtsantritt
für ein Jahr gewählt. Das Vorschlagsrecht
für Kandidaten rotiert zwischen den Re-
gionalgruppen; im Jahr 2008 lag es bei
der Gruppe der lateinamerikanischen und
karibischen Staaten. Für den Vorsitz der
63. Generalversammlung wurde am 4.
Juni 2008 per Akklamation der 75-jähri-
ge Nicaraguaner Miguel d’Escoto Brock-
mann gewählt. Des Weiteren wurde, wie
jedes Jahr, die Hälfte der nichtständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats für eine zwei-
jährige Amtszeit neu gewählt. Die neuen
nichtständigen Mitglieder vom 1. Januar
2008 bis 1. Januar 2010 sind Burkina Fa-
so, Costa Rica, Kroatien, Libyen und Viet-
nam. Der Deutsche Achim Kassow wur-
de für eine am 31. Dezember 2010 en-
dende dreijährige Amtszeit zum Mitglied
des Anlageausschusses ernannt. Dieser aus

neun Mitgliedern bestehende Ausschuss
soll den Generalsekretär bei Investitionen
aus Mitteln des Gemeinsamen Pensions-
fonds der Vereinten Nationen beraten.

Sechs neuen Organisationen wurde der
Beobachterstatus in der Generalversamm-
lung gewährt, darunter die Eurasische
Entwicklungsbank, die Konferenz über
Zusammenarbeit und vertrauensbilden-
de Maßnahmen in Asien und der Koope-
rationsrat der Arabischen Golf-Staaten.
Damit stieg die Zahl der Organisationen
mit Beobachterstatus bei der Generalver-
sammlung auf 71. Zu den Organisatio-
nen, mit denen die Generalversammlung
eine Kooperation eingeht, zählte dieses
Mal nur die Eurasische Wirtschaftsgemein-
schaft (A/RES/62/79).

Verschiedenes

In Resolution 62/244 dankt die General-
versammlung Russland, das sich bereit er-
klärt hat, Gastgeber für eine für das Jahr
2009 geplante Weltkonferenz auf hoher
Ebene (Ministerebene) über Straßenver-
kehrssicherheit zu sein. Am 13. Dezem-
ber 2007 verabschiedete die Generalver-
sammlung auf einer Gedenk-Plenartagung
auf hoher Ebene eine Erklärung zur Wei-
terverfolgung der Ergebnisse der Sonder-
tagung über Kinder. Darin verpflichteten
sich die Staaten, die Welt für junge Men-
schen sicherer zu machen, indem sie mehr
Mittel und sektorübergreifende Maßnah-
men bereitstellen, verstärkt international
zusammenarbeiten und zielgerichtetere
Partnerschaften mit den Medien und dem
Privatsektor eingehen. Die Generalver-
sammlung verabschiedete eine Ergänzung
zum Weltaktionsprogramm für die Jugend
bis zum Jahr 2000 und danach (A/RES/
62/126, Anlage). Samoa zählt mit Reso-
lution 62/97 nicht mehr zu den am we-
nigsten entwickelten Ländern. Auf Initi-
ative der Karibischen Gemeinschaft soll
in den Räumlichkeiten der Vereinten Na-
tionen ein ständiges Mahnmal als Zei-
chen der Anerkennung der Tragödie und
der anhaltenden Folgen des transatlanti-
schen Sklavenhandels eingerichtet wer-
den. Bezahlt werden soll das Mahnmal aus
einem Treuhandfonds (A/RES/62/122).

Resolutionen und Beschlüsse der 62. Tagung der Ge-
neralversammlung, Band I: Resolutionen, Band II: Be-
schlüsse, 18. September bis 22. Dezember 2007, Band
III: Beschlüsse und Resolutionen, 13. Dezember 2007
bis 15. September 2008, Generalversammlung, Offi-
zielles Protokoll, 62. Tagung, Beilage 49 (A/62/49).
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Menschenrechtsrat:
Tagungen 2008 
■ Umstrittene Ländermandate
■ Fakultativprotokoll zum Sozialpakt  

verabschiedet
■ UPR im ersten Jahr

Theodor Rathgeber

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Theodor

Rathgeber, Menschenrechtsrat: Tagungen 2007, VN,

2/2008, S. 82ff., fort.)

Im Jahr 2008 konnte der Menschenrechts-
rat der Vereinten Nationen (MRR) erst-
mals verstärkt in die inhaltliche Arbeit ein-
steigen und musste sich nicht mehr über-
wiegend mit institutionellen Fragen be-
fassen. Der aus 47 Mitgliedern bestehen-
de MRR traf sich im Jahr 2008 zu drei re-
gulären Tagungen und drei Sondertagun-
gen. Die regulären Tagungen fanden statt:
7. Tagung: 3.–28.3. und 1.4.2008; 8. Ta-
gung: 2.–18.6. 2008; 9. Tagung: 8.–26.9.
2008. Die Sondertagungen fanden statt:
6. Sondertagung zu Israel/Gaza: 23.–24.
1.2008; 7. Sondertagung zum Recht auf
Nahrung und die Welternährungskrise:
22.5.2008; 8. Sondertagung zur Men-
schenrechtssituation im Osten der Demo-
kratischen Republik Kongo: 28.11. und 1.
12.2008. Das mit Gründung des MRR
eingeführte Verfahren der Allgemeinen
Periodischen Überprüfung (Universal Pe-
riodic Review – UPR) wurde im Jahr 2008
zum ersten Mal durchgeführt. In drei zwei-
wöchigen Tagungen wurden insgesamt
48 Staaten einer Überprüfung ihrer Men-
schenrechtspolitik durch die Mitgliedstaa-
ten unterzogen. Ebenfalls zum ersten Mal
tagte der neue Beratende Ausschuss (vgl.
den Bericht von Norman Weiß, Beraten-
der Ausschuss, 1. Tagung 2008, VN, 6/
2008, S. 271f.)

Sondermechanismen

Thematische Mandate

Die Überprüfung der aus der Zeit der
Menschenrechtskommission (MRK) stam-
menden Mandate der Sondermechanis-
men (Special Procedures) konnte im Jahr

Sozialfragen und
Menschenrechte

2008 abgeschlossen werden. Bei dieser
Überprüfung kam es im Bereich der the-
matischen Mandate in der Regel zur je-
weils einvernehmlichen Verlängerung um
drei Jahre (Liste der Mandatsträger onli-
ne unter der Rubrik ›Übersichten‹, http://
www.dgvn.de/zeitschrift.html). Die übli-
chen Vorbehalte westlicher Staaten gab
es gegen die Mandate zu den Auswirkun-
gen der Auslandsverschuldung oder zur
internationalen Solidarität. Das Mandat
zur Auslandsverschuldung wurde umbe-
nannt (A/HRC/RES/7/4). Solche Abstim-
mungen – wie auch die zu den besetzten
palästinensischen und arabischen Gebie-
ten – haben in der Regel ein Ergebnis von
31 bis 34 Ja-Stimmen und 13 bis 15 Nein-
Stimmen oder Enthaltungen. Heftig um-
stritten war das Mandat zum Recht auf
freie Meinungsäußerung. Pakistan als
Sprecher der Organisation der Islamischen
Konferenz (OIC) hatte auf einen Zusatz
zum bestehenden Mandat gedrungen.
Demnach sollten künftig auch Beispiele
untersucht werden, die die Diffamierung
von Religionen zu verhindern trachten
oder verhindert haben. Dies wurde allge-
mein als Bruch des bisherigen Ansatzes
interpretiert, mittels Mandat der Sonder-
mechanismen das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung möglichst auszuweiten
und gerade nicht einzuschränken. Die
Abstimmung über den Zusatz fiel mit 27
Ja-, 17 Nein-Stimmen und drei Enthal-
tungen zugunsten der Einschränkung aus
(A/HRC/7/L.39). Die Schlussabstimmung
über das Mandat (A/HRC/RES/7/36) er-
gab 32 Ja-Stimmen und 15 Enthaltungen.

Ländermandate

Die Ländermandate werden zunehmend
in den Bereich der technischen Hilfe ver-
lagert. Im Einvernehmen mit der entspre-
chenden Regierung erfolgt dies im Rat in
aller Regel im Konsens; so bei Burundi,
Haiti, Liberia und Somalia. Wobei Ägyp-
ten als Sprecher der Gruppe der afrikani-
schen Staaten und Kuba als Sprecher der
Bewegung der Blockfreien alles unternah-
men, um die Regierungsvertreter aus Bu-
rundi zu einer Ablehnung zu bewegen.
Dies glückte nicht ganz, da die Regierung
Burundis an Finanzmitteln aus dem Be-
reich technische Hilfe durchaus Interesse
besaß. So wurde das Ländermandat ver-
längert, aber – als Zugeständnis an Ägyp-
ten – nur bis die Regierung eine unab-
hängige nationale Menschenrechtskom-

mission eingerichtet hat (A/HRC/RES/9/
19). Das Mandat zu Liberia wurde nicht
verlängert, die anstehende Arbeit soll das
Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte (OH-
CHR) erledigen und darüber berichten
(A/HRC/RES/9/16). Hier galt das Zuge-
ständnis der Regierung und ihren Bemü-
hungen um einen demokratischen und
rechtsstaatlichen Aufbau des Landes.

In Fällen unkooperativer Staaten, wie
der Demokratischen Republik Kongo oder
Sudan, werden um der Einigkeit Willen
die Mandate eingeschränkt. Bei Kongo er-
wirkte eine Ländermehrheit vor allem aus
afrikanischen und asiatischen Staaten zu-
sammen mit menschenrechtsunfreundli-
chen Staaten wie Russland in den Ver-
handlungen eine Beendigung des Länder-
mandats und ersetzte dieses durch Prüf-
aufträge an vier thematische Mandate (A/
HRC/RES/7/20). Als Ergebnis der 8. Son-
dertagung des MRR zu den Ereignissen
im Osten Kongos wurden weitere thema-
tische Mandate zur Überprüfung bestimmt
(A/HRC/S-8). Dass allein aufgrund der
zusätzlichen Bürde für die Mandatsträge-
rinnen und -träger und deren vollen Ter-
minkalendern de facto nicht alle nach
Kongo würden reisen können, darf als er-
wünschter Nebeneffekt und Kalkül unter-
stellt werden. In der Tat war es von ins-
gesamt sieben Mandatsträgern bislang nur
dem Beauftragten des UN-Generalsekre-
tärs für die Menschenrechte Binnenver-
triebener Walter Kälin möglich, Anfang
2009 Kongo zu besuchen.

Im Fall Sudans musste die Resolution
zur Verlängerung des Ländermandats bis
Dezember 2008 (A/HRC/RES/7/16) mit
ungerechtfertigtem Lob für die Regierung
ausgestattet werden. Bis heute sind zen-
trale – und bei politischem Willen um-
setzbare – Empfehlungen mehrerer Son-
derberichterstatter nicht erfüllt worden;
wie etwa die Entwaffnung der Milizen oder
ein Ende der Bombardierungen ziviler Ein-
richtungen. Wenngleich auch bei der schon
im September 2008 vorgenommenen, wei-
teren Verlängerung des Mandats zu Su-
dan auf wesentliche Elemente der Bewer-
tung verzichtet wurde, gelang die Verlän-
gerung nur um ein halbes Jahr, bis Juni
2009 (A/HRC/RES/9/17), mit Tendenz zur
gänzlichen Auflösung.

Eine weitere Gruppe von Ländern, zu
denen es Ländermandate gibt, sind sol-
che, die wenige bis keine Verbündete ha-
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Hinrichtungen (Philip Alston) wurden
gleich von mehreren Ländern unter Ver-
weis auf den Verhaltenskodex in Zweifel
gezogen (Ägypten, Algerien, Bangladesch,
Indien, Indonesien, Pakistan, die Philip-
pinen, Russland und Sri Lanka). Die Ver-
suche zur Maßregelung unabhängiger,
kritischer Geister sind in vollem Gange.
Die Kritik an den beiden Sonderbericht-
erstattern zum Anlass nehmend, legten Pa-
kistan und Ägypten eine Resolution vor,
Mandatsträger nicht mehr automatisch
für eine zweite Amtszeit zu berufen, so-
weit kein Bruch mit dem Mandat vorliegt
und sie dies selber wollen. Eine förmliche
Beschlussfassung mittels einer Resolution
konnte durch einen Kompromissvorschlag
des Präsidenten des Menschenrechtsrats
vermieden werden, den dieser im Rahmen
seiner Befugnis, Mandatsträger zu beru-
fen, anwenden will. Die Formulierung,
dass dem Präsidenten Informationen zu-
gänglich gemacht werden können, die
Zweifel an der Einhaltung des Verhaltens-
kodex nähren, rief jedoch sogleich Jorda-
nien auf den Plan, davon in Bezug auf No-
wak Gebrauch machen zu wollen.

Erfolge

Als uneingeschränkter Erfolg kann die Ver-
abschiedung des Fakultativprotokolls zum
Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte gewertet
werden, das ein Individualbeschwerdever-
fahren schafft (A/HRC/RES/8/2). Eben-
falls als Erfolg gilt die Einrichtung des
neuen Mandats zu Trinkwasser und sani-
täre Einrichtungen (A/HRC/RES/7/22) so-
wie der Auftrag an das OHCHR, bis
März 2009 eine Studie über Menschen-
rechte und Klimawandel vorzulegen (be-
reits verfügbar als A/HRC/10/61). Die
größten Vorbehalte gegenüber den drei
Resolutionen hatten Großbritannien und
Kanada.

Einen gewissen Erfolg stellte auch die
Erweiterung des Mandats zu Menschen-
rechten und transnationalen Konzernen
dar (A/HRC/RES/8/7). Der Sonderbeauf-
tragte des UN-Generalsekretärs John Rug-
gie soll nun genauer untersuchen, worin
die Verpflichtung des Staates zum Schutz
und die Verantwortung der Privatwirt-
schaft zur Achtung von Menschenrechten
liegt und wie der Zugang zu Rechtsmit-
teln und Entschädigung auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene ver-
bessert werden könnte. Die Börsenspeku-

lationen im Jahr 2008 mit Nahrungsmit-
teln und Biotreibstoffen hatte offensicht-
lich das Bedürfnis vieler Staaten befördert,
Richtlinien erarbeiten zu lassen. Wenn-
gleich der Sonderbeauftragte nach wie vor
wenig Neigung verspürt, normative Re-
gelungen oder gar einen Beschwerdeme-
chanismus vorzuschlagen.

Inhaltliche Schwerpunkte

Im Vorfeld der für den 20. bis 24. April
2009 in Genf angesetzten Nachfolgekon-
ferenz zur Weltkonferenz gegen Rassis-
mus von Durban spielten die Themen Ras-
sismus, verwandte Arten der Diskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit, die Behand-
lung von Migranten und Flüchtlingen und
der Generalverdacht gegen Muslime un-
ter dem Stichwort ›Diffamierung von Re-
ligionen‹ eine herausgehobene Rolle (A/
HRC/RES/7/19 zur Diffamierung von Re-
ligionen; A/HRC/RES/7/33 zu Maßnah-
men gegen Rassismus). 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt
bildete die Nahrungsmittelkrise in Asien,
Afrika und Lateinamerika, hervorgerufen
durch hohe Preise bei Grundnahrungs-
mitteln wie Reis, Mais und Weizen. Im
Mai 2008 hielt der MRR dazu eine Son-
dertagung ab (A/HRC/S-7/1 und Nachfol-
geresolution A/HRC/RES/9/6). Bemer-
kenswert war eine Initiative Ägyptens,
den Schutz der Menschenrechte von Zivi-
listen in bewaffneten Konflikten sicher-
zustellen. Die im Konsens verabschiedete
Resolution (A/HRC/RES/9/9) erwuchs
zwar aus dem Gaza-Konflikt, enthält aber
das Potenzial, zum zukünftigen Standard
zu werden.

Institutionelle Arbeit

Die zunehmende staaten- und immer we-
niger auf unabhängiges, unbequemes Ex-
pertum orientierte Ausrichtung des MRR
spiegelte sich auch bei der Besetzung des
Beratenden Ausschusses (Advisory Com-
mittee) wider; dem Nachfolger der ehe-
maligen Unterkommission der MRK. In
drei der fünf Regionalgruppen entsprach
die Anzahl der Kandidatinnen und Kan-
didaten exakt der Anzahl der Plätze (Stich-
wort ›clean slates‹). Ein Wettbewerb war
hier nicht erwünscht. Die Kandidaten aus
den Regionalgruppen Osteuropa und den
westlichen Staaten erreichten ebenfalls be-
reits im ersten Wahlgang das Quorum der
einfachen Mehrheit. Erfreulich aus deut-
scher Sicht war die Wahl von Wolfgang

ben: Myanmar und Nordkorea. Hier kann
ein Ländermandat selbst mit einer Rüge
an der Regierungsführung entweder im
Konsens (Myanmar, A/HRC/RES/7/32)
oder in einer Kampfabstimmung durch-
gesetzt werden (Nordkorea, A/HRC/RES/
7/15). Insgesamt nutzen die wortführen-
den Staaten Ägypten, China, Kuba, Pakis-
tan und Russland jede Möglichkeit, um
Ländermandate mit kritischer Bewertung
der Regierungsführung ganz abzuschaffen.

Dazu passt, dass der Menschenrechts-
rat bislang nicht in der Lage war, zu gra-
vierenden Menschenrechtsverletzungen,
etwa in Äthiopien, Afghanistan, Belarus,
Eritrea, Irak, Iran, Kolumbien, den Phi-
lippinen, Russland, Sri Lanka, Simbabwe
oder Somalia, politische Stellungnahmen
abzugeben. Durch kritische Beiträge der
USA, Australiens und mehrerer nicht-
staatlicher Organisationen (NGOs) kam
es während der 7. Tagung zum Thema
›Lage in Tibet‹ immerhin zu einer profun-
den Verstimmung der chinesischen Dele-
gation. Dass nichts über die Verstimmung
Hinausgehendes zustande kam, lag aller-
dings nicht allein an den Hardlinern Ägyp-
ten, China, Kuba, Pakistan und Russland
und deren Gefolgschaft, sondern auch da-
ran, dass beispielsweise kein westlicher
Staat sich berufen fühlt, allein über die
Lage der Menschenrechte in Irak zu spre-
chen, geschweige denn Maßnahmen des
Rates zu fordern. Der Applaus Frank-
reichs für die ›ermutigende‹ Menschen-
rechtspolitik der Regierung in Tunesien
im Rahmen des UPR-Verfahrens ist mit
menschenrechtlichen Standards ebenfalls
nicht zu erklären. Der Reflex auf solche
zwiespältigen Vorgehensweisen besteht
unter anderem darin, dass sich zum Ta-
gesordnungspunkt 4: ›Situationen, die ei-
ne dringende Befassung des Menschen-
rechtsrats erfordern‹ zunehmend fast nur
noch westliche Staaten zu Wort melden.
Auch Länder aus Lateinamerika und der
Karibik beteiligen sich so gut wie nicht
mehr an dieser Debatte.

Verhaltenskodex

Alle Mandate der Sondermechanismen
unterliegen dem seit dem Jahr 2007 gel-
tenden Verhaltenskodex (Code of Con-
duct). Insbesondere profilierte Mandats-
trägerinnen und -träger bekommen dies
immer häufiger zu spüren. Die Berichte
der Sonderberichterstatter zu Folter (Man-
fred Nowak) und zu außergerichtlichen
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Heinz (Deutsches Institut für Menschen-
rechte).

Im Laufe des Jahres 2008 tagte darüber
hinaus das Sozialforum, das sich vor al-
lem mit Armut, internationalen Faktoren
wie Außenverschuldung, die Rolle trans-
nationaler Konzerne, Klimawandel und
Auswirkungen auf Migration sowie Er-
nährungssicherheit beschäftigte. Der Ex-
pertenmechanismus für die Menschen-
rechte der indigenen Völker erörterte ne-
ben der zukünftigen Tagesordnung vor al-
lem das Einbringen indigener Interessen in
die Durban-Nachfolgekonferenz und die
Umsetzung des Rechts auf Bildung in in-
digenen Gemeinschaften. Das Forum für
Minderheitenfragen steht unter besonde-
rer Beobachtung von Staaten wie China,
die jede Möglichkeit unterbinden wollen,
dass Delegierte von unbotmäßigen Min-
derheiten offiziell im Rahmen einer MRR-
Institution auftreten. Insgesamt leiden alle
diese Einrichtungen darunter, dass sie oh-
ne expliziten Auftrag des Rates eigentlich
nicht arbeiten, nicht selbst initiativ wer-
den dürfen.

Eine Neuerung wird es – soweit die Fi-
nanzen dies zulassen – aller Wahrschein-
lichkeit nach in der institutionellen An-
bindung des Rates an das OHCHR ge-
ben. Im Beschluss vom September 2008
(A/HRC/DEC/9/103) schlägt der MRR
der UN-Generalversammlung vor, zukünf-
tig ein eigenständiges Sekretariat des Ra-
tes zu führen und sich nicht mehr mit dem
völlig überlasteten Personal des Amtes des
Hohen Kommissars zu behelfen. Die Ent-
scheidung ist allerdings auch Ausdruck des
Misstrauens vieler Staaten gegenüber dem
OHCHR, ob dessen Personal den staaten-
orientierten Ansatz dieser Länder zur Ge-
nüge verinnerlicht.

UPR im ersten Jahr

Das im ersten Jahr durchgeführte Verfah-
ren der Allgemeinen Periodischen Über-
prüfung (UPR) erlaubt mit relativ gerin-
gem Aufwand, sich mittels der schriftli-
chen Berichte und der dokumentierten
Stellungnahme des Staates einen umfas-
senden Überblick über die Menschen-
rechtslage im betreffenden Land sowie die
Regierungspolitik zu verschaffen. Selbst-
redend gab es viel gegenseitiges Schulter-
klopfen und vage Versprechungen. Indo-
nesische NGOs sprachen von ›Universal
Periodic Rethoric‹ (in Anspielung auf ›Uni-
versal Periodic Review‹), und der inter-

aktive Dialog (Anhörung) zu Tunesien
war schlicht eine Farce. Es gelangen je-
doch auch einige wenige Beispiele guter
UPR-Praxis, allen voran die selbstkritische
Darstellung Finnlands und die transpa-
rente Argumentation seitens der Schweiz
oder Großbritanniens. Es sollte nicht ver-
gessen werden, dass es in der MRK un-
denkbar gewesen wäre, ein Land wie
Großbritannien einer dreistündigen An-
hörung über die Lage der Menschenrech-
te zu unterziehen. 

Überzeugend waren auch Marokko
und Bahrain, da die Delegationen die Ab-
sicht äußerten, unabhängige nationale
Menschenrechtskommissionen gründen
und dafür die internationale Unterstützung
in Anspruch nehmen zu wollen. Andere
Länder mit ähnlich kritikwürdiger Men-
schenrechtslage reagierten hier deutlich
verhaltener. Die von den Staaten dem
UPR-Verfahren zugemessene Bedeutung
schlug sich auch darin nieder, dass alle
47 Mitgliedstaaten des Menschenrechts-
rats und weit über 100 andere Staaten-
vertreter sich in den Anhörungen zu Wort
meldeten, Fragen stellten und Empfehlun-
gen abgaben. Zu den aktivsten Teilneh-
mern am Dialog gehören die Delegatio-
nen aus Großbritannien und Kanada.

Bewertung und Ausblick

Die Versuche seitens Pakistans und der
OIC, Ägyptens und der Liga der arabi-
schen Staaten sowie Kubas und der Be-
wegung der Blockfreien, eine restriktive,
staatenorientierte Auslegung der MRR-
Institutionen und -Regeln durchzusetzen,
beschränken sich nicht auf die Gängelung
der Sondermechanismen. Im Bemühen,
kritische Bewertungen der Regierungsfüh-
rung einzudämmen, kommen auch das
OHCHR und seine Unabhängigkeit regel-
mäßig unter Beschuss. Darüber hinaus
mehren sich die Eingriffe, den Vortrag von
NGOs bei missliebigen Stellungnahmen
durch einen Antrag zur Geschäftsordnung
zu unterbrechen. Ägypten, China und Pa-
kistan griffen wiederholt zu dieser Taktik.
Der Vertreter Ägyptens scheute sich nicht,
bei einer der Gelegenheiten zu argumen-
tieren, die Stellungnahmen der NGOs sei-
en zwar nicht regelwidrig, da sie sich aber
wiederholten, seien sie eine Zeitverschwen-
dung und sollten daher beendet werden.
Der Vertreter Bangladeschs regte an, auch
für NGOs einen Verhaltenskodex zu ent-
wickeln. In solchen Momenten fällt es

schwer daran zu glauben, der MRR könne
jemals seiner Aufgabe vollends gerecht
werden.

Sind die Tage also vorbei, als von Wa-
shington, Brüssel oder anderen westlichen
Hauptstädten Initiativen zu Menschen-
rechten ausgingen? Bestimmen die Staa-
ten mit fragwürdiger Menschenrechtsbi-
lanz die Tagesordnung, wie etwa Kenneth
Roth von Human Rights Watch fragt?
Nicht immer: Staaten wie Gabun, Ghana,
Sambia und auch Indonesien zeigen sich
am Auf- und Ausbau nationaler Men-
schenrechtsinstitutionen sowie an men-
schenrechtlicher Kompetenzbildung inner-
halb ihrer staatlichen Verwaltung interes-
siert. Botswana, Liberia, Nigeria und Sier-
ra Leone kritisieren die Lage der Men-
schenrechte in afrikanischen Ländern. In
Asien sind es in jüngerer Zeit Thailand,
Südkorea und Japan. Zusammen mit Län-
dern aus Lateinamerika und der Karibik
ergibt dies auch im MRR eine kritische
Masse, um Blockaden zu überwinden.

Die Europäische Union müsste aller-
dings ihre schwerfälligen Entscheidungs-
findung überwinden, ihren Einfluss auch
in den Hauptstädten wichtiger Staaten wie-
der geltend machen und einen glaubwür-
digen Weg finden, Menschenrechtsverlet-
zungen in allen Teilen der Welt öffentlich
zu benennen und auf Abhilfe zu drängen.

Notwendig ist zudem ein anderer Nord-
Süd-Dialog. Gute Regierungsführung und
eine Folgenabschätzung für Programme
und Projekte aus der Sicht der Menschen-
rechte gelten zum Beispiel auch für die
Weltbank und vergleichbare internatio-
nale Finanzinstitutionen; eine Öffnung der
Fragestellungen für die Gruppe der west-
lichen Staaten im MRR analog zum Vor-
gehen beim Thema Klimawandel, bei der
Mandatsverlängerung zum Thema Men-
schenhandel (A/HRC/RES/8/12) oder zu
transnationalen Konzernen. Trotz der
schwierigen Konstellationen im Men-
schenrechtsrat könnten solche Maßnah-
men von den Ländern der westlichen Staa-
tengruppe ergriffen werden. In der sich
teils selbst verordneten Paralyse zu verhar-
ren und den Rat sich selbst zu überlassen,
wäre die schlechteste aller Optionen.

Report of the Human Rights Council, General As-
sembly, Official Records, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 53 (A/63/53), United Nations, New
York 2008; Report of the Human Rights Council on
Its Ninth Session, UN Doc. A/HRC/9/28 v. 2.12.2008.
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Ausschuss gegen Folter:
38. und 39. Tagung 2007 
■ Unterausschuss nimmt Arbeit auf
■ Inakzeptable Haftbedingungen in 

vielen Gefängnissen

Friederike Bredt

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Friederike Reck,

Ausschuss gegen Folter, 36. und 37. Tagung 2006,

VN, 3/2007, S. 119ff., fort.)

Das Übereinkommen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe
(kurz: Anti-Folter-Konvention) zählte im
Jahr 2007 145 Vertragsstaaten, drei Staa-
ten mehr als im Vorjahr, darunter Thai-
land. Dem Ausschuss gegen Folter (CAT)
stehen mit dem Berichtsverfahren (Art.
19), dem vertraulichen Prüfverfahren (Art.
20), der Staatenbeschwerde (Art. 21) und
der Individualbeschwerde (Art. 22) Instru-
mente zur Überwachung der Einhaltung
der Konvention zur Verfügung. Bis Ende
2007 hatten 56 Vertragsstaaten die Kom-
petenzen des CAT nach Art. 21 und 22 an-
erkannt, fünf weitere Staaten haben nur die
Befugnisse nach Art. 21 anerkannt, vier
Staaten die Befugnisse nach Art. 22. Der
Ausschuss besteht aus zehn unabhängigen
Sachverständigen. Er hielt im Jahr 2007
zwei turnusgemäße Tagungen ab (30.4.–
18.5. und 5.–23.11.2007).

Im November 2007 hatten 32 Staaten
das im Juni 2006 in Kraft getretene Fakul-
tativprotokoll ratifiziert. Der aufgrund des
Fakultativprotokolls eingerichtete Unter-
ausschuss zur Verhütung von Folter (Sub-
committee on Prevention of Torture – SPT)
hat im Februar 2007 seine Arbeit aufge-
nommen. Er besteht ebenfalls aus zehn un-
abhängigen Sachverständigen und ist be-
fugt, in den Vertragsstaaten des Protokolls
Haftanstalten, geschlossene Abteilungen
psychiatrischer Kliniken und ähnliche
›Orte der Freiheitsentziehung‹ zu besu-
chen und Empfehlungen zur Verhütung
von Folter in diesen Einrichtungen abzu-
geben. Die Empfehlungen sind vertraulich.
Im Jahr 2007 hielt der Unterausschuss drei
Tagungen ab. Auf der ersten Tagung leg-
te der SPT seine Arbeitsweisen fest und
richtete – zunächst für zwei Jahre – ein
Büro zu seiner Unterstützung ein. Auf der
zweiten Tagung gab er seine Besuchsplä-
ne für 2007/2008 bekannt. Demnach stan-
den in vier Staaten, die Malediven, Mau-

ritius, Paraguay und Schweden, Besuche
des SPT an. Während seiner dritten Ta-
gung trafen sich die Mitglieder des Un-
terausschusses mit denen des Anti-Folter-
Ausschusses, um die Arbeit der beiden
Gremien zu koordinieren. Der SPT be-
schloss, Benin und Mexiko für Besuche
im Jahr 2008 vorzusehen.

Ebenfalls im Berichtszeitraum verab-
schiedete der CAT die Allgemeine Bemer-
kung Nr. 2 zur Umsetzung des Art. 2 der
Konvention durch die Vertragsstaaten.
Art. 2 verlangt von den Vertragsstaaten
wirksame gesetzgeberische, verwaltungs-
mäßige, gerichtliche oder sonstige Maß-
nahmen zu treffen, um Folterungen in al-
len ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebieten zu verhindern. In der Bemerkung
unterstreicht der Ausschuss nun, dass kei-
nerlei außergewöhnliche Umstände ei-
nem Vertragsstaat als Rechtfertigung für
Folter dienen können. Die Staaten müssen
überdies alle rechtlichen oder sonstigen
Hindernisse, die der Abschaffung der Fol-
ter entgegenstehen, beseitigen.

Ferner fand ein Treffen des Anti-Fol-
ter-Ausschusses mit den Vertragsstaaten
statt, in dem die Arbeitsmethoden disku-
tiert wurden. Die Vertragsstaaten begrüß-
ten den Vorschlag der Ausschussmitglie-
der zur Reform der Berichtspflichten: Der
bisher übliche Bericht solle durch Antwor-
ten der Vertragsstaaten zu einer Themen-
liste des Ausschusses ersetzt werden.

38. Tagung

Auf seiner Frühjahrstagung hat sich der
Ausschuss gegen Folter mit dem Erstbe-
richt Japans und den periodischen Berich-
ten Dänemarks, Italiens, Luxemburgs, der
Niederlande, Polens und der Ukraine be-
schäftigt. 

Dänemark hatte seinen fünften Be-
richt vorgelegt. Der CAT hat grundsätz-
lich die Bemühungen Dänemarks, Haft-
bedingungen zu verbessern, begrüßt. Be-
sorgniserregend sei aber, dass Häftlinge,
die einer Tat gegen die Unabhängigkeit
und Sicherheit des Staates oder die Ver-
fassung und die obersten Staatsorgane
verdächtigt sind, während ihrer Untersu-
chungshaft unbegrenzt in Einzelhaft ge-
halten werden können.

Der CAT begrüßte eine Reihe von ge-
setzlichen Regelungen, die Luxemburg in
seinem fünften Bericht vorgestellt hatte.
So war am 8. September 2003 ein Gesetz
zur Verhütung häuslicher Gewalt erlas-

sen worden. Seit 1. Januar 2006 hat die
Polizei des Großherzogtums eine neue
Ethik-Charta. Der Ausschuss bedauerte
jedoch die Absicht Luxemburgs, weiter-
hin als Disziplinierungsmaßnahme zu-
zulassen, dass Häftlingen der Ausgang
verwehrt wird. Insbesondere müssten sol-
che Maßnahmen gesetzlich klar geregelt
sein. Kritisiert hat der Ausschuss ferner,
dass Asylbewerber bis zu zwölf Monate
ohne richterliche Überprüfung in so ge-
nannter Administrativhaft gehalten wer-
den könnten. 

Italien hatte seinen vierten Bericht vor-
gelegt. Der Ausschuss würdigte, dass Ita-
lien unter anderem das Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität
und das dazu gehörende Zusatzprotokoll
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels ratifiziert hat.
Der CAT merkte an, dass Italien grundle-
gende Rechte von Häftlingen nicht immer
achtet. Er kritisierte insbesondere die Re-
gelungen des Gesetzes Nr. 155/2005, wo-
nach ein Verdächtigter mit richterlicher
Zustimmung bis zu fünf Tage inhaftiert
werden darf, ohne dass ihm die Hinzuzie-
hung eines Anwalts gestattet wird. Bei Ver-
dacht der Teilnahme an terroristischen
Aktivitäten sei eine sofortige Abschiebung
ohne richterliche Überprüfung möglich.
Außerdem nahm der Ausschuss mit Be-
sorgnis Berichte von unverhältnismäßiger
Gewaltanwendung und Misshandlung
durch italienische Vollzugsbeamte zur
Kenntnis. Der CAT empfahl Italien, bei
jedem Verdacht von Misshandlung sofor-
tige Ermittlungen durch ein unabhängi-
ges Organ durchführen zu lassen.

Der Ausschuss befasste sich mit dem
vierten Bericht der Niederlande. Die Nie-
derlande haben die Definition von Folter
in die nationale Gesetzgebung aufgenom-
men. Der CAT nahm zufrieden zur Kennt-
nis, dass die Niederlande und das unter
ihrer Verwaltung stehende Aruba gesetz-
geberische Maßnahmen zur Bekämpfung
des Menschenhandels ergriffen haben. Be-
züglich der Niederlande kritisierte der
Ausschuss, dass Personen in Polizeige-
wahrsam keinen ausreichenden Zugang
zu Rechtsbeistand haben. Insbesondere
bei beschleunigten Asylverfahren nach
dem Ausländergesetz von 2000 bleibe
dem Asylbewerber zwischen seiner ers-
ten Vernehmung und der Entscheidung
über den Asylantrag zu wenig Zeit, um
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einen Anwalt zu Rate zu ziehen. Der CAT
teilte außerdem mit, dass in Aruba und
auf den Antillen die Untersuchungshaft zu
lang und die Anzahl der nicht verurteilten
Häftlinge zu hoch sei. 

Die Ukraine hatte ihren fünften Bericht
vorgelegt. Der Ausschuss begrüßte die Ko-
difizierung von Folter als Straftat durch
das neue Strafgesetzbuch vom 1. Septem-
ber 2001. Jedoch ist dem CAT von Folter
und Misshandlung von Verdächtigten
nach ihrer Gefangennahme berichtet wor-
den. Der Schutz der Verdächtigten sei un-
zureichend – insbesondere würden sie
oftmals nicht innerhalb von 72 Stunden
einem Richter vorgeführt. Auch würde
die so genannte Administrativhaft dazu
missbraucht, Verdächtigte ohne Verfah-
rensrechte bis zu 15 Tage für Ermittlun-
gen festzuhalten. Der Ausschuss drängte
die Ukraine, ihre Strafverfolgungsbehörde
zu reformieren – insbesondere die Funktio-
nen Strafverfolgung und Ermittlung bei
Foltervorwürfen voneinander zu trennen.
Außerdem gab der CAT der Ukraine auf,
ihre Maßnahmen zum Kampf gegen Men-
schenhandel und häusliche Gewalt zu ver-
stärken.

Zu den positiven Aspekten des Erst-
berichts Japans gehörte nach Ansicht des
Ausschusses, dass neue Mechanismen ge-
schaffen wurden, mit denen Gefängnisse
überwacht und den Gefangenen Be-
schwerdemöglichkeiten eingeräumt wer-
den. Begrüßt wurde auch die Durchfüh-
rung von Schulungen für Gefängnisper-
sonal, die Menschenrechtsstandards ent-
halten. Der CAT kritisierte den weiteren
Gebrauch des ›Daiyo Kangoku‹, eines Sys-
tems für die Inhaftierung von Verdäch-
tigten bis zu ihrer Verurteilung. Da zu-
gleich die Verfahrensrechte für die Haft
und für das Verhör von Verdächtigten un-
zureichend seien, bestünde die Gefahr,
dass die Unschuldsvermutung, das Recht
zu schweigen und das Recht auf Verteidi-
gung de facto ausgehebelt würden.

Anhand des vierten periodischen Be-
richts Polens ließ sich zur Zufriedenheit
des Ausschusses nachvollziehen, dass Po-
len seit seinem letzten Bericht eine Viel-
zahl internationaler Menschenrechtsüber-
einkommen und -Protokolle unterzeich-
net hat, darunter das Fakultativprotokoll
zur Anti-Folter-Konvention. Mit Besorg-
nis nahm der CAT Berichte zur Kenntnis,
denen zufolge sich geheime Haftanstal-
ten für verdächtigte Terroristen auf pol-

nischem Territorium befinden sollen. Der
Ausschuss bat Polen, ihn über den Um-
fang, die Vorgehensweise und die Ergeb-
nisse der parlamentarischen Untersuchung
zu diesem Thema zu unterrichten.

39. Tagung

Für die Wintertagung lagen dem CAT die
Berichte von Benin, Estland, Lettland,
Norwegen, Portugal und Usbekistan vor.

Lettland hatte dem Ausschuss seinen
zweiten Bericht vorgelegt. Der CAT nahm
positiv zur Kenntnis, dass der Staat zahl-
reichen internationalen Vertragswerken
beigetreten ist. Der Ausschuss bedauerte
hingegen, dass das nationale Recht Lett-
lands Folter nicht als spezifische Straftat
definiert. Auch ließe sich das Recht von
Gefangenen auf anwaltlichen Beistand in
der Praxis nicht immer realisieren – nicht
zuletzt, weil in ländlichen Gegenden nicht
ausreichend Pflichtverteidiger zur Ver-
fügung stünden. Schließlich ermahnte
der CAT Lettland, sicherzustellen, dass
Asylbewerber nur in Ausnahmefällen in-
haftiert würden und wirksame rechtliche
Mittel hätten, um die Rechtmäßigkeit
ihrer Inhaftierung überprüfen lassen zu
können.

Der Ausschuss begrüßte, dass Usbekis-
tan laut seinem dritten Bericht mit Wir-
kung zum 1. Januar 2008 die Todesstrafe
abgeschafft hat. Jedoch sind beim CAT
zahlreiche, wiederholte und schlüssige Be-
richte über systematische Folter und Miss-
handlungen, teilweise mit Todesfolge,
durch Ermittlungs- und Strafvollzugsbe-
amte eingegangen. Zudem würden sich
insbesondere seit Mai 2005 Berichte über
die Einschüchterungen, Behinderungen
und Gefangenennahmen von Vertretern
von Menschenrechtsorganisationen häu-
fen. Der Ausschuss forderte Usbekistan
auf, die Überwachung von Haftanstalten
durch unabhängige nationale und inter-
nationale Experten zuzulassen.

Positiv am vierten Bericht Estlands war,
dass das Land zahlreiche völkerrechtli-
che Verträge ratifiziert hat, darunter das
Fakultativprotokoll zur Anti-Folter-Kon-
vention sowie das II. Fakultativprotokoll
(Abschaffung der Todesstrafe) zum Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und po-
litische Rechte. Unzureichend sei aber bis-
her die Schulung von Richtern, Staatsan-
wälten und Gefängnispersonal bezüglich
der Umsetzung der Konvention. Der CAT
wiederholte seine Aufforderung, die Fol-

terdefinition im bestehenden nationalen
Recht mit der Definition in Art. 1 der
Anti-Folter-Konvention in Einklang zu
bringen.

Norwegen hatte seinen fünften Bericht
vorgelegt. Der Ausschuss begrüßte, dass
eine Institution zur Ermittlung bei Straf-
taten durch Polizisten geschaffen wurde,
die die Befugnis hat, Strafverfolgungsver-
fahren einzuleiten. Jedoch hat das Land
nach Ansicht des Ausschusses die Konven-
tion nicht ausreichend in nationales Recht
umgesetzt. Da Norwegen an den Opera-
tionen der NATO in Afghanistan teil-
nimmt, gab der CAT dem Staat auf, die
Behandlung von Gefangenen, die das nor-
wegische Militär afghanischen Behörden
übergibt, genau zu überwachen. 

Der Ausschuss zeigte sich zufrieden,
dass Portugal laut Bericht ein Gesetz er-
lassen hat, wonach Ausländer nicht in
ein Land abgeschoben werden können,
in dem Folter oder Misshandlung drohen.
Besorgniserregend sei aber, dass nach In-
formationen des Ausschusses in portu-
giesischen Gefängnissen Gewalt zwischen
Häftlingen und viele Todesfälle durch
Aids und Selbstmord zu verzeichnen sei-
en. Der CAT empfahl Portugal deshalb,
die Haftbedingungen zu verbessern, ins-
besondere indem die Gefängnisse nicht
überbelegt werden und Maßnahmen zur
Verhinderung von Selbstmord und Ge-
walt unter den Häftlingen ergriffen wer-
den.

Der Ausschuss beschäftigte sich schließ-
lich mit dem zweiten Bericht Benins. Er
begrüßte die Unterzeichnung des Fakul-
tativprotokolls zur Anti-Folter-Konven-
tion, die Verabschiedung eines Planes zur
Wiederherstellung des Rechts- und Ge-
richtssystems, Maßnahmen zur Verbes-
serung von Haftanstalten mit Hilfe des
Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen (UNDP) und den Erlass eines
Gesetzes, das die weibliche Genitalver-
stümmelung verbietet (2003). Jedoch
nahm der CAT mit Bedauern Berichte
über die Straflosigkeit von Personen, die
schwere Folter und Morde begangen ha-
ben, zur Kenntnis. Außerdem kritisierte
er ein Abkommen zwischen Benin und
den USA, wonach Benin Staatsangehörige
der USA nicht an den Internationalen
Strafgerichtshof ausliefern darf. Der CAT
legte Benin nahe, ein unabhängiges Be-
schwerdeverfahren für Folteropfer ein-
zurichten.
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Entwicklung

Am 31. März 2009 bestätigte
die UN-Generalversammlung
die Nominierung von Helen
Clark für eine vierjährige Amts-
zeit als neue Administratorin
des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen (UN
DP). Die ehemalige neuseelän-
dische Premierministerin war
am 26. März – nach einem in-
tensiven Auswahlprozess durch
ein eigens für die Besetzung
von hochrangigen Posten ein-
gesetztes Auswahlgremium –
von UN-Generalsekretär Ban
Ki-moon für den Posten vor-
geschlagen worden. Die 59-
jährige Politikwissenschaftle-
rin und Historikerin folgt im
Sommer 2009 Kemal Dervis,
der das Amt nach über drei
Jahren zum 1. März 2009 aus
persönlichen Gründen nieder-
legte. Das UNDP ist eine der
größten UN-Organisationen,
mit einem Haushalt von rund
vier Milliarden US-Dollar. Es
widmet sich der Beseitigung der
Armut und der Förderung gu-
ter Regierungsführung in Ent-
wicklungsländern. Als UNDP-
Administratorin ist Clark zu-
gleich Vorsitzende der UN-
Entwicklungsgruppe, beste-
hend aus den Leitern aller
Fonds, Programme und Abtei-
lungen der Vereinten Natio-
nen, die zu Entwicklungsfra-
gen auf Landesebene arbeiten.
Clark war von 1981 an für die
Labour-Partei Abgeordnete des
neuseeländischen Parlaments.
In dieser Zeit hatte sie vier Mi-
nisterposten inne. Erfahrungen
mit den Vereinten Nationen
hat sie jedoch kaum; sie nahm
als Regierungsvertreterin an
der 3. Weltfrauenkonferenz der
Vereinten Nationen im Jahr
1985 in Nairobi teil. 1999 ge-
wann sie die Wahl zur Premier-
ministerin, ein Amt, das sie bis

Ende 2008 bekleidete. In die-
ser Zeit setzte sie sich für eine
nachhaltige Klimapolitik und
die Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele in ihrer
Region ein. Im Januar 2008
bekam sie dafür die Auszeich-
nung ›Champions of the Earth‹
des UN-Umweltprogramms
verliehen.

Finanzen

Um die Arbeit der Arbeitsgrup-
pe zur Überprüfung des in-
ternationalen Finanzsystems
(vgl. Personalien, VN, 6/2008,
S. 278) fortzusetzen, hat der
Präsident der 63. UN-Gene-
ralversammlung Miguel d’Es-
coto Brockmann eine Sachver-
ständigenkommission zur Re-
form des Internationalen Wäh-
rungs- und Finanzsystems ein-
gerichtet. Diese hat, wie die Ar-
beitsgruppe, das Mandat, die
Ursachen der gegenwärtigen
Finanzkrise zu untersuchen, ih-
re Auswirkungen auf alle Na-
tionen einzuschätzen und adä-
quate Reformvorschläge zur
Bewältigung der Krise und Um-
strukturierung des Systems vor-
zuschlagen. Der Kommission
gehören 18 Mitglieder an, un-
ter anderem die deutsche Mi-

nisterin für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung Heidemarie Wieczorek-
Zeul. Vorsitzender ist der ame-
rikanische Wirtschaftswissen-
schaftler Joseph Stiglitz. Zwei
Tagungen der Kommission ha-
ben bereits stattgefunden. Nach
der dritten und letzten Tagung
Ende März 2009 in New York
wird d’Escoto Brockmann der
Generalversammlung einen
Abschlussbericht mit den Er-
gebnissen und Vorschlägen der
Kommission vorlegen.

Friedenssicherung

Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen Ban Ki-moon
ernannte den deutschen Diplo-
maten Michael von der Schu-
lenburg am 14. Januar 2009
zu seinem Exekutivbeauftrag-
ten des Integrierten Büros der
Vereinten Nationen für die
Friedenskonsolidierung in Sier-
ra Leone (UNIPSIL). Von der
Schulenburg leitet damit die
erste vollständig integrierte
UN-Mission. Diese wurde am
1. Oktober 2008 eingerichtet,
um unter anderem politische
Unterstützung auf nationaler

und lokaler Ebene zur Beile-
gung von Spannungen und
Konflikten zu gewähren. Der
60-Jährige ist bereits seit Mai
2008 in Sierra Leone. Dort er-
setzte er übergangsweise den
Portugiesen Victor da Silva An-
gelo, der am 1. Februar als UN-
Sonderbeauftragter die Leitung
der Mission der Vereinten Na-
tionen in der Zentralafrikani-
schen Republik und in Tschad
(MINURCAT) übernommen
hatte (vgl. Personalien, VN, 2/
2008, S. 86). Vor Amtsüber-
nahme war von der Schulen-
burg seit Mai 2005 erster Stell-
vertretender Sonderbeauftrag-
ter des Generalsekretärs für
politische Angelegenheiten für
die Hilfsmission der Vereinten
Nationen für Irak (UNAMI)
(vgl. Personalien, VN, 5/2005,
S. 211f.)

Gerichte

Seit 6. Februar 2009 sitzt dem
15-köpfigen Hauptrechtspre-
chungsorgan der Vereiten Na-
tionen, dem Internationalen
Gerichtshof (IGH) der 76-jäh-
rige Japaner Hisashi Owada
vor. Der Spitzendiplomat und
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Helen Clark                             Foto: UNDP 

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (Mitte) mit den Sondergesand-
ten für Klimawandel (v.l.n.r.) Festus Mogae, Gro Harlem Brundt-
land, Ricardo Lagos Escobar und Srgjan Kerim. UN-Foto: Mark Garten 
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Professor für Rechtswissen-
schaften wurde in geheimer
Wahl für eine dreijährige Amts-
zeit ernannt. Er löst die briti-
sche Richterin Rosalyn Higgins
ab. Owada ist seit dem Jahr
2003 am IGH in Den Haag tä-
tig. Seine diplomatische Lauf-
bahn begann er im Jahr 1955.
In den Jahren von 1994 bis
1998 war er Ständiger Vertre-
ter Japans bei den Vereinten
Nationen und leitete als Präsi-
dent Sitzungen des UN-Sicher-
heitsrats.

Gesundheit

Am 1. Januar 2009 trat Mi-
chel Sidibé die Nachfolge von
Peter Piot als Exekutivdirek-
tor im Range eines Unterge-
neralsekretärs des Gemeinsa-
men Programms der Verein-
ten Nationen für HIV/Aids
(UNAIDS) an. Sidibé wurde
bereits am 1. Dezember 2008,
dem Welt-Aids-Tag, von UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon
für dieses Amt ernannt. Sidibé
war über 25 Jahre im öffentli-
chen Dienst tätig und bringt
umfangreiche Erfahrungen un-
ter anderem aus den Bereichen
Gesundheit, Entwicklung und
HIV/Aids mit. Der 56-Jährige
aus Mali mit Abschlüssen in
Wirtschaftswissenschaft, Inter-
nationale Entwicklung und So-

zialplanung, begann seine Kar-
riere, indem er sich für die Lö-
sung der Gesundheitsproble-
me der Tuareg der Timbuktu-
Region seines Landes einsetz-
te. Im Jahr 1987 begann er für
die Vereinten Nationen als
Mitarbeiter des UN-Kinder-
hilfswerks in der Demokrati-
schen Republik Kongo zu ar-
beiten. Seit dem Jahr 2007 be-
kleidete er das Amt des Stell-
vertretenden Exekutivdirektors
und Beigeordneten Generalse-
kretärs bei UNAIDS in Genf.
Sein Vorgänger Peter Piot hat-
te UNAIDS von Beginn an 13
Jahre als Exekutivdirektor ge-
leitet und verließ den Posten
Ende des Jahres 2008. Zu sei-
nen Errungenschaften zählt un-
ter anderem, das Bewusstsein
in der Öffentlichkeit für die
gefährliche Viruserkrankung
erhöht und international Auf-
klärung zum Thema HIV/Aids
betrieben zu haben.

Umwelt

Der ehemalige Präsident Bots-
wanas Festus Mogae sowie der
Präsident der 62. UN-Gene-
ralversammlung Srgjan Kerim
wurden im September 2008
als zusätzliche Sondergesandte
des Generalsekretärs für Kli-
mawandel ernannt. Gemein-
sam mit ihren Kollegen Gro
Harlem Brundtland und Ricar-
do Lagos Escobar werden sie
Ban Ki-moon dabei unterstüt-
zen, Regierungschefs und Staa-
tenvertreter zu konsultieren,
um die Verhandlungen des
Rahmenübereinkommens der
Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen voranzutrei-
ben. Der UN-Generalsekretär
erwartet, dass die Sonderge-
sandten einen neuen Vertrag
als Anschlussvertrag des Kyo-
to-Protokolls, das im Jahr 2012
auslaufen wird,  in die Wege
leiten.

Neu eingerichtet wurde das
Amt der Beigeordneten Ge-

neralsekretärin zur Verringe-
rung des Katastrophenrisikos,
welches Ban Ki-moon am 17.
November 2008 mit der
Schwedin Margareta Wahl-
ström besetzte. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Bereich
Katastrophenmanagement,
die die 59-Jährige nicht nur
als ehemalige Beigeordnete Ge-
neralsekretärin für humanitäre
Angelegenheiten sowie stellver-
tretende Nothilfekoordinato-
rin gesammelt hat, wird sie
gleichzeitig als Sonderbeauf-
tragte des Generalsekretärs
für die Umsetzung des Hyo-
go-Rahmenaktionsplans  im
Sekretariat für die  Internatio-
nale Strategie zur Katastro-
phenvorsorge  (ISDR) verant-
wortlich sein. Wahlström soll
für eine verstärkte internatio-
nale Zusammenarbeit diesbe-
züglich werben. Das neue
Amt ist in Genf angesiedelt und
wird durch freiwillige Beiträ-
ge finanziert.

Im Dezember 2008 ernannte
der Präsident der 63. UN-Ge-
neralversammlung Miguel d’
Escoto Brockmann die Kana-
dierin Maude Barlow zu sei-
ner Hauptberaterin für Fragen
zum Thema Wasser. D’Esco-
to Brockmann hat sich das
Thema Wasser zum Haupt-
anliegen während seiner Amts-
zeit gemacht hat, um die Zie-
le der internationalen Deka-
de 2005–2015 ›Wasser für
Leben‹ zu erreichen und das
Recht auf Wasser als Men-
schenrecht zu etablieren. Mit
Barlow holt er sich eine Akti-
vistin, Spezialistin und Auto-
rin in sein Beraterteam. Die
61-Jährige ist Mitgründerin
des Projekts ›Blauer Planet‹,
das Trinkwasser vor der Bedro-
hung der Privatisierung schüt-
zen will. Barlow hat sich in
ihrer neuen Position außer-
dem zum Ziel gesetzt, die ka-
nadische Regierung dazu zu
bewegen, das Recht auf Was-
ser anzuerkennen.

Deutschland

Am 16. Januar 2009 wurden
in einem bundesweiten Aus-
wahlverfahren die Jugendde-
legierten zur 64. UN-General-
versammlung ausgewählt. Die
23-jährige Emily Büning und
der 24-jährige Falko Mohrs
haben die Aufgabe, im Herbst
dieses Jahres die deutsche De-
legation  bei den Verhandlun-
gen zu begleiten und in Jugend-
fragen zu beraten. Beide haben
bereits vielfältige Erfahrungen
in der nationalen und interna-
tionalen Jugendarbeit sammeln
können und beschäftigen sich
seit längerem mit den Verein-
ten Nationen. Die Jurastuden-
tin Büning engagiert sich seit
mehreren Jahren auf Regio-
nal- und Bundesebene in der
Grünen Jugend. Mohrs stu-
diert in einem dualen Studien-
gang Transport- und Logistik-
management in Wolfsburg und
ist im Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der aktiv, wo er unter ande-
rem internationale Jugendbe-
gegnungen in Kosovo organi-
sierte.

Zusammengestellt von Monique
Lehmann und Anja Papenfuß.

Falko Mohrs und Emily Büning

Michel Sidibé            UNAIDS: L. Solberg
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Heike Krieger

Menschenrechtsschutz weit vorangeschritten

Eckart Klein /
Christoph Menke
(Hrsg.)

Universalität –
Schutzmechanis-
men – Diskriminie-
rungsverbote: 
15 Jahre Wiener
Weltmenschen-
rechtskonferenz

Menschenrechts-
zentrum der Univer-
sität Potsdam, 
Band 30
Berlin: Berliner
Wissenschaftsverlag
2008
691 S., 89,00 Euro

Der vorliegende Band, herausgegeben vom Men-
schenrechtszentrum der Universität Potsdam, nimmt
das 15-jährige Jubiläum der Wiener Weltmenschen-
rechtskonferenz von 1993 zum Anlass, sich mit drei
Themen der Konferenz auseinandersetzen: Univer-
salität – Schutzmechanismen – Diskriminierungsver-
bote. Ergänzend werden weitere Einzelthemen, die
im Zusammenhang mit der Konferenz stehen, be-
handelt. Das gelungene Buch bietet mit mehr als 30
Beiträgen eine reichhaltige Quelle an Gedanken.

Ein Leitmotiv beschäftigt sich mit der Kritik an
der politischen Instrumentalisierung von Menschen-
rechten. Ein wiederkehrendes Argument zielt hier auf
die vermeintliche Instrumentalisierung der Menschen-
rechte durch Europa aufgrund ihrer Verankerung in
seiner Geschichte und Philosophie. Aspekte dieser De-
batte werden in den Beiträgen zur Universalität der
Menschenrechte thematisiert. Einleitend bietet Rolf
Zimmermann eine historische Begründung der uni-
versellen Geltung der Menschenrechte. Überzeugend
führt er aus, dass die Menschenrechte eine Antwort
auf gravierende politische Unrechtserfahrungen dar-
stellen. Ihr Siegeszug seit 1945 beruht unmittelbar
auf den Erfahrungen mit der nationalsozialistischen
und kommunistischen Herrschaft. In seinem Kom-
mentar macht Heiner Bielefeldt aber deutlich, dass
die »Antwort auf Akte der Barbarei« allein nicht die
Universalität der Menschenrechte erklären kann. Ih-
re Universalität sei vielmehr auch in ihrer normativen
Verallgemeinerungsfähigkeit, ihrem emanzipatori-
schen auf die freiheitliche Selbstverwirklichung zie-
lenden Ansatz und ihrer Staatsgerichtetheit begrün-
det. Bielefeldt widerspricht auch der These von den
Menschenrechten als einem »Akt des Kulturim-
perialismus«, die vor allem im asiatischen und isla-
mischen Raum geäußert wird. Er hält dieser Kritik
die Genese der Menschenrechte aus Erfahrungen
strukturellen Unrechts als ein universelles Erlebnis
entgegen.

Auch Gregor Paul kritisiert die kulturimperialis-
tische These. Die »Rede von den asiatischen Wer-
ten«, die die Interpretation der Menschenrechte ver-
ändern und mit Menschenpflichten geradezu in ihr
Gegenteil kehren soll, widerlegt er durch eine klare
Gegenrede. Bemerkenswert ist, dass das Argument
asiatischer Werte in den Stellungnahmen der Volks-
republik China bislang keine Rolle gespielt hat,
sondern nur von autokratischen Systemen, wie Sin-
gapur und Malaysia, eingesetzt worden ist, wohl
eher um autokratische Strukturen zu rechtfertigen,

als asiatische Werte gegenüber westlichen Einflüs-
sen zu wahren.

Der emanzipatorische Gedanke des Menschen-
rechtsschutzes verweist auf die Wurzeln im Gedan-
kengut des 18. Jahrhunderts. Auch hier sind Men-
schenrechte Antwort auf strukturelle Unrechtserfah-
rungen, zum Beispiel im Hinblick auf die konfessio-
nellen Bürgerkriege der frühen Neuzeit. Die Über-
windung konfessioneller Fraktionsbildungen sieht
Bielefeldt daher zu Recht als Ziel der Menschenrechts-
idee. In einem gewissen Gegensatz zu dieser Analyse
sucht Gerhardt Robbers die universelle Geltung der
Menschenrechte transzendental zu begründen. An-
dreas Haratsch pflichtet diesem Ansatz bei. Er sieht
bei »der Auseinandersetzung des vernünftigen und da-
mit vermeintlich gottlosen Westens mit dem Islam
und den islamischen Staaten« in der transzendenta-
len Begründung einen möglichen neuen Ausgangs-
punkt für einen menschenrechtlichen Diskurs. Ge-
rade die Genese der Menschenrechte aus den Religi-
onskriegen der frühen Neuzeit mag aber Anlass ge-
ben, an der Geeignetheit einer transzendentalen Be-
gründung zur Eröffnung neuer Diskursperspektiven
zu zweifeln. Die historische Erfahrung zeigt jeden-
falls, dass der Rückgriff auf traditionelle religiöse
Ethosformen zu Ausgrenzung und Spaltung beiträgt.
Das kann für Religionen mit missionarischem Cha-
rakter auch heute noch nicht ausgeschlossen werden,
so dass die wechselseitige Akzeptanz transzendenta-
ler Begründungen zwischen den einzelnen Weltreli-
gionen alles andere als sicher sein dürfte.

Die vermeintliche Instrumentalisierung der Men-
schenrechte durch den Westen ist auch Gegenstand
von Debatten im UN-System, die auf die westliche
Kritik an der fehlenden Wirksamkeit der UN-Gre-
mien treffen. Die hierauf beruhende Diskussion um
die Glaubwürdigkeit der Menschenrechtskommis-
sion hat zu dem bislang augenfälligsten Reformunter-
nehmen geführt, der Errichtung des UN-Menschen-
rechtsrats. Mit Reformbilanz und -bedarf des Rates
und der anderen UN-Schutzmechanismen beschäftigt
sich der zweite Teil des Bandes, der unter anderem
mit Beiträgen von Hanna Beate Schöpp-Schilling,
Eckart Klein, Günter Nooke und  Almut Wittling-Vogel
sehr praxisorientiert gehalten ist.

Wenn es auch für ein klares Fazit zum Menschen-
rechtsrat noch zu früh ist, zeigen die Beiträge von
Nooke und Marten Breuer Defizite auf, die schon in
der Struktur des Organs angelegt sind. So sitzen wei-
terhin Staaten im Menschenrechtsrat, deren Engage-
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ment für den Menschenrechtsschutz zweifelhaft ist.
Weder hat das Wahlquorum noch das Verfahren der
Kandidatennominierung geändert werden können.
Ob die Allgemeine Periodische Überprüfung (Uni-
versal Periodic Review – UPR) der Politisierung bei
der Behandlung einzelner Staaten entgegenwirken
kann, bezweifelt Breuer zu Recht. Zum einen be-
steht die Gefahr der Dopplung zu den Berichtsme-
chanismen der einzelnen Menschenrechtsverträge.
Zum anderen droht eine Überprüfung von durch-
schnittlich 48 Staaten im Jahr, den Rat zu überfor-
dern.

Schöpp-Schilling und Klein schildern Möglich-
keiten, den auf Verträgen beruhenden Menschen-
rechtsschutz zu verbessern. Grundlegendes Problem
dieser Schutzmechanismen ist ihre drohende Ineffi-
zienz, weil die große Anzahl von Verträgen und Aus-
schüssen, die die Umsetzung der Verträge überwa-
chen, zu Doppelstrukturen führt. Hieraus resultiert
die Gefahr, dass Mitgliedstaaten ihren zahlreichen
Berichtspflichten nicht oder nur verspätet nachkom-
men und die Ausschüsse die Berichte nur verzögert
bearbeiten. Dies trägt seinerseits dazu bei, dass die
Vertragsstaaten die abschließenden Bemerkungen der
Ausschüsse nicht ernst nehmen und über die Befol-
gung keine Rückmeldung geben. Schöpp-Schilling be-
fürwortet eine Vereinfachung des Berichtssystems und
kritisiert die zögerliche Harmonisierung von Arbeits-
methoden und Verfahren. Auch Klein steht der dis-
kutierten Zusammenlegung zu einem einzigen, stän-
dig tagenden Gremium skeptisch gegenüber. Denn
die unterschiedliche Natur der betroffenen Rechte
führe letztlich dazu, dass sinnvoll wiederum nur in
Unterausschüssen diskutiert werden könne. Klein
favorisiert eine Lösung, die an der Praxis internatio-
naler Gerichte ausgerichtet ist: die Arbeitsteilung
zwischen Plenum und Kammern.

Dogmatische Grenzen für die Zusammenlegung
von Vertragsausschüssen zeigt Andreas von Arnauld
im dritten Teil des Bandes über die Bekämpfung von
Diskriminierung. Er legt überzeugend dar, wieso die
Ausgestaltung spezifischer Anti-Diskriminierungstat-
bestände erforderlich scheint: Zwar könne zur Ver-
hinderung von Diskriminierungen auch ein allgemei-
ner Gleichheitssatz ausreichen, aber der Gleichheits-
satz verlange immer einen Akt der Konkretisierung.
Konkretisierung durch den Rechtssetzer habe den
Vorzug, dass von vornherein deutlich sei, an wel-
ches Merkmal eine Benachteiligung nicht geknüpft
werden dürfe. Hinzu trete die Anerkennung der so-
zialen Benachteiligung einer bestimmten Gruppe.
Nebeneffekt sei aber, dass Begehrlichkeiten anderer
Gruppen geweckt würden. Dass dies zu einer Auswei-
tung des Katalogs der verbotenen Diskriminierungs-
kriterien führt, dokumentiert die Entwicklung auf in-
ternationaler Ebene, die Kerstin Odendahl dazu ver-
anlasst, vom Zeitalter der Diskriminierungsverbote
zu sprechen. Wo diese materielle Ausdifferenzierung

besonderen Sachverstand erfordert, rechtfertigt sie als
institutionelle Komponente die Errichtung der Ver-
tragsausschüsse.

Mit dem Vorwurf politischer Instrumentalisierung
des Menschenrechtsschutzes beschäftigen sich auch
die am nationalen Recht ausgerichteten Beiträge von
Stefan Huster, Michael Sachs und Susanne Baer zum
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und zu der
Kritik an der Übertragung der Diskriminierungsver-
bote in den gesellschaftlichen Bereich. Hier entwickelt
Huster drei Fallgruppen: Diskriminierungen ohne
vernünftigen Grund, zum Beispiel anhand der Rasse;
Diskriminierungen, die tatsächliche Nachteile aus-
gleichen sollen, wie bei den Merkmalen Geschlecht
und Behinderung; Diskriminierungen aufgrund der
Bewertung von Überzeugungen und Lebensformen,
wie sexueller Identität oder Weltanschauung. Im ers-
ten Fall könnten Diskriminierungen im gesellschaft-
lichen Bereich nicht geduldet werden, weil sie den
sozialen Achtungsanspruch des Betroffenen negier-
ten. Ein Schild mit dem Satz: »Farbige werden hier
nicht bedient« im öffentlichen Raum, sei nicht hin-
nehmbar. Kritisch beurteilt Huster demgegenüber Dis-
kriminierungsverbote von Überzeugungen. Er be-
fürchtet, dass solche Verbote im gesellschaftlichen
Bereich die freie Auseinandersetzung untergrüben.

Sicherlich sollte man sich solchen Auseinander-
setzungen nicht von vornherein verschließen, doch
darf auch nicht vergessen werden, was sich aus den
Beiträgen von Bielefeldt und Arnauld ergibt: Festset-
zung menschenrechtlicher Schutzgüter ist immer auch
Antwort auf erlittene Unrechtserfahrungen und his-
torisches Geschehen. Deshalb ist angesichts der NS-
Zeit auch die politische Weltanschauung als verbo-
tenes Differenzierungskriterium im Grundgesetz fest-
gelegt. Nichts anderes kann für die sexuelle Identität
gelten. Zwar mag es sich – wie Huster ausführt – bei
Weltanschauung und sexueller Identität um ein frei-
willig gewähltes Los handeln. Das Schild, »Schwule
und Kommunisten werden hier nicht bedient«, ist
aber vor der historischen Erfahrung und angesichts
der Bedeutung des sozialen Achtungsanspruchs eines
jeden nicht anders zu bewerten als das Schild »Far-
bige werden hier nicht bedient«.

Neben der Debatte um die politische Instrumen-
talisierung von Menschenrechten sind viele andere
Aspekte im vorliegenden Buch enthalten, wie etwa
die Beiträge von Hauke Brunkhorst und Arnd Poll-
mann zur Weltöffentlichkeit, Bernd Ladwig und The-
resia Degener zum Diskriminierungsverbot, Chris-
tine Langenfeld über zugewanderte Minderheiten,
Norman Weiß zur Verantwortung des Staates und
Sabine von Schorlemer zur Konstitutionalisierung
der Völkerrechtsordnung durch Menschenrechte. Dass
der Nachweis dieses Konstitutionalisierungsprozes-
ses gelingt, zeigt, so wie das Buch in seiner Gänze,
wie weit der Menschenrechtsschutz in den letzten
15 Jahren vorangeschritten ist.
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Entwicklungslinien im Völker(straf)recht
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Die Macht und das
Recht. Völkerrecht
und Völkerstraf-
recht am Beginn des
21. Jahrhunderts

Hamburg:
Hamburger Edition
2008
462 S., 35,00 Euro

Der vorliegende Sammelband greift grundsätzliche
Probleme des Völkerrechts und des Völkerstrafrechts
zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Hinblick auf schwe-
re Menschenrechtsverletzungen und Machtmiss-
brauch auf. Er knüpft damit an eine frühere Publika-
tion des Hamburger Instituts für Sozialforschung an
(Gerd Hankel/Gerhard Stuby, Strafgerichte gegen
Menschheitsverbrechen. Zum Völkerstrafrecht 50
Jahre nach den Nürnberger Prozessen, Hamburg
1995). Im ersten Teil des Bandes geht es um Völker-
rechtsverbrechen und die Möglichkeiten ihrer Ahn-
dung, also im Wesentlichen um das geltende Völker-
strafrecht und seinen Entwicklungsstand. Im zweiten
Teil werden die Wirkungsmöglichkeiten des (inter-
nationalen) Rechts in Bezug auf Terror und Krieg,
auf die so genannten asymmetrischen Konflikte, be-
handelt. Der Band greift wichtige aktuelle Fragen auf
und dies überwiegend auf hohem Niveau. Er berei-
chert die völker(straf)rechtliche Diskussion und soll
hier daher ausführlicher vorgestellt werden.

Der Herausgeber Gerd Hankel führt souverän in
das breite Themenspektrum ein, indem er einen Über-
blick über die völkerstrafrechtliche Gerichtsbarkeit,
ihre Schwächen und Stärken gibt. Die Kritik an der
amerikanischen Regierung unter George W. Bush
kann vielleicht angesichts der Tatsache, dass der UN-
Sicherheitsrat die Untersuchung der Situation in Dar-
fur im Jahr 2005 an den Internationalen Strafgerichts-
hof (IStGH) verwiesen hat, etwas relativiert werden,
zumal die Regierung seitdem gegenüber dem IStGH
eine gewisse Toleranz gezeigt hat. Hankel schließt
auch den Band ab, mit einem beeindruckenden Bei-
trag zum Thema Kombattantenstatus im asymme-
trischen Krieg. Es ist eine gelungene Abhandlung zum
humanitären Völkerrecht und dem schwierigen Ver-
such, de facto (›unrechtmäßige‹) Kombattanten im
asymmetrischen Konflikt zu verrechtlichen. Der Au-
tor will den Begriff von den anerkannten Kategorien
›rechtmäßiger Kombattant‹ und ›Zivilist‹ her bestim-
men und jedenfalls Partisanen und Widerstandskämp-
fern den Kombattanten- und Kriegsgefangenensta-
tus zuerkennen. Im Ergebnis fordert er auch für die-
se Personen die Anwendung humanitärer Mindest-
standards, die sich aus dem Grundgedanken der Hu-
manität und/oder den Menschenrechten ableiten
lassen.

Der ausgezeichnete Beitrag von Frank Neubacher,
der auf der Kölner Habilitationsschrift des Verfassers
aus dem Jahr 2005 beruht, macht den interessanten
Versuch, die aus dem innerstaatlichen Strafrecht und

der Kriminologie bekannten Technik der Neutralisa-
tion abweichenden Verhaltens auf das Völkerstraf-
recht zu übertragen. Besonders interessant ist der Hin-
weis des Autors, dass es Untersuchungen zufolge ei-
nen weltweiten Konsens über die Schwere bestimm-
ter Straftaten gebe.

Es folgen einige Beiträge von Schülern des Berli-
ner Strafrechtsprofessors Gerhard Werle sowie ein
Beitrag von ihm selbst. Volker Nerlich informiert um-
fassend über Entwicklung und Perspektiven interna-
tionaler und internationalisierter Strafgerichtsbar-
keit. Claudia Cárdenas Aravena beschreibt – auf der
Grundlage ihrer Berliner Dissertation von 2005 –
Probleme der Prüfung der Zulässigkeit von Verfah-
ren vor dem IStGH mit Blick auf den (höchst ausle-
gungsbedürftigen) Grundsatz der Komplementarität.
Äußerst kontrovers ist etwa die These der Autorin,
dass die Formulierung »ein Staat, der über die Sache
Gerichtsbarkeit hat« auch das Weltrechtsprinzip ein-
schließt (S. 133f.). Dies lässt sich zwar vom Wort-
laut her vertreten – »Gerichtsbarkeit« lässt sich eben
auch auf das Weltrechtsprinzip stützen –, aber es wür-
de dazu führen, dass praktisch immer ein Staat dem
IStGH die Zuständigkeit streitig machen könnte.
Dies entspricht weder den Vorstellungen der Väter
und Mütter des IStGH-Statuts noch der deutschen
Praxis, die dem Strafgerichtshof den Vorrang vor ei-
ner lediglich auf das Weltrechtsprinzip gestützten
Zuständigkeit gewährt. Bei der Darstellung des Zu-
sammenhangs zwischen dem Verhalten des Täters
und dem internationalen Element der völkerrecht-
lichen Verbrechen (S. 137f.) arbeitet Cárdenas Ara-
vena nicht genau genug heraus, wie dieser Zusam-
menhang beschaffen sein muss und welche Rolle da-
bei dem Vorsatz beziehungsweise dem Bewusstsein
des Täters zukommt. Die Diskussion über den Be-
griff ›rechtlich‹ (S. 148 mit Anmerkung 52) beruht
meines Erachtens auf einem Scheinproblem, denn
eine rechtlich angeordnete Amnestie ist noch keine
rechtmäßige Amnestie; dies ergibt sich schon aus dem
Begriff ›rechtlich‹, wie er im Text verwendet wird. Es
geht letztlich nur um gesetztes Recht ohne Bewertung
der materiellen Rechtmäßigkeit. Gerhard Werle selbst
zeigt in seinem Beitrag gekonnt die Entwicklung des
Völkerstrafrechts aus deutscher Perspektive auf; man
kann seinem Eingangssatz (»Ohne die Deutschen ist
das Völkerstrafrecht in seiner heutigen Gestalt nicht
denkbar«) nur voll zustimmen.

Anja Seibert-Fohr beschäftigt sich mit dem hoch-
relevanten und delikaten Problem der kriegerischen



Gewalt gegen Frauen und der entsprechenden völ-
kerstrafrechtlichen Kodifizierung von Sexualverbre-
chen. William A. Schabas liefert einen überwiegend
rechtshistorischen Beitrag zum Verbrechen des Völ-
kermords, der auf seiner grundlegenden Studie zum
Thema aus dem Jahr 2000 beruht. Was die Struktur
des Tatbestands angeht, so ist seiner restriktiven Aus-
legung im Grundsatz zuzustimmen. Ein Plan oder ei-
ne staatliche Politik sind aber keine unmittelbaren
Tatbestandsmerkmale, sondern können sich allen-
falls aus der Teleologie des Verbrechens als Angriff
auf eine ›Gruppe als solche‹ mit Zerstörungsabsicht
ergeben. Zutreffend ist es, wenn Schabas Völker-
mord von ethnischen Säuberungen unterscheidet. 

Der Beitrag von Mary Ellen O’Connell ist im We-
sentlichen eine politische oder politikwissenschaftli-
che Diskussion zur humanitären Intervention. Auch
die Ausführungen zu rechtlichen und politischen Ein-
wänden gegen humanitäre Interventionen (S. 241ff.)
sind größtenteils politischer Art; völkerrechtliche
Nachweise sucht man vergebens. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden: Natürlich ist eine solche poli-
tikwissenschaftliche Diskussion notwendig, sie soll-
te aber ein gewisses wissenschaftliches Niveau ha-
ben und nicht im Gewand rechtlicher Äußerungen
daherkommen. Leider fallen auch beim Beitrag von
Monique Chemillier-Gendreau zum Folterverbot vor
allem die fehlenden Nachweise, etwa zum Fall Au-
gusto Pinochet, auf. Im Übrigen handelt es sich um
einen deskriptiven Beitrag, der aus der Sicht eines
menschenrechtlichen Aktivismus die Absolutheit des
Folterverbots betont und in erster Linie die Praxis
der Regierung von George W. Bush kritisiert. Ger-
hard Stuby analysiert eingehend und gründlich die
Krise des Konsensprinzips im Völkerrecht. Auch sie
hat mit der dominanten, wenig kompromissbereiten
Außenpolitik der letzten amerikanischen Regierung
zu tun. Interessant ist auch Stubys Bestandsaufnahme
zur zukünftigen Richtung des Völkerrechts und über-
zeugend sein eindeutiges Bekenntnis zum Konsens-
prinzip. 

Herfried Münkler liefert in seinem Beitrag eine
historisch fundierte Erklärung der Reziprozität in den
Beziehungen zwischen Einzelpersonen und Völker-
rechtssubjekten (Staaten) als elementare Vorausset-
zung einer Symmetrie in der Völkerrechtsordnung.
Habe in einem auf Reziprozität beruhenden System
symmetrischer Interessen und Fähigkeiten jede Seite
ein gleiches Interesse an der Regeleinhaltung, so sei
dies unter den Bedingungen der Asymmetrie gerade
umgekehrt. Weitreichende Selbstbindungen liefen in
einem solchen System »auf eine Beschränkung der
eigenen Möglichkeiten ohne vergleichbare Einschrän-
kung der Möglichkeiten der Gegenseite« hinaus 
(S. 315). Insoweit könnten nur juristische Sonder-
normen den Konfliktparteien bestimmte Beschränkun-
gen auferlegen, und die Reziprozität als Mittel der
Eskalationskontrolle müsse durch öffentliche Kon-

trolle ersetzt werden. Nichtstaatliche Gewaltakteure
folgten als ›nichtterritoriale Politikakteure‹ grundle-
gend anderen Rationalitätsstandards, unterlägen an-
deren Eskalationsdynamiken und hätten andere Ri-
sikowahrnehmungen als territoriale Politikakteure.
Zugleich sei es im Zeitalter der Asymmetrie unter dem
Begriff der ›humanitären militärischen Intervention‹
zu einer, an die Theorie des gerechten Krieges erin-
nernden ›Reethisierung‹ beziehungsweise Moralisie-
rung des Krieges gekommen.

Claus Kreß befasst sich mit dem wichtigen Pro-
blem der Ahndung transnationaler Gewalt privater
Akteure. Er sieht ein mögliches Völkerstrafrecht
der dritten Generation als Antwort darauf. Die ers-
te völkerstrafrechtliche Entwicklungsstufe seien die
Kriegsverbrecherprozesse von Nürnberg und To-
kyo gewesen, charakterisiert durch die Bindung der
Menschlichkeitsverbrechen an Angriffskrieg und
Kriegsverbrechen. Die zweite Entwicklungsstufe
macht er folgerichtig an der Loslösung der Mensch-
lichkeitsverbrechen von Angriffskrieg und Kriegs-
verbrechen und der Anerkennung der Bürgerkriegs-
verbrechen für den nichtinternationalen Konflikt
fest (und zwar an dem insbesondere vom Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien entwickel-
ten Völkerstrafrecht). Damit werde die Anerken-
nung eines völkerrechtlichen Menschenrechtsstan-
dards sowie eines zunehmend elaborierten Völker-
rechtsregimes des internen bewaffneten Konflikts
nachvollzogen und in seinem jeweiligen Kern straf-
rechtlich bewehrt.

Eine dritte Entwicklungsstufe zur Ahndung der
transnationalen Gewalt privater Akteure kann der
Autor nach genauer Untersuchung der völkerrecht-
lichen Verbrechen des IStGH-Statuts und des inter-
nationalen Terrorismus als eigenständigem Völker-
straftatbestand jedoch noch nicht ausmachen. Kreß
weist die politikwissenschaftliche Ausweitung des
Völkerstrafrechts zur Anwendung auf entterritoria-
lisierte, transnational-terroristische Kriegsgeschehen
des 21. Jahrhunderts überzeugend aus streng juristi-
scher und völkerstrafrechtlicher Sicht zurück. Seiner
Überzeugung, dass der Geltungsbereich des Völker-
strafrechts seines besonders weitreichenden Anspruchs
wegen einer äußerst sorgfältigen Begrenzung bedarf,
kann nur beigepflichtet werden. Letztlich will der Au-
tor die Verfolgung des Terrorismus im engeren Sin-
ne dem transnationalen Strafrecht überlassen und,
sollte sie staatlicherseits nicht möglich sein, gegebe-
nenfalls ein zwischenstaatliches Strafgericht zur trans-
nationalen Terrorismusbekämpfung errichten. Voll
zuzustimmen ist ihm jedenfalls darin, dass der IStGH
mit der Einführung eines Terrorismustatbestands,
sollte ein Konsens insoweit überhaupt möglich sein,
zum derzeitigen Zeitpunkt völlig überfordert wäre
(allerdings auch mit der von Kreß selbst favorisierten
und maßgeblich betriebenen Einführung des Verbre-
chens der Aggression).

Buchbesprechungen
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Dokumente

Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen und
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.
org/Depts/german oder über das allgemeine elektronische Do-

Dokumente der Vereinten Nationen
kumentenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document Sys-
tem – ODS) unter: http://documents.un.org. (Zu den Recher-
chemöglichkeiten siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Überset-
zungsdienst der UN. Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche,
VN 1–2/2006, S. 72f.) 

In der folgenden Übersicht sind Resolutionen der Generalver-
sammlung sowie die Resolutionen und die Erklärungen des Präsi-
denten des Sicherheitsrats von Dezember 2008 bis Februar 2009
aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern, Regio-
nen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die Auf-
listung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Generalversammlung

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Menschen-
rechte

A/RES/63/117
(Anlage)

10.12.2008 Die Generalversammlung verabschiedet das Fakultativprotokoll zum In-
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
Demzufolge erkennt jeder Vertragsstaat des Paktes, der Vertragspartei die-
ses Protokolls wird, die Zuständigkeit des Ausschusses für die Entgegennah-
me und Prüfung der in diesem Protokoll vorgesehenen Mitteilungen an.
Mitteilungen können von Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht
werden, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines der im Pakt niederge-
legten Rechte durch diesen Vertragsstaat zu sein. Des Weiteren enthält das
Protokoll ein Staatenbeschwerdeverfahren sowie ein Untersuchungsver-
fahren bei Verdacht auf schwerwiegende oder systematische Verletzungen.
Es wird ein Treuhandfonds eingerichtet, aus dem fachliche oder technische
Unterstützung für Staaten finanziert werden soll. 

Ohne förmliche
Abstimmung
angenommen

Nahost A/RES/ES-10/18 16.1.2009 Auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verlangt die Generalversamm-
lung die uneingeschränkte Achtung der Resolution 1860(2009) des Sicher-
heitsrats, einschließlich seiner dringenden Forderung nach einer soforti-
gen, dauerhaften und umfassend eingehaltenen Waffenruhe, die zum
vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus dem Gaza-Streifen führt.
Sie fordert alle Mitgliedstaaten auf, dringend die notwendige Unterstüt-
zung für die internationalen und regionalen Anstrengungen zur Linderung
der kritischen humanitären und wirtschaftlichen Lage im Gaza-Streifen zu
gewähren, und betont in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, die dauerhafte
Öffnung der Grenzübergänge für den freien Personen- und Güterverkehr in
den und aus dem Gaza-Streifen im Einklang mit dem Abkommen vom 15.
November 2005 über die Bewegungsfreiheit und den Zugang zu gewähr-
leisten.

+143; -3 (Israel, Nau-
ru, Vereinigte Staaten);
=9 (Australien, Côte
d’Ivoire, Ecuador, Indo-
nesien, Iran, Kanada,
Nigeria, Syrien und 
Venezuela)

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Côte d’Ivoire S/RES/1865(2009) 27.1.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, die in Resolution 1739(2007) festgelegten
Mandate der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire (UNOCI)
und der sie unterstützenden französischen Truppen bis zum 31. Juli 2009
zu verlängern, um insbesondere die Organisation freier, offener, fairer und
transparenter Wahlen in Côte d’Ivoire zu unterstützen. Er beschließt ferner,
die Zahl des genehmigten Militärpersonals von 8115 auf 7450 zu senken.

Einstimmige 
Annahme

Georgien S/RES/1866(2009) 13.2.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Beobachtermission der Verein-
ten Nationen in Georgien (UNOMIG) bis zum 15. Juni 2009 zu verlängern.

Einstimmige 
Annahme

Guinea-Bissau S/PRST/2009/2 3.3.2009 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck die Ermordung des Präsi-
denten Guinea-Bissaus João Bernardo Vieira und des Stabschefs der Streit-
kräfte Tagme Na Waie am 1. beziehungsweise 2. März 2009. Er fordert die Re-
gierung Guinea-Bissaus auf, die für diese Gewalthandlungen Verantwortli-
chen vor Gericht zu stellen.
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Horn von Afrika S/RES/1862(2009) 14.1.2009 Der Sicherheitsrat fordert Dschibuti und Eritrea nachdrücklich auf, ihre
Grenzstreitigkeit friedlich, mit Vorrang und in einer mit dem Völkerrecht ver-
einbaren Weise beizulegen. Der Rat verlangt, dass Eritrea seine Streitkräf-
te und seine gesamte Ausrüstung auf die Stellungen des Status quo ante
zurückzieht, seine Grenzstreitigkeit mit Dschibuti in Ras Doumeira und
auf der Insel Doumeira anerkennt, einen aktiven Dialog führt sowie seinen
internationalen Verpflichtungen als Mitglied der Vereinten Nationen ein-
hält. Er verlangt ferner, dass Eritrea die Bestimmungen sofort, spätestens
jedoch fünf Wochen nach Verabschiedung dieser Resolution befolgt.

Einstimmige
Annahme

Nahost S/RES/1860(2008) 8.1.2009 Der Sicherheitsrat erhebt die Forderung nach einer sofortigen, dauerhaf-
ten und umfassend eingehaltenen Waffenruhe, die zum vollständigen
Abzug der israelischen Truppen aus Gaza führt. Er fordert die ungehinder-
te Bereitstellung und Verteilung humanitärer Hilfe und Hilfsgüter in ganz
Gaza. Ferner fordert er die Mitgliedstaaten auf, verstärkte Anstrengungen
zu unternehmen, um in Gaza Vorkehrungen und Garantien für die Auf-
rechterhaltung einer dauerhaften Waffenruhe zu schaffen und insbeson-
dere den unerlaubten Handel mit Waffen und Munition zu verhindern so-
wie die dauerhafte Wiederöffnung der Übergänge auf der Grundlage des
Abkommens von 2005 über die Bewegungsfreiheit und den Zugang si-
cherzustellen. 

+14; -0; = 1 (USA)

Nepal S/RES/1864(2009) 23.1.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, im Einklang mit dem Ersuchen der Regie-
rung Nepals und den Empfehlungen des Generalsekretärs das in Resolution
1740(2007) festgelegte Mandat der Mission der Vereinten Nationen in
Nepal (UNMIN) bis zum 23. Juli 2009 zu verlängern. 

Einstimmige
Annahme

Somalia S/RES/1863(2009) 16.1.2009 Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, vorbehaltlich eines weiteren
Beschlusses des Sicherheitsrats bis zum 1. Juni 2009, einen Friedenssiche-
rungseinsatz der Vereinten Nationen in Somalia als Nachfolgetruppe der
Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) einzurichten. Er
beschließt zunächst, die Ermächtigung der Mitgliedstaaten der Afrikani-
schen Union, AMISOM mit dem in Resolution 1772(2007) beschriebenen
Mandat aufrechtzuerhalten , bis zum Juli 2009 zu verlängern. Der Rat un-
terstreicht, dass die AMISOM ermächtigt ist, alle erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, um die Sicherheit von Schlüsselinfrastrukturen zu gewähr-
leisten und auf Ersuchen im Rahmen ihres Mandats zur Schaffung der er-
forderlichen Sicherheitsbedingungen für die Bereitstellung humanitärer
Hilfe beizutragen.

Einstimmige
Annahme

Terrorismus S/PRST/2008/45 9.12.2008 Der Sicherheitsrat fordert, in großer Sorge über die fortgesetzten Terror-
anschläge überall auf der Welt, alle Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen auf, wieder in demselben Maß Solidarität zu zeigen wie unmittelbar
nach dem tragischen Ereignis vom 11. September 2001 und die Anstren-
gungen zur Bekämpfung des weltweiten Terrorismus zu verstärken. 

Timor-Leste S/RES/1867(2009) 26.2.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Integrierten Mission der
Vereinten Nationen in Timor-Leste (UNMIT) unter Beibehaltung der der-
zeit genehmigten Personalstärke bis zum 26. Februar 2010 zu verlängern.

Einstimmige
Annahme

Zentralafrika-
nische Republik
(Tschad)

S/RES/1861(2009) 14.1.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Na-
tionen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad (MINURCAT) bis
zum 15. März 2010 zu verlängern. Er genehmigt die Entsendung einer Mili-
tärkomponente der MINURCAT in Nachfolge der Operation der Europäi-
schen Union (EUFOR) sowohl in Tschad als auch in der Zentralafrikani-
schen Republik bei Ablauf ihres Mandats und beschließt, dass die Übertra-
gung der Autorität zwischen der EUFOR und der Militärkomponente der
MINURCAT am 15. März 2009 stattfinden wird. Der Rat beschließt ferner,
dass der MINURCAT bis zu 300 Polizisten, 25 Verbindungsoffiziere, 5200
Soldaten sowie Zivilpersonal in angemessener Zahl angehören werden. Er
beschließt, dass die MINURCAT in Verbindung mit dem Landesteam der
Vereinten Nationen und gegebenenfalls in Verbindung mit dem Büro der
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung in der
Zentralafrikanischen Republik (BONUCA) das Mandat hat, unter anderem
Zivilpersonen zu schützen, zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte in Tschad beizutragen, gemeinsam mit dem hybriden Einsatz der
Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID) eine
Beobachterrolle in der Kontaktgruppe wahrzunehmen sowie die Bereit-
stellung der humanitären Hilfe zu erleichtern.

Einstimmige
Annahme

Zypern S/RES/1847(2008) 12.12.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Vereinten Nationen in Zy-
pern (UNFICYP) bis zum 15. Juni 2009 zu verlängern.

Einstimmige
Annahme
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English Abstracts

Andrea Liese pp. 51–58

The World Food Crisis:
Can the FAO Live Up to the Challenge?

Inter-organizational competition, inefficiency and a lack of sup-
port from powerful member states have produced the deep cri-
sis of the Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions (FAO). Taking the world food crisis of 2008 as a starting
point, this article presents the central functions, strategies and
problems of one of the UN’s oldest, albeit not widely known,
Specialized Agencies. It also explores two key questions: Did the
FAO manage to use this emergency situation as a window of op-
portunity, i.e. could it strengthen its position among the multi-
tude of organizations working in the field of food governance?
And, was it thereby able to mitigate its own governance crisis?
The answers are bleak: The FAO has so far failed to take a leading
role in global efforts to tackle the food crisis, and, because of a
lack of confidence in its effectiveness, has been unable to reform
the global institutional architecture. If the FAO wants to succeed,
it has to exploit its own comparative advantage, namely its high
degree of legitimacy thanks to the one-country-one-vote principle.

Hansjörg Strohmeyer pp. 59–61

Creating Food Security. The High-level Task Force’s 
Comprehensive Framework for Action

When UN Secretary-General Ban Ki-moon set up the High-level
Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF) in April
2008, he was looking for a response to the global food crisis.
The goal was to bring together all relevant stakeholders within
the system to find coherent and effective measures and present
them to the member states. This article introduces the task force’s
Comprehensive Framework for Action (CFA) and outlines its
most significant short- and long-term measures, which need to
be taken immediately and simultaneously to overcome this cri-
sis and avert future ones. Here, the CFA takes two focal points:
safety nets such as insurance schemes and financial and techno-
logical support for smallholder farmers.

Hans Rudolf Herren p. 62–65

Returning to a More Social and Ecological Agriculture
The IAASTD Demands a Radical Restructuring of 
Global Agriculture

The world food crisis of 2008 demonstrated that the world’s
staple foods are running out. In anticipation of this development,
the World Bank and the FAO initiated the International Asses-
sment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for
Development (IAASTD) in 2004. This article outlines the creati-
on and structure of this unique body, which consists of 400

scientists, and summarizes the central conclusions of its April
2008 report. In order to avoid future food crises, global agricul-
tural policy has to be radically readjusted. Key to this readjust-
ment is a more prudent treatment of farmlands and the return to
a more social and ecological agriculture. The large-scale use of
pesticides and genetically manipulated organisms are not the so-
lution. Instead farmers need to once again use their own seeds.
Yet, all of this will have very limited effect if developing nations
cannot shape their own tariffs and custom policies to protect
their farmers from unfair food imports.

Michael Windfuhr pp. 66–71

The Right to Adequate Food and the World Food Crisis. 
A Rights-based Approach Can Help the Hungry

The article explores the question of what the right to adequate
food can add to the global response to the current world food
crisis. The right to adequate food has been defined over the
past decade by the UN’s human rights system and by the Food
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). It
requires governments to focus their policies for rural develop-
ment and agriculture on the most vulnerable groups, which are
often neglected in national policies. An effective response to
food crises must therefore address not only production issues,
i.e. how much food is produced per capita, but how the access
of poor people to locally, regionally or internationally produced
food can be improved and secured. A key aspect of any response
to food crises is thus a strategy on how to increase or stabilize
the income of poor families.

Valentin Aichele pp. 72–78

A Milestone for Indivisibility: 
The New Optional Protocol to the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights

In December 2008, the General Assembly adopted the Optio-
nal Protocol to the International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights. The Protocol spells out details for an
‘individual communication procedure’ and an ‘investigation
procedure’ to be conducted by the Committee on Economic
Social and Cultural Rights. Its adoption is a milestone in the
history of the universal human rights system. The Protocol
stands for the further acknowledgment of economic, social and
cultural rights as individual justiciable rights. On the basis of
the Protocol, economic, social and cultural rights can now be
viewed to be on equal footing with civil and political rights not
only in theoretical terms but also in terms of procedures and
institutions for their protection. The principle of indivisibility,
which stands for a holistic understanding of all human rights,
has been reinforced.

German Review on the United Nations | Abstracts
Volume 57 | 2009 | No. 2

The UN and the World Food Crisis
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